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Editorial

Terrorismus ist kein neues Thema in den Vereinten Nationen. Seit mehr als 30 Jahren beschäf-
tigt sich die Weltorganisation damit, das Phänomen zu begreifen, zu definieren und Maßnahmen
zum Schutz und zur Vorbeugung zu entwerfen. Der Sicherheitsrat verabschiedete zahlreiche
weitreichende Resolutionen und die Generalversammlung 13 Konventionen zur Bekämpfung
von Terrorismus. Aus diesen Konventionen eine einzige umfassende zu machen, scheiterte bis-
lang am fehlenden Konsens über die Definition von Terrorismus. Die fehlende Einigung drohte,
ein konzertiertes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft auf lange Sicht zu vereiteln. Daher
ist es als ein Erfolg anzusehen, dass die Generalversammlung im September 2006 die ›Weltwei-
te Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus‹ verabschiedete. Im Ge-
gensatz zu den Resolutionen des Sicherheitsrats und den Konventionen spiegelt sie den Konsens
der gesamten UN-Mitgliedschaft wider und ermöglicht somit nun ein konzertiertes Vorgehen. 

Eric Rosand sieht in der Strategie drei Vorteile gegenüber den Konventionen und den Resolu-
tionen: Sie umfasst alle Bereiche des UN-Systems, geht auf die sozialen Ursachen des Terroris-
mus ein und mahnt die Achtung der Menschenrechte an. Um ihre Umsetzung zu verbessern,
müssten jedoch mindestens ebenso viel Personal und finanzielle Mittel eingesetzt werden, wie ge-
genwärtig für die Sanktionsausschüsse und sonstigen Aktivitäten des Sicherheitsrats.

Terrorismus bedroht auch die Vereinten Nationen als Organisation. Die Bombenanschläge
auf das UN-Hauptquartier in Bagdad im August 2003 und auf UN-Gebäude in Algier im Dezem-
ber 2007 haben gezeigt, dass die UN immer weniger als neutrale Hilfsorganisation, sondern als
Konfliktpartei oder als ›Instrument des Westens‹ wahrgenommen werden. Laut Monika Heupel
sei dies der Hauptgrund für die Zunahme von Anschlägen gegen UN-Einrichtungen. Die seit 2003
zum Schutz der Mitarbeiter ergriffenen Maßnahmen seien ein erster Schritt, reichten jedoch
nicht aus, so die Autorin. Vor allem müsse die Organisation mehr dafür tun, um ihre Legitimität
und Neutralität wieder herzustellen. 

Von den Maßnahmen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung von Terrorismus sind die
Sanktionen des Sicherheitsrats gegen verdächtige Einzelpersonen am meisten in die Kritik gera-
ten. Personen, die zu Unrecht auf der ›Terror-Liste‹ des Sicherheitsrats stehen, werden in ihren
Freiheitsrechten massiv verletzt und haben keine Handhabe, um von der Liste wieder gestrichen
zu werden. Michael Lysander Fremuth benennt die Mängel des gegenwärtigen Verfahrens, sieht
in dem einschlägigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs einen dringenden Aufruf zur Ände-
rung der gängigen Praxis und schlägt die Einrichtung eines Individualbeschwerderechts sowie ei-
nes gerichtlichen Verfahrens auf UN-Ebene vor.

Ich wünsche eine anregende Lektüre.

Anja Papenfuß, Chefredakteurin
papenfuss@dgvn.de

Dem Terrorismus begegnen 
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Die von der UN-Generalversammlung im Septem-
ber 2006 angenommene Strategie zur Bekämpfung
des Terrorismus spiegelt den Konsens aller UN-Mit-
gliedstaaten und nicht nur des UN-Sicherheitsrats
wider. Um die Führungsrolle der Vereinten Natio-
nen langfristig zu stärken, sollten jedoch einige der
bestehenden Mechanismen angepasst werden. Da-
zu gehört die Einrichtung eines Büros für Terroris-
musbekämpfung, die Entsendung von Experten in
wichtige Mitgliedstaaten sowie die Einrichtung des
Amtes eines Hohen Kommissars für die Terroris-
musbekämpfung.

Nach den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001
bestimmte lange Zeit der UN-Sicherheitsrat mit sei-
nen 15 Mitgliedern die Maßnahmen der Vereinten
Nationen zur Bekämpfung des internationalen Ter-
rorismus. Er verabschiedete zahlreiche Resolutionen
und erlegte allen Mitgliedstaaten eine Reihe von weit-
reichenden Verpflichtungen auf. Das wohl bedeu-
tendste Dokument in dieser Hinsicht ist Resolution
1373 vom 28. September 2001. Die Resolution ent-
hält eine detaillierte Auflistung von Verpflichtungen,
wie etwa die Pflicht, die Finanzierung terroristischer
Handlungen zum Straftatbestand zu machen, die
Pflicht, Vermögenswerte von Terroristen einzufrie-
ren und Terroristen keinen Zufluchtsort zu gewähren
sowie sie vor Gericht zu stellen. Diesen Verpflichtun-
gen müssen alle Mitgliedstaaten nachkommen, unab-
hängig davon, ob sie andere Probleme für dringlicher
halten oder die Bedrohung durch den Terrorismus als
geringer einschätzen. Diese Erfordernisse setzten wie-
derum zahlreiche regionale, subregionale und natio-
nale Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung in
Gang.

Einen Wendepunkt in der globalen Terrorismus-
bekämpfung stellte daher die Verabschiedung der
›Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Be-
kämpfung des Terrorismus‹1 (kurz: Strategie) im Sep-
tember 2006 durch die UN-Generalversammlung
dar. Hier manifestierte sich die Kooperationsbereit-
schaft und der Konsens aller 192 UN-Mitgliedstaa-
ten und nicht nur der des Sicherheitsrats. Die Strate-
gie erweiterte den globalen Aktionsplan nicht nur um
wirksamere Rechtsdurchsetzungs- und andere Si-
cherheitsmaßnahmen, sondern auch um Maßnah-
men zur Bekämpfung der tatsächlichen und wahrge-
nommenen Missstände und berücksichtigt die sozia-
len, wirtschaftlichen und politischen Ursachen. Es
war auch das erste Mal, dass alle Mitgliedstaaten ei-
nem gemeinsamen Vorgehen zur Bekämpfung der Be-
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drohung zugestimmt haben.2 Zudem wurde aner-
kannt, dass, soll die Terrorismusbekämpfung wirk-
sam sein, die Menschenrechte geachtet und die
Rechtstaatlichkeit gefördert werden müssen.

Damit hat die Strategie dazu beigetragen, den Dis-
kurs über die Terrorismusbekämpfung in den Verein-
ten Nationen stärker mit den Interessen der Mehr-
heit der Mitgliedstaaten, insbesondere den Staaten
des Südens, in Einklang zu bringen. Sie führte auch
dazu, dass die Anti-Terrorismus-Bemühungen neu
ausgerichtet wurden, die in der Vergangenheit den
›harten‹ Sicherheitsaspekten zu oft Vorrang gegeben
hatten. 

Die Generalversammlung betont, dass die Haupt-
verantwortung für die Umsetzung der Strategie bei
den Mitgliedstaaten liegt. Trotzdem erkennt sie die
wichtige Rolle an, die die »Vereinten Nationen, ge-
gebenenfalls in Abstimmung mit anderen (…) Orga-
nisationen, im Hinblick darauf spielen, die Kohä-
renz bei der Umsetzung der Strategie auf nationaler,
regionaler und globaler Ebene zu fördern und Hilfe
zu leisten, insbesondere auf dem Gebiet des Kapazi-
tätsaufbaus«.3

Weil es in vielen Ländern an solcherlei Kapazitä-
ten mangelt, spielt beinahe jeder Bereich des UN-Sys-
tems eine wichtige Rolle dabei, die Umsetzung der
Strategie zu fördern und zu unterstützen.4 Der Ar-
beitsstab Terrorismusbekämpfung (Counter-Terro-
rism Implementation Task Force – CTITF) der Ver-
einten Nationen wurde im Jahr 2005 vom damali-

Eric Rosand

1 UN-Dok. A/RES/60/288 v. 8.9.2006, Anlage.

2 Der auf vier Bereiche ausgerichtete Aktionsplan der Strategie um-

fasst Maßnahmen: 1. gegen die Bedingungen, die förderlich für die

Verbreitung von Terrorismus sind, 2. die Terrorismus verhindern und

bekämpfen, 3. die Regierungskapazitäten zur Terrorismusbekämp-

fung aufbauen und die Vereinten Nationen stärken sowie 4. die den

Schutz und die Achtung der Menschenrechte bei der Bekämpfung des

Terrorismus sicherstellen, ebd.

3 UN-Dok. A/RES/62/272 v. 5.9.2008, Abs. 5.

4 Dazu zählen zum einen die traditionellen Organe für die Terroris-

musbekämpfung wie etwa jene, die dem UN-Sicherheitsrat unter-

stellt sind, insbesondere der Ausschuss zur Bekämpfung des Terroris-

mus und dessen Exekutivdirektorium sowie die Unterabteilung Terro-

rismusverhütung des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und

Verbrechensbekämpfung. Dazu gehören aber auch Institutionen oh-

ne direkten Bezug zur Terrorismusbekämpfung wie das Amt des Ho-

hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, das

Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen oder die UNESCO.
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gen UN-Generalsekretär Kofi Annan eingerichtet. Er
soll die Zusammenarbeit der stetig wachsenden Zahl
an Akteuren, die sich im UN-System mit Terrorismus
befassen, koordinieren und verbessern.5 Der Arbeits-
stab war an der Erstellung des Berichts des UN-Ge-
neralsekretärs vom April 2006 maßgeblich beteiligt,
in dem die Strategie in den Grundzügen vorgestellt
wird. Nach Verabschiedung der Strategie im Septem-
ber 2006 wurde der Arbeitsstab mit seinem nur dünn
besetzten Sekretariat (fünf Mitarbeiter) zur Koordi-
nierungsstelle der UN-Bemühungen zur Umsetzung
des in der Strategie enthaltenen Aktionsplans.

Erfolge

Die Strategie ist im Grunde genommen eine Zusam-
menstellung bereits bestehender einschlägiger Reso-
lutionen, Normen und Maßnahmen der Vereinten
Nationen in punkto Terrorismusbekämpfung. Sie be-
kräftigt im Wesentlichen die bestehenden Mandate,
statt neue Mandate vorzuschlagen.6 Aus diesem Grund
werden die meisten der derzeitigen Bemühungen
von UN-Akteuren, die die Umsetzung der Strategie
vorantreiben und von denen viele im ersten Bericht
des Generalsekretärs zu diesem Thema hervorgeho-
ben werden, nicht notwendigerweise als solche be-
zeichnet.7

Im wichtigen Bereich des Kapazitätsaufbaus, der
in Abschnitt III der Strategie behandelt wird, schlie-
ßen die Aktivitäten die Arbeit des Exekutivdirektori-
ums des Ausschusses zur Bekämpfung des Terroris-
mus des Sicherheitsrats (Security Council’s Counter-
Terrorism Executive Directorate – CTED) ein. Durch
Besuche in den Ländern und anhand weiterer Instru-
mente bewertet das CTED, welche Kapazitäten jedem
Land zur Umsetzung von Resolution 1373 zur Ver-
fügung stehen. Ziel ist, die wichtigsten Mängel zu
identifizieren und Empfehlungen an potenzielle Ge-
ber zu geben. Bis März 2009 hat das CTED, mit sei-
nen 30 in New York ansässigen Experten, in 84 Fäl-
len solche Empfehlungen für technische Hilfe an Ge-
ber weitergeleitet.8

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen-
und Verbrechensbekämpfung (UNODC) hat durch
seine Unterabteilung Terrorismusverhütung (TPB)
seit der Einführung seines ›Weltweiten Projekts zur
Stärkung der Rechtsregelung gegen Terrorismus‹ im
Januar 2003 seinerseits verschiedene Maßnahmen
zur Terrorismusbekämpfung entwickelt. Damit sol-
len Staaten darin unterstützt werden, den interna-
tionalen Rechtsinstrumenten zur Bekämpfung des
Terrorismus (13 Übereinkommen und drei Proto-
kolle)9 beizutreten und diese umzusetzen. Diese Un-
terstützung beinhaltet unter anderem Hilfe bei der
Ausarbeitung von Gesetzestexten oder die Ausbil-
dung von Strafrechtsexperten. Mittels seines Perso-
nals in Wien, eines Netzwerks lokaler Berater sowie
der regionalen UNODC-Repräsentanten hat die TPB

in 120 Ländern länderspezifische Hilfe geleistet und
7700 nationale Bedienstete im Bereich Strafrecht
ausgebildet.10

Während die einzelnen UN-Akteure nach Verab-
schiedung der Strategie ihre Arbeit größtenteils un-
verändert fortsetzten, ist die Arbeit des CTITF aus-
schließlich auf die Umsetzung der Strategie inner-
halb des UN-Systems ausgerichtet. Der Arbeitsstab
schuf einige wichtige Initiativen, etwa den Aufbau
einer Online-Datenbank, die das ›UN-Handbuch zur
Terrorismusbekämpfung‹ enthält. Die Arbeitsgrup-
pen haben Workshops veranstaltet und Berichte mit
konkreten Empfehlungen für UN-Akteure, UN-Mit-
gliedstaaten und andere Interessengruppen aus ver-
schiedenen Tätigkeitsbereichen verfasst.11

Der bis heute bedeutendste Beitrag der Vereinten
Nationen bei der Umsetzung der Strategie ist die Ein-
bindung der Terrorismusopfer. Sich auf die Forderung
der Strategie stützend, die Entmenschlichung von
Terrorismusopfern zu beenden, hatte der UN-Gene-
ralsekretär im September 2008 das erste internatio-
nale Symposium zur Unterstützung der Opfer des
Terrorismus in New York einberufen. Der Bericht
dieses Treffens, auf dem 18 Opfer aus verschiedenen
Regionen der Welt zusammenkamen, nennt eine Rei-
he praktischer Empfehlungen, um sicherzustellen, dass
die Stimmen der betroffenen Personen gehört wer-
den und ihnen geholfen wird.12

Der Erfolg des Symposiums verdeutlichte einen
bisher nicht wahrgenommenen Vorteil der Verein-
ten Nationen bei der Terrorismusbekämpfung: Sie
bieten Experten aus den verschiedenen Weltregionen
ein Forum, um sich über das Wesen der gegenwärti-
gen Bedrohung durch den Terrorismus auszutau-
schen. Gleichwohl wird das Potenzial des UN-Sys-
tems auf diesem Gebiet nicht ausgeschöpft. Dies liegt
zum Teil daran, dass es derzeit noch kein breit ange-
legtes und effektives Gremium für die Terrorismus-
bekämpfung gibt, um über die vielfältigen Themen,
die in der Strategie angesprochen sind, zu diskutie-
ren. Bisher haben die Vereinten Nationen beispiels-
weise keine Möglichkeit geschaffen, damit sich die
weltweit für Terrorismusbekämpfung zuständigen
Bediensteten einzelner Staaten treffen können, um
sich über ihre positiven wie negativen Erfahrungen
auszutauschen. Dies wäre aber notwendig, um die
zunehmende gewalttätige Radikalisierung und den
Extremismus, die den heutigen Terrorismus größ-
tenteils nähren, verstehen und bekämpfen zu können.

Mit ihrer vom Arbeitsstab übertragenen Haupt-
aufgabe, die UN-Aktivitäten zur Terrorismusbe-
kämpfung besser zu koordinieren, ist die Arbeits-
gruppe Integrierte Hilfe zur Terrorismusbekämp-
fung (Integrated Assistance for Countering Terro-
rism – I-ACT) von besonderer Bedeutung.13 Der Ar-
beitsgruppe gehören Vertreter verschiedener UN-Ins-
titutionen an, deren Aufgabe der Kapazitätsaufbau
ist. Diese Initiative stellt einen Schritt in die richtige
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nach Verabschie-
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Richtung dar. Die Vereinten Nationen versuchen auf
diese Weise, Ländern, die an Hilfe von den Verein-
ten Nationen bei der Umsetzung der Strategie inter-
essiert sind, eine einzige Anlaufstelle für alle Fragen
zu bieten. Die Arbeitsgruppe soll die Arbeit der UN-
Institutionen, die mit dem Arbeitsstab zusammenar-
beiten, ergänzen und die Bedarfsanlaysen, die be-
reits durchgeführt wurden, einbeziehen.14

Die Zielsetzung der Arbeitsgruppe ist sicherlich
richtig. Doch um sie umsetzen zu können, müssen –
neben dem Problem knapper Ressourcen – einige
andere Herausforderungen, denen sich der Arbeits-
stab gegenüber sieht, angegangen werden. 

Defizite

Eine erste Herausforderung für den Arbeitsstab be-
steht darin, die Arbeit des CTED sinnvoll zu unter-
stützen, statt sie zu verdoppeln. Beispielsweise neh-
men einige Mitglieder des Arbeitsstabs bereits an
Länderbesuchen des CTED teil und tragen zur Aus-
wertung der nationalen Bemühungen bei der Umset-
zung der Resolutionen 1373 und 1624 bei, wobei
Letztere unter anderem die Aufstachelung zu terro-
ristischen Handlungen verurteilt. Der CTED arbei-
tet außerdem bereits mit bilateralen und multilate-
ralen Gebern zusammen, um die technische Hilfe an
die Bedürfnisse der Empfänger auszurichten. Es ist je-
doch unumgänglich, sich dem Problem zu stellen,
dass einzelne Länder die Arbeitsgruppe nicht als die
einzige, sondern als zusätzliche Anlaufstelle für Hil-
fe durch die Vereinten Nationen ansehen. 

Eine zweite, damit einhergehende Herausforde-
rung besteht darin, das UNDP und die UNESCO da-
zu zu bringen, die nötigen Informationen ihrer län-
derspezifischen, auf die Strategie ausgerichteten Ini-
tiativen beizusteuern, um somit eine wirklich integrier-
te Reaktion der UN für das entsprechende Land un-
ter Berücksichtigung aller vier Bereiche der Strategie
formulieren zu können. Beide UN-Institutionen zö-
gerten jedoch bisher, Informationen weiterzuleiten
und sich nachhaltig am CTED zu beteiligen. Dies war
teilweise den Bedenken geschuldet, zu stark mit dem
häufig unbeliebten, zu stark auf Sicherheit ausge-
richteten Programm der Terrorismusbekämpfung des
UN-Sicherheitsrats in Verbindung gebracht zu wer-
den. Die Vorbehalte von UNDP und UNESCO ge-
genüber einer Kooperation mit dem Arbeitsstab tra-
gen allerdings in keiner Weise dazu bei, dass die Ar-
beitsgruppe erfolgreicher sein wird als der CTED.

In kleinen Schritten hat der Arbeitsstab die Koor-
dinierung der verschiedenen UN-Institutionen, die im
Bereich Terrorismusbekämpfung tätig sind, verbes-
sert. Doch bis heute ist er ausschließlich von freiwil-
ligen Beiträgen der Mitgliedstaaten abhängig und hat
nur ein kleines Sekretariat, besetzt mit Nachwuchs-
kräften. Bisher wurde der Arbeitsstab nicht mit den
Ressourcen ausgestattet, die notwendig sind, um sei-

ne Rolle als Koordinierungsbüro effektiv auszuüben.
Es fehlt den acht Arbeitsgruppen an der nötigen Un-
terstützung, um auch über die UN-Büros in Genf,
New York und Wien hinaus, Einfluss auf die Um-
setzung der Strategie auszuüben.

Im März 2009 wurde dem Arbeitsstab zwar ein
Leiter in Vollzeit bewilligt und UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon gab die Zusage, dass er nach Wegen
suchen werde, um dem Sekretariat finanzielle Unter-
stützung aus dem ordentlichen UN-Haushalt zu ge-
währen. Doch sind die Mittel zur Umsetzung der Stra-
tegie im Vergleich zu jenen, die für bereits bestehen-
de UN-Anti-Terrorismus-Aktivitäten eingesetzt wer-
den, verschwindend gering. So überragen die verwen-
deten personellen und finanziellen Mittel für die vom
Sicherheitsrat geleiteten Aktivitäten, 40 Experten und
etwa 15 Millionen US-Dollar pro Jahr, um ein Viel-
faches jene, die dem Arbeitsstab und für die Strate-
gieumsetzung zur Verfügung stehen.15 Diese Situation

5 Der CTITF setzt sich aus 23 Einrichtungen des gesamten UN-Sys-

tems sowie der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation

(INTERPOL) zusammen. Er ist in acht thematische Arbeitsgruppen un-

terteilt. Siehe http://www.un.org/terrorism/cttaskforce.shtml

6 Eine Ausnahme ist die Forderung, eine einheitliche, umfassende

UN-Datenbank für biologische Zwischenfälle einzurichten. 

7 United Nations Global Counter-Terrorism Strategy: Activities of

the United Nations System in Implementing the Strategy, Report of

the Secretary-General, UN Doc. A/62/898 v. 7.7.2008.

8 Implementing the Global Counter-Terrorism Strategy, Fact Sheet,

März 2009, S. 5, http://www.un.org/terrorism/pdfs/CT_factsheet_

March2009.pdf

9 Siehe http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml

10 Implementing the Global Counter-Terrorism Strategy, a.a.O. (Anm. 8).

11 Zu diesen Tätigkeitsbereichen gehören: die Bekämpfung des gewalt-

tätigen Extremismus, die Finanzierung terroristischer Handlungen, die

Förderung öffentlich-privater Partnerschaften im Rahmen der Terroris-

musbekämpfung  sowie die Auswirkungen von Anti-Terrorismus-Maßnah-

men auf den vollen Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen

Rechte. Siehe http://www.un.org/terrorism/cttaskforce

12 Siehe Supporting Victims of Terrorism, http://www.globalct.org/

images/content/pdf/other/UN_Report_on_Supporting_Victims_of_

Terrorism.pdf

13 Nähere Informationen zur Arbeitsgruppe unter: http://www.un.

org/terrorism/workgroup10.shtml. Die Arbeitsgruppe hieß zuvor

›Working Group on Facilitating the Integrated Implementation of the

UN Strategy‹ (Arbeitsgruppe zur Erleichterung der integrierten Um-

setzung der UN-Strategie).

14 Die Arbeitsgruppe erhielt bisher Anfragen von zwei Ländern, Ma-

dagaskar und Nigeria. Sie wird die gegenwärtigen und geplanten Ak-

tivitäten zum Kapazitätsaufbau in beiden Ländern evaluieren. 

15 Das Gleiche gilt für die Umsetzung des Mandats der Unterabteilung

Terrorismusverhütung des UNODC. Sie ist mit 35 Experten und einem

Jahreshaushalt von 9 bis 10 Millionen US-Dollar (der Großteil sind freiwilli-

ge Beiträge der Mitgliedstaaten statt Anteile des ordentlichen UN-Haus-

halts) ausgestattet. Ihre Aufgabe ist, Staaten bei der Ratifizierung und

Umsetzung der Instrumente gegen den Terrorismus behilflich zu sein.

Bisher wurde der
Arbeitsstab nicht
mit den Ressourcen
ausgestattet, die
notwendig sind, um
seine Rolle als
Koordinierungsbüro
effektiv auszuüben. 
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besteht, obwohl alle drei Expertengruppen16 des Si-
cherheitsrats zur Terrorismusbekämpfung Mitglie-
der des Arbeitsstabs sind, der Sicherheitsrat eine ver-
stärkte Zusammenarbeit zwischen seinen Mechanis-
men zur Terrorismusbekämpfung und dem Arbeits-
stab anmahnt und sogar die engen Verknüpfungen
zwischen seinen Terrorismus-Resolutionen und der
von der Generalversammlung verabschiedeten Stra-
tegie anerkennt.

Mehr noch: obwohl dem Arbeitsstab Vertreter
des UN-Systems angehören, die sich – auch wenn sie
es selber nicht so nennen – auf die ›weicheren‹ The-
men der Terrorismusbekämpfung konzentrieren, wie
UNDP und UNESCO, zögerten diese ›nichttraditio-
nellen‹ Anti-Terrorismus-Akteure, sich aktiv an der
Arbeit dieses Gremiums zu beteiligen. Dies führte in
vielen Kreisen dazu, dass der Sicherheitsrat innerhalb
der Vereinten Nationen als Hauptakteur im Kampf
gegen den Terrorismus wahrgenommen wird und die
Bemühungen zur Umsetzung der Strategie haupt-
sächlich auf die Rechtsdurchsetzung und andere si-
cherheitsbezogene Aspekte ausgerichtet werden. 

Die Strategie hat zwei Vorteile: Erstens ermöglicht
sie, den Ländern umfassende Maßnahmenpakete zur
Terrorismusbekämpfung anzubieten und zweitens
kann sie die Zusammenarbeit und Koordinierung
zwischen den Institutionen vertiefen helfen. Dies sollte
sich nicht auf die traditionellen Akteure in der Terro-
rismusbekämpfung beschränken, sondern jene aus
den Bereichen Menschenrechte, Entwicklung, Ge-
sundheit und Sozialdienste einbeziehen. 

Den Vereinten Nationen wird es schwer fallen,
Länder davon zu überzeugen und darauf hinzuar-
beiten, einen die gesamte Regierung einbeziehenden
Plan zur Umsetzung der Strategie zu fördern, so lan-
ge nicht zwei Missstände beseitigt sind: Erstens müs-
sen die UN-Akteure aus den Bereichen Entwicklung
und Bildung ihre Vorbehalte fallen lassen und mit
dem Arbeitsstab zusammenarbeiten sowie sich im
Rahmen der Strategie engagieren. Zweitens müssen
die Arbeitsgruppen des Arbeitsstabs jenen Themen
mehr Aufmerksamkeit schenken, die sich auf die Um-
stände beziehen, die dem Entstehen von Terroris-
mus förderlich sind, was auf viele Länder des Sü-
dens zutrifft.

Auch der Zusammenarbeit der UN-Akteure im
Feld und anderenorts wurde bislang nicht genügend
Aufmerksamkeit geschenkt. Die traditionellen UN-
Akteure zur Terrorismusbekämpfung, die hauptsäch-
lich in New York oder Wien angesiedelt sind, führen
in unregelmäßigen Abständen kurze Länderbesuche
durch. Ein Follow-up dieser Besuche, was eigentlich
notwendig wäre, um konkrete Ergebnisse zu erzie-
len, findet meist nicht statt. Die Akteure und Akti-
vitäten der Vereinten Nationen zur Terrorismusbe-
kämpfung sind meist nicht in die UN-Landesteams
oder Programme integriert. Auch hier ist es so, dass
sich die Mehrheit der Residierenden Koordinatoren

(die obersten Repräsentanten des UNDP auf Landes-
ebene) sich bisher davor scheuten, eine Agenda zu
übernehmen, die vielerorts als eine vom Sicherheits-
rat auferlegte und damit unpopuläre Agenda emp-
funden wird. Gebraucht wird daher ein integrierter
UN-Ansatz, der die Arbeit auf Landes- und subregio-
naler Ebene sowie den regelmäßigen Austausch mit
Praktikern aus dem Bereich Terrorismusbekämpfung
einschließt.

Generell sollten die Vereinten Nationen bei ihren
Bemühungen, für jede einzelne Region die geeignets-
te Umsetzung der Strategie zu finden, strategischer
vorgehen. Welche Instrumente könnten zum Beispiel
in einer bestimmten Region oder einem bestimmten
Land angewandt werden? Welche Aspekte der Strate-
gie sollten in einer bestimmten Region vorrangig be-
handelt werden? Welche UN-Akteure sollten vor Ort
die Federführung übernehmen? Welche Rolle soll-
ten die Vereinten Nationen in einer bestimmten Re-
gion bei der Förderung der Anti-Terrorismus-Zu-
sammenarbeit spielen? 

Mögliche Verbesserungen 

Angesichts des vorhandenen weitreichenden und von
allen Mitgliedstaaten akzeptierten Aktionsplans müss-
ten die bestehenden UN-Mechanismen so angepasst
werden, dass die Vereinten Nationen besser dazu bei-
tragen können, die Umsetzungsbemühungen der Stra-
tegie auf regionaler, subregionaler oder nationaler
Ebene langfristig zu unterstützen.

Um zum Beispiel seiner Koordinierungsrolle dau-
erhaft gerecht zu werden und Bemühungen zum Ka-
pazitätsaufbau anzustoßen, muss der Arbeitsstab von
Experten aus den jeweiligen strategiebezogenen Be-
reichen substanziell unterstützt werden. Sie sollten
den relevanten Arbeitsgruppen zuarbeiten, mit den
Ländern von New York aus sowie vor Ort zusam-
menarbeiten und die Aktivitäten des strategiebezo-
genen Kapazitätsaufbaus koordinieren. Diese Art von
Unterstützung ist gerade jetzt wichtig, da der Arbeits-
stab, durch die Ernennung des neuen Leiters und die
Unterstellung unter die Hauptabteilung Politische An-
gelegenheiten des Sekretariats, in eine »neue operati-
ve Phase« eintritt.17

Sobald das Mandat des CTED Ende des Jahres
2010 ausläuft,18 sollte ein einziges integriertes Büro
(oder eine Abteilung) zur Terrorismusbekämpfung
innerhalb des UN-Sekretariats eingerichtet werden.
Dies scheint aus folgenden Gründen sinnvoll: 

1. Der Widerstand einiger Mitgliedstaaten, den or-
dentlichen Haushalt der Vereinten Nationen zu
erhöhen oder die bestehenden Finanzmittel auf
die Aktivitäten zur Terrorismusbekämpfung um-
zuverteilen, wird nicht geringer werden;

2. Es besteht nach wie vor bei den meisten Staaten
der Wunsch, die Überlappung der von der Gene-
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ralversammlung initiierten Strategie mit dem Pro-
gramm des Sicherheitsrats zur Terrorismusbe-
kämpfung zu minimieren und die Synergien zwi-
schen beiden Hauptorganen zu maximieren;

3. Dem CTED stehen bei dem Versuch, Kooperati-
onsbeziehungen mit Staaten und anderen Inter-
essengruppen aufzubauen, zeitweilig Hindernis-
se im Weg.

Dieses neue Büro, das die Ressourcen des CTED er-
halten würde, wäre demzufolge innerhalb des Sys-
tems der Vereinten Nationen das verantwortliche
Gremium für die Umsetzung der Strategie und der
Resolutionen des UN-Sicherheitsrats 1373 und 1624
sowie für die Koordinierung und Einsetzung der stra-
tegiebezogenen Hilfe.19 Das Büro, das, wie derzeit
der CTED, gleichzeitig dem Ausschuss zur Bekämp-
fung des Terrorismus des Sicherheitsrats zuarbeiten
würde, könnte einige Mitarbeiter in den Landes- und
Regionalbüros der Vereinten Nationen stationieren,
wodurch die Integration der Bemühungen zur Stra-
tegieumsetzung in die Gesamtaktivitäten der Länder-
und Regionalteams erleichtert werden würde.

Diese Verlagerung der Verantwortlichkeiten wür-
de den Vereinten Nationen die Möglichkeit bieten,
der Forderung der Mitgliedstaaten, als »Eine UNO«20

aufzutreten,21 substanziell nachzukommen. Die Ein-
bindung der Terrorismusbekämpfung in die Gesamt-
aktivitäten der Vereinten Nationen im Feld würde die
Kernaussage der Strategie über die Bedeutung einer
die ganze Regierung einschließenden Antwort auf die
Bedrohung des Terrorismus unterstreichen. So könn-
te dazu beigetragen werden, die nationalen Partner
darin zu bestärken, die Strategie und weitere Pro-
gramme zum Kapazitätsaufbau im Rahmen der Ter-
rorismusbekämpfung »als Teil der Entwicklungshil-
fe für ›Frieden und Sicherheit‹ sowie ›Gute Regie-
rungsführung‹« und somit als Teil des nationalen Ent-
wicklungsplans des jeweiligen Landes zu behandeln.22

Dadurch könnte sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen,
dass Terrorismusbekämpfung »als eine nationale Pri-
orität wahrgenommen wird und in den nationalen
Politiken sowie Strategien Widerhall findet.«23

Neben einem einheitlicheren UN-Programm zur
Terrorismusbekämpfung sollte der Generalsekretär
einen einzigen hochrangigen UN-Bediensteten ernen-
nen – etwa einen Hohen Kommissar für Terroris-
musbekämpfung oder einen Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs für Terrorismusbekämpfung. Er soll-
te nicht nur das neue Büro (oder die Abteilung) leiten,
sondern auch die größtenteils inkohärenten UN-Be-
mühungen zur Umsetzung der Strategie koordinie-
ren. Für die Vereinten Nationen arbeiten Hohe Kom-
missare oder Sonderbeauftragte des Generalsekretärs
zu mehr als einem Dutzend thematischer Mandate,
von denen viele eingerichtet wurden, um die Koordi-
nierung zahlreicher relevanter UN-Programme zu ver-
bessern sowie um sicherzustellen, dass die Botschaf-

ten, die die Vereinten Nationen in den jeweiligen Auf-
gabenbereichen in die Welt tragen, kohärent sind.
Doch in Bezug auf ein Thema, das auf der Agenda
der Weltorganisation ganz weit oben steht und wel-
ches eine ganzheitliche Reaktion auf nationaler, re-
gionaler und globaler Ebene erfordert, zeigen die Ver-
einten Nationen kaum Gesicht. 

Dennoch haben die Vereinten Nationen, trotz ge-
genwärtiger Defizite, wesentlich zur Umsetzung der
Strategie beigetragen. Diese Anstrengungen können
jedoch nur durch Maßnahmen verstärkt werden,
die zur Rationalisierung der UN-Aktivitäten im Be-
reich Terrorismusbekämpfung führen. Das bedeutet
auch, diesen Bemühungen mehr Gewicht beizumes-
sen und sie mit den regionalen und nationalen An-
strengungen stärker in Einklang zu bringen. Entschei-
dend ist jedoch letztlich, dass die Verbindung zwi-
schen Entwicklung, Frieden, Sicherheit und Men-
schenrechten, wie in der Strategie verankert, gewähr-
leistet und vor Ort ins Werk gesetzt wird.

16 Die drei Expertengruppen sind: der CTED, das Al-Qaida/Taliban-

Überwachungsteam sowie der Ausschuss des Sicherheitsrats nach Re-

solution 1540.

17 UN Counter-terrorism Task Force Shifts Into New Operational Phase,

UN News, 4.3.2009, http://www.un.org/news/dh/pdf/english/2009/

04032009.pdf

18 Mit UN-Dok. S/RES/1805(2008) wurde das gegenwärtige Mandat

des CTED festgelegt.

19 Eine weitere Zusammenlegung der TPB mit einem oder beiden der

übrig bleibenden Expertengruppen (Al-Qaida/Taliban-Überwachungs-

team und Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 1540) in dieses

neue Büro oder die Abteilung sollte in Betracht gezogen werden.

20 Siehe den Bericht der Hochrangigen Gruppe des Generalsekretärs

für Kohärenz des Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der

Entwicklung, der humanitären Hilfe und der Umwelt, Eine UNO, New

York 2006, http://www.un.org/Depts/german/reform/execsumm.pdf

21 Siehe die im Namen der Europäischen Union abgegebene Erklä-

rung während eines informellen Treffens des Arbeitsstabs Terroris-

musbekämpfung zur Generalversammlung, New York, 3.3.2009, http://

www.mzv.cz/un.newyork/en/czech_eu_presidency_2009/state

ments_by_the_czech_presidency_on/statement_on_behalf_of_the_

european_16.html

22 Julian Brett/Finn Skadkaer Pedersen, Study to Identify Good Prac-

tices of Development Assistance in Support of Counter-Terrorism Ca-

pacity Building in Developing Countries, Skadkaer Consult (im Auftrag

des dänischen Außenministeriums), Juli 2008, S. 2 (liegt dem Autor vor).

23 Ebd.
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Um die Sicherheit des militärischen und zivilen Per-
sonals der Vereinten Nationen im Feld ist es seit
dem Ende des Ost-West-Konflikts nicht gut bestellt.
Spektakuläre Anschläge auf Einrichtungen des UN-
Systems in Bagdad und Algier in den letzten Jahren
haben einen Schock unter den Bediensteten aus-
gelöst und in der Folge Reformen des Sicherheits-
managements angestoßen. Um ihrer Pflicht, für
die Sicherheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu sorgen, nachzukommen, müssen die Ver-
einten Nationen jedoch mehr tun und eine Re-
formstrategie entwickeln, die sowohl die Sympto-
me als auch die Ursachen der wachsenden Gewalt
angeht.

Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts ist es um die
Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen nicht
gut bestellt. Nicht nur Soldaten, Militärbeobachter,
Polizisten und Zivilkräfte, die in Friedensmissionen
der Vereinten Nationen arbeiten, sondern auch Mit-
arbeiter von Entwicklungsorganisationen und huma-
nitären Hilfsorganisationen werden seit Anfang der
neunziger Jahre in zunehmendem Maße Opfer von
Gewalthandlungen. Allein in den knapp 20 Jahren
von 1990 bis 2009 wurden mehr als doppelt so vie-
le Angehörige von UN-Friedensmissionen getötet –
nämlich 1756 – als in den 40 Jahren davor (1948 bis
1989).1 Zugleich hat sich auch die Art und Weise der
Gewaltanwendung verändert. Traditionell wurde
die Sicherheit des Personals der UN vor allem durch
Kriminelle bedroht, die sich bereichern, nicht aber
der Organisation schaden wollten. In der jüngeren
Vergangenheit wird Gewalt gegen UN-Personal je-
doch immer öfter auch strategisch eingesetzt. An-
gehörige von UN-Friedenseinsätzen und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von UN-Organisationen, die
im Feld arbeiten, werden gezielt bedroht, angegrif-
fen, erpresst, entführt und getötet, um die Weltor-
ganisation als Ganzes zu treffen und/oder die Umset-
zung einzelner Missionen und Programme zu behin-
dern. Die Terroranschläge islamischer Fundamenta-
listen auf das Hauptquartier der Hilfsmission der
Vereinten Nationen für Irak (UNAMI) in Bagdad
im Sommer 20032 sowie auf die Gebäude des UN-
Entwicklungsprogramms (UNDP) und des Amtes des
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen (UNHCR) in Algier im Dezember 20073 sind
die prominentesten Beispiele dieses Trends: In bei-
den Fällen wurden Anschläge auf UN-Einrichtungen
mit dem Ziel durchgeführt, die Arbeit der Weltor-
ganisation zu behindern.4
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Für die UN stellt die wachsende Bedrohung der Si-
cherheit ihres Personals ein schwerwiegendes Problem
dar. Zum einen haben die UN als Arbeitgeber die
rechtliche und moralische Pflicht, für die Sicherheit
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sorge zu tra-
gen. Zum anderen gelingt es Individuen und Grup-
pen, die Anschläge auf UN-Personal planen und
durchführen, vielfach tatsächlich, die effektive Um-
setzung von Missionen und Programmen der UN zu
torpedieren. So haben die Vereinten Nationen nach
den Anschlägen auf ihr Hauptquartier in Bagdad den
Aufbau der dortigen Mission zunächst herausgezö-
gert. Auch die von den UN mandatierten beziehungs-
weise geführten Missionen in Somalia (1993) und
Ruanda (1994) kamen ins Straucheln, nachdem lo-
kale Gewaltakteure gezielt Angehörige der Missio-
nen getötet hatten. Wollen die UN ihrer Pflicht, für
die Sicherheit ihres Personals Sorge zu tragen, nach-
kommen und die für die effektive Umsetzung ihrer
Missionen und Programme erforderlichen Rahmen-
bedingungen (wieder)herstellen, müssen sie eine wirk-
same Sicherheitsmanagementstrategie entwickeln. 

Im Folgenden soll zunächst erläutert werden, war-
um Gewalt gegen Personal der UN zugenommen hat,
um dann einen Überblick über das Sicherheitsmana-
gementsystem der UN zu geben und seine Defizite
aufzuzeigen. Die Reformen, welche die Vereinten Na-
tionen nach den Anschlägen von Bagdad eingeleitet
haben, sollen vorgestellt und bewertet werden. Ab-
schließend werden Vorschläge gemacht, wie die Stra-
tegie der UN für das Sicherheitsmanagement verbes-
sert werden kann. 

Warum nimmt die Gewalt 
gegen UN-Personal zu?

Ausweitung des Aufgabenspektrums

Die Gewalt gegen UN-Personal hat in erster Linie
durch die massive Ausweitung und Ausdifferenzie-
rung der Aktivitäten der UN nach dem Ende des Ost-
West-Konflikts zugenommen. Während die UN von
1948 bis 1989 lediglich insgesamt 18 Friedensmis-
sionen autorisiert hatte, ist die Zahl der seit 1990
genehmigten Missionen bereits auf 54 angestiegen.5

Auch Entwicklungs- und humanitäre Organisationen
wie UNDP und UNHCR schicken mehr Personal ins
Feld. Daraus ergeben sich immer öfter Gelegenhei-
ten für lokale Akteure, sich durch kriminelles Han-
deln zu bereichern, indem sie UN-Mitarbeiter ent-
führen, erpressen oder bestehlen. 

Monika Heupel
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Fehlende Legitimation und Neutralität

Vor dem Hintergrund der Ausweitung ihrer Tätigkei-
ten hat die Legitimität der Weltorganisation, die tra-
ditionell gerade innerhalb der Organisation als selbst-
verständlich betrachtet worden war, abgenommen.
Die UN wird immer weniger als neutrale Organisation
wahrgenommen, die sich für das Wohl der Mensch-
heit einsetzt. Dieses Bild wird zunehmend von einem
anderen überlagert, das die Weltorganisation als Ins-
trument des Westens und insbesondere der USA dar-
stellt, das benutzt wird, um Partikularinteressen durch-
zusetzen.6 Manche Kritiker werfen den Vereinten
Nationen vor, ›westliche Werte‹, wie beispielsweise
die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, zu
verbreiten, die mit traditionellen Werten nicht ver-
einbar seien. Andere kritisieren, die UN reagiere se-
lektiv auf humanitäre Notlagen, wobei die Interessen
der mächtigen westlichen Staaten bestimmen wür-
den, wann interveniert werde und wann nicht. Eine
andere Kritik ist, die UN höhlten die Souveränitäts-
rechte ihrer Mitgliedstaaten aus, indem sie immer
tiefer in vormals innerstaatlich zu regelnde Politikbe-
reiche eingriffen. Sie verweisen dabei beispielsweise
auf UN-Übergangsverwaltungen wie etwa in Kosovo
oder Timor-Leste. Des Weiteren wird moniert, dass
der Sicherheitsrat immer öfter Missionen mit dem
Mandat zur Friedenserzwingung autorisiere und da-
mit den Neutralitätsanspruch der Organisation auf-
gebe und sie zur Konfliktpartei werde. Dann wird
gern die Aufmerksamkeit auf spektakuläre Fehlschlä-
ge der UN gelenkt, die dramatische Folgen für be-
troffene Menschen hatten. Als Beispiele seien etwa
die Wirtschaftssanktionen gegen Irak genannt, in Fol-
ge derer zehntausende irakische Zivilisten starben
oder die Fälle sexuellen Missbrauchs durch UN-Blau-
helme und Mitarbeiter des UNHCR in der Demo-
kratischen Republik Kongo und in Westafrika. Un-
abhängig davon, ob die vorgetragene Kritik gerecht-
fertigt ist oder nicht: Die Legitimitätskrise der UN ist
ein Nährboden, der die Bereitschaft, Gewalt gegen
UN-Personal anzuwenden, begünstigt. 

Fehlende Sicherheitsstrukturen

Eine weitere Bedingung der wachsenden Gewalt ist
das Versäumnis der Organisation, gemeinsam mit den
Regierungen der Gastländer, in die sie Missionen
entsendet oder in denen sie Büros unterhält und Pro-
gramme umsetzt, verlässliche Strukturen und Mecha-
nismen zu schaffen, um ihr Personal vor Anschlägen
und Übergriffen zu schützen. Den UN ist es bislang
nicht gelungen, ein Sicherheitsmanagementsystem zu
entwickeln, das geplante Angriffe auf ihr Personal
zuverlässig aufdecken, Angriffe verhindern und In-
dividuen und Gruppen, die sich an Angriffen oder de-
ren Planung beteiligen, zur Rechenschaft ziehen kann.
Der Großteil der UN-Missionen und -Programme
wird in schwachen und gescheiterten Staaten durch-

geführt, die in der Regel selbst nicht in der Lage
sind, für die Sicherheit des UN-Personals zu sorgen.
Zudem gibt es Anzeichen dafür, dass die Bedrohung
durch den Terrorismus im Allgemeinen seit den An-
schlägen vom 11. September 2001 gewachsen ist7,
während das Al-Qaida-Netzwerk noch immer nicht
entscheidend geschwächt werden konnte.8 Das Ver-
säumnis des UN-Sekretariats, seinerseits ein effekti-
ves Sicherheitsmanagementsystem aufzubauen, wiegt
deshalb umso schwerer.

1 Siehe UN Department of Peacekeeping Operations, http://www.

un.org/Depts/dpko/fatalities/StatsByYear%201.pdf. Siehe auch Vin-

cenzo Bollettino, Understanding the Security Management Practices

of Humanitarian Organisations, Desasters, 32. Jg., 2/2008, S. 263–279.

Für eine interessante Studie zur jüngsten Zunahme der Gewalt gegen

Entwicklungshelfer siehe Abby Stoddard, Adele Harmer and Victoria

DiDomenico, Providing Aid in Insecure Environments: 2009 Update –

Trends in Violence against Aid Workers and the Operational Respon-

se, Humanitarian Policy Group (HPG) Policy Brief 34, Overseas Deve-

lopment Institute, London, April 2009, http://www.odi.org.uk/

resources/down load/257.pdf 

2 Am 19. August 2003 wurden der damalige Sonderbeauftragte für

Irak Sergio Vieira de Mello und 21 weitere UN-Mitarbeiter und Besucher

durch eine Autobombe in der Einfahrt zum UN-Dienstgebäude getötet

sowie etwa 150 weitere Personen verletzt. Am 22. September 2003 ex-

plodierte eine weitere Autobombe auf einem von UN-Mitarbeitern oft

benutzten Parkplatz. Dabei kamen ein UN-Sicherheitsbeamter und

zwei irakische Polizisten ums Leben. Siehe Report of the Independent

Panel on the Safety and Security of UN Personnel in Iraq, 20.10.2003,

http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2003.nsf/FilesByRWDocUNID-

FileName/OCHA-64C65S-un-irq-20oct.pdf/$File/un-irq-20oct.pdf, S. 13–

16 sowie Towards a Culture of Security and Accountability, The Report

of the Independent Panel on Safety and Security of UN Personnel and

Premises Worldwide, 9.6.2008, http://www.un.org/News/dh/infocus/

terrorism/PanelOnSafetyReport.pdf, Abs. 17.

3 Am 11. Dezember 2007 explodierte eine Autobombe vor den UN-

Büros von UNDP und UNHCR. 17 UN-Mitarbeiter und weitere zufällig

anwesende Personen wurden getötet und 40 weitere verletzt. Sie-

he Towards a Culture of Security and Accountability, a.a.O. (Anm. 2),

Abs. 35.

4 Siehe Towards a Culture of Security and Accountability, a.a.O.

(Anm. 2), Abs. 15ff.

5 UN Department of Peacekeeping Operations, http://www.un.org/

Depts/dpko/list/list.pdf

6 Siehe Towards a Culture of Security and Accountability, a.a.O.

(Anm. 2), S. 70ff. 

7 Siehe etwa Carl Conetta, War and Consequences: Global Terro-

rism Has Increased since 9/11 Attacks, Project on Defense Alternatives

Briefing Memo Nr. 38, Commonwealth Institute, Cambridge, MA,

25.9.2006, http://www.comw.org/pda/0609bm38.html

8 Guido Steinberg, Die Wiederkehr von al-Qaida. Aktuelle Entwick-

lungen im internationalen Terrorismus und ihre Folgen für Europa,

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin, SWP-Aktuell 62, No-

vember 2007,  http://www.swp-berlin.org/common/get_document.

php?asset_id=4534
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Das UN-Sicherheitsmanagementsystem 

Das System vor den Anschlägen von Bagdad 2003

Verantwortung der Gastländer

Die Hauptverantwortung für die Sicherheit des UN-
Personals liegt bis heute bei der Regierung des Gast-
lands. Diese Verantwortung erwächst allen Staaten
aus den Verpflichtungen, die sie mit dem Beitritt zu
den Vereinten Nationen eingegangen sind. Staaten,
die die im Jahr 1994 von der UN-Generalversamm-
lung verabschiedete und 1999 in Kraft getretene Kon-
vention über die Sicherheit von Personal der Verein-
ten Nationen und beigeordnetem Personal9 (Con-
vention on the Safety of United Nations and Asso-
ciated Personnel) ratifziert haben, sind darüber hin-
aus an eine Reihe besonderer Pflichten gebunden: Sie
müssen Gesetze erlassen, die es verbieten, UN- und

beigeordnetes Personal zu töten, zu entführen oder
auf andere Weise anzugreifen. Zudem müssen sie Stra-
fen festlegen, die der Schwere der Verstöße angemes-
sen sind. Der in der Konvention verwendete Begriff
›UN- und beigeordnetes Personal‹ bezieht sich dabei
auf Personen, die direkt oder indirekt im Auftrag der
Vereinten Nationen oder einer ihrer Sonderorgani-
sationen handeln, um den Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit wiederherzustellen. Des Weite-
ren sollen die Bestimmungen der Konvention dann
zur Anwendung kommen, wenn der Sicherheitsrat
oder die Generalversammlung ein außergewöhnli-
ches Sicherheitsrisiko feststellen.10

Verantwortung der Entsendeorganisation

Neben den Gastländern tragen natürlich auch die Or-
ganisationen, die das Personal entsenden, Verantwor-
tung für deren Sicherheit. Gemäß dem Handbuch
der Vereinten Nationen für die Sicherheit von Feld-
personal (United Nations Field Security Handbook)
sollen die UN dann die notwendigen Maßnahmen
zur Gewährleistung der Sicherheit ihres Personals in
die Wege leiten, wenn die Regierung des Gastlands
dazu nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist.11

Vor dem Hintergrund der wachsenden Gewalt gegen
UN-Personal haben sich im Laufe der neunziger Jah-
re innerhalb der UN Strukturen eines Sicherheits-
managementsystems herausgebildet. Im Mittelpunkt
stand dabei das Büro des Sicherheitskoordinators der
Vereinten Nationen (Office of United Nations Secu-
rity Coordinator – UNSECOORD). Diesem Büro
gehörten die für Sicherheitsfragen zuständigen Ver-
treter aller UN-Sonderorganisationen und -Spezial-
organe (Fonds und Programme) an. UNSECOORD
handelte im Auftrag des UN-Generalsekretärs und
sollte in erster Linie sicherstellen, dass die Vereinten
Nationen einen kohärenten Ansatz zur Gewährleis-
tung der Sicherheit ihres Personals entwickeln und
anwenden. Außerdem sollte UNSECOORD die vom
Generalsekretär ernannten für Sicherheit zuständi-
gen Beamten (Designated Officials for Security – DOs)
überwachen. Die Beamten trugen auf der Seite der
UN die Hauptverantwortung für die Sicherheit des
UN-Personals in den ihnen zugewiesenen Verant-
wortungsbereichen, die sich in der Regel auf Länder,
manchmal auch auf Regionen bezogen. Eine ihrer
vordringlichen Aufgaben war es, unterstützt von ei-
nem Sicherheitsmanagement-Team, auf die örtlichen
Gegebenheiten abgestimmte Sicherheitsmindeststan-
dards zu erarbeiten und anzuwenden. Unterhalb der
Ebene des UNSECOORD haben einzelne UN-Insti-
tutionen eigene Kompetenzen für das Sicherheits-
management aufgebaut. Erwähnenswert sind hier vor
allem die Hauptabteilung Friedenssicherungseinsät-
ze (Department of Peacekeeping Operations – DPKO)
und der Sicherheitsdienst (Safety and Security Ser-
vice – S&SS), die sich um die Gewährleistung der Si-
cherheit der Angehörigen von Friedensmissionen be-

Das durch einen terroristischen Bombenanschlag am 11. Dezember 2007 zerstörte UN-
Hauptgebäude in Algier, Algerien. Bei dem Anschlag waren 17 UN-Mitarbeiter ums Leben
gekommen. UN-Foto: Schneider



VEREINTE NATIONEN 3/2009 107

Heupel |  Schutz für die Beschützer

ziehungsweise der größten UN-Hauptquartiere und
hochrangiger UN-Beamter bemühten.12

Die Anschläge auf das UN-Hauptquartier in Bag-
dad im Sommer 2003 haben in dramatischer Weise
aufgedeckt, dass das Sicherheitsmanagementsystem
der UN trotz der geringfügigen Verbesserungen in den
neunziger Jahren und zu Beginn des 21. Jahrhunderts
den Herausforderungen nicht gewachsen war. Ein von
UN-Generalsekretär Kofi Annan eingesetztes unab-
hängiges Expertengremium, das ›Independent Panel
on the Safety and Security of UN Personnel in Iraq‹,
das die Aufgabe hatte, die Anschläge zu untersuchen,
bezeichnete das System sogar als funktionsuntüchtig
(»dysfunctional«).13 Dem Bericht zufolge mangele es
an einer Gesamtstrategie und die Strukturen und Ak-
tivitäten der relevanten UN-Institutionen seien zu we-
nig aufeinander abgestimmt gewesen. Zudem seien
vereinbarte Regelungen häufig nur unzureichend um-
gesetzt worden. Im Zuge der Entsendung der UN-
Mission nach Irak etwa, die von einigen Mitglied-
staaten aus politischen Gründen mit Eile vorangetrie-
ben worden war, wurden etliche Regeln und Stan-
dards missachtet oder zumindest gedehnt.14 Dass die
UN trotz der sich abzeichnenden wachsenden Bedro-
hung für ihr Personal es versäumt haben, ein effekti-
ves Sicherheitsmanagementsystem einzurichten, ha-
be laut Bericht zwei Hauptgründe. 

1. Falsche Gefahreneinschätzung

Die für Sicherheitsfragen zuständigen Mitarbeiter
im UN-Sekretariat hätten die Art und Weise der Be-
drohung für das UN-Personal falsch eingeschätzt.
Über lange Zeit sei man in den UN davon ausgegan-
gen, dass die Bedrohung in erster Linie von unpoliti-
schen Kriminellen ausgehe. Man nahm an, die Ver-
einten Nationen genössen ein hohes Maß an Legiti-
mität, und in Gastländern würden sie generell wohl-
wollend aufgenommen. Vorkehrungen gegen poli-
tisch motivierte Gewalthandlungen und Terroran-
schläge wurden deshalb kaum getroffen. 

2. Unklare Zuständigkeiten

Das Sicherheitsmanagementsystem sei auch dadurch
geschwächt worden, dass die Kompetenzbereiche der
UN und der Gastländer nicht klar voneinander ab-
gegrenzt waren. Zum Beispiel habe es keine klaren
Vorgaben dahingehend gegeben, unter welchen Be-
dingungen den UN die Hauptverantwortung für die
Sicherheit ihres Personals zufällt. Das Sekretariat ha-
be deshalb nur selten proaktiv eigene Sicherheitsstra-
tegien entwickelt und sich oft zu sehr auf das Enga-
gement der Gastländer verlassen. Letztere hätten je-
doch vielfach ihrer Verantwortung für die Sicherheit
des UN-Personals nicht gerecht werden können.15

Reformen nach 2003

Die Anschläge von Bagdad und die danach von Ex-
pertengremien durchgeführten Ursachenanalysen ha-

ben zu wichtigen Reformen des UN-Sicherheitsma-
nagementsystems geführt. Besonders einflussreich war
der Bericht der bereits genannten Expertenkommis-
sion (Independent Panel on the Safety and Security of
UN Personnel in Iraq), die nach den Anschlägen ein-
gerichtet worden war. Die Kommission ging mit dem
bestehenden System hart ins Gericht und mahnte
tiefgreifende Reformen an. Insbesondere kritisierte
sie, dass die Vereinten Nationen der Sicherheit ihres
Personals zu wenig Aufmerksamkeit schenkten und
ihr Sicherheitsmanagement-System weder eine ver-
lässliche Gefahreneinschätzung noch die Einhaltung
der vereinbarten Vorkehrungen garantieren könne.
Einige der daraufhin eingeleiteten Reformen waren
innerhalb der Organisation schon früher diskutiert
und beispielsweise bereits in einem vom Generalse-
kretär im Oktober 2002 vorgelegten Rahmenplan
skizziert worden.16 Die Anschläge von Bagdad schufen

9 UN-Dok. A/RES/49/59 v. 9.12.1994, abgedruckt in: Vereinte Natio-

nen (VN), 3/1995, S. 138ff. oder über: http://archiv.jura.uni-saarland.de

/BGBl/TEIL2/1997/19970231.A20.HTML. Vgl. auch zur Sicherheit des UN-

Personals allgemein: Dieter Göthel, Im Auftrag der Weltorganisation.

Das Personal der Vereinten Nationen im Wandel, VN, 3/1995, S. 99–105.

10 Siehe Art. 1 der Konvention. Zur Diskussion des Anwendungsbe-

reichs der Konvention siehe Ray Murphy, International Humanitarian

Law and Peace Support Operations: Bridging the Gap, The Journal of

Conflict Studies, 23. Jg., 1/2003, S. 12–59. 

11 United Nations Field Security Handbook, Juni 2006, http://www.

ejercito.mil.uy/instit/imae/Archivos/GR-SGTM1v2006XEOPE/Refe

rence%20Library/118-Field%20Security%20Handbook%202006.pdf

12 Für eine Übersicht siehe etwa Nuchhi Currier, ›Protecting the Pro-

tectors‹. Strengthening Staff Security: Priorities and Challenges, UN

Chronicle, 40. Jg., 2/2003, http://www.un.org/Pubs/chronicle/2003/

issue2/0203p5.html

13 Report of the Independent Panel on the Safety and Security of UN

Personnel in Iraq, a.a.O. (Anm. 2), S. 25.

14 Trotz der prekären Sicherheitslage gehörten dem UN-Team Mitar-

beiter an, die mit einem genuin politischen Mandat betraut waren und

sich nicht vordringlich humanitären oder sicherheitsrelevanten Aufga-

ben widmeten. Zudem verletzten etliche UN-Organisationen die verein-

barten Sicherheitsstandards. Das Sicherheitsmanagement-Team mahn-

te die Einhaltung der Standards wiederholt an, versäumte es aber, den

Abzug nachlässiger Organisationen aus Irak zu veranlassen. Ferner be-

schäftigten einige UN-Organisationen in Bagdad mehr Personal als im

Rahmen eines Treffens des Sicherheitsmanagement-Teams vereinbart

worden war. Und schließlich waren viele UN-Mitarbeiter nicht ausrei-

chend auf den Einsatz in einem Kampfgebiet vorbereitet.

15 Report of the Independent Panel on the Safety and Security of UN

Personnel in Iraq, a.a.O. (Anm. 2), S. 20ff.

16 Inter-organizational Security Measures: Framework for Accounta-

bility for the United Nations Field Security Management System, Re-

port of the Secretary-General, UN Doc. A/57/365 v. 28.8.2002; für frü-

here Reformverschläge des Generalsekretärs siehe zum Beispiel:

Safety and Security of United Nations Personnel, Report of the Secre-

tary-General, UN Doc. A/55/494 v. 18.10.2000.
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jedoch das notwendige Momentum, um zuvor ange-
dachte Reformen umzusetzen und um neue Initiati-
ven zu ergänzen. 

Institutionelle Reformen

Das Herzstück des reformierten UN-Sicherheitsma-
nagementsystems ist die Anfang 2005 ins Leben ge-
rufene Hauptabteilung Sicherheit (Department of Sa-
fety and Security – DSS). Mit der Einrichtung der
Hauptabteilung sollte die Koordinierung der und Ko-
operation zwischen den relevanten UN-Institutionen
verbessert und so eine der zentralen Schwächen des
bestehenden Systems behoben werden. Demzufolge
wurden das UNSECOORD, der S&SS und die si-
cherheitsrelevanten Komponenten der Hauptabtei-
lung Friedenssicherungseinsätze unter dem Dach der
neu geschaffenen Hauptabteilung Sicherheit zusam-
mengeführt und einem Leiter im Range eines Unter-
generalsekretärs17 unterstellt. Dem DSS wurden drei
Hauptaufgaben übertragen:

1. Formulierung von Richtlinien und Standards so-
wie deren Umsetzung;

2. Koordinierung der Aktivitäten der beteiligten
UN-Institutionen; und 

3. Einschätzung von Sicherheitsrisiken für das ge-
samte UN-Personal. 

Die dezentrale Organisationsstruktur des Systems
wurde durch die Schaffung des DSS nicht angetas-
tet. Den zuständigen Beamten (DOs), die die Ver-
antwortung für die Sicherheit des UN-Personals im
Feld tragen, kommt weiterhin eine herausragende
Rolle zu. Unterstützt wird jeder DO weiterhin von
dem Sicherheitsmanagement-Team (Security Mana-
gement Team – SMT), das sich aus den Leiterinnen
und Leitern der relevanten vor Ort ansässigen Sonder-
organisationen, Fonds und Programmen der Verein-
ten Nationen zusammensetzt. Er wird zudem unter-
stützt von einem Chefsicherheitsberater (Chief Se-
curity Advisor) beziehungsweise einem Sicherheits-
berater (Security Advisor). Gemeinsam mit dem Team
und unterstützt durch den Chefberater beziehungs-
weise Berater soll jeder DO regelmäßig so genannte
Risikoeinschätzungen vornehmen. Auf diesen Ein-
schätzungen aufbauend werden an die örtlichen Ge-
gebenheiten angepasste Sicherheitsmindeststandards
(Minimum Operational Security Standards – MOSS)
entwickelt und angewandt. Diese beziehen sich un-
ter anderem auf den Schutz von UN-Gebäuden bei-
spielsweise durch Zugangskontrollen und bauliche
Vorkehrungen, Schulungen für UN-Mitarbeiter und
deren Ausstattung mit Telekommunikationsgeräten.
Welchen Kriterien Mindeststandards jeweils zu ent-
sprechen haben, hängt in erster Linie davon ab, wie
die UN die Sicherheitslage des Gastlands anhand ei-
nes fünfstufigen Phasenmodells bewerten. Je prekärer
die Sicherheitslage eingeschätzt wird und dementspre-

chend höher die Phase ist, in die ein Gastland einge-
teilt wird, desto strikteren Kriterien müssen die MOSS
entsprechen.18

Weiterentwicklung völkerrechtlicher Normen

Neben den institutionellen Reformen sind zwei Wei-
terentwicklungen des Völkerrechts von Bedeutung,
die in den kommenden Jahren ebenfalls zur Verbes-
serung der Sicherheit des Personals der UN beitra-
gen können. 

Die erste relevante Weiterentwicklung des Völker-
rechts ist die Verabschiedung des Fakultativproto-
kolls zum Übereinkommen über die Sicherheit von
Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem
Personal (Optional Protocol to the Convention on
the Safety of United Nations and Associated Person-
nel) durch die UN-Generalversammlung im Dezem-
ber 2005. Das Fakultativprotokoll weitet das An-
wendungsgebiet der Konvention aus. Es verpflichtet
die Vertragsstaaten, Angriffe auch auf Personal der
Vereinten Nationen oder beigeordnetem Personal,
das in der Entwicklungszusammenarbeit tätig oder
im Rahmen von politischen oder humanitären Mis-
sionen eingesetzt ist, gesetzlich zu verbieten und straf-
rechtlich zu verfolgen.19 Damit schließt das Protokoll
eine Lücke, die die Konvention hinterlassen hat. Denn
die Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten le-
diglich, Angriffe auf UN- und beigeordnetes Perso-
nal unter Strafe zu stellen und zu ahnden, wenn die-
ses im Rahmen einer Mission zur Wiederherstellung
des internationalen Friedens und der Sicherheit ein-
gesetzt ist oder wenn der Sicherheitsrat oder die Ge-
neralversammlung ein außergewöhnliches Sicher-
heitsrisiko feststellt.20

Die zweite relevante Weiterentwicklung des Völ-
kerrechts stellt das im Jahr 2002 in Kraft getretene
Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH)
dar. Das Statut sieht unter anderem vor, dass Angrif-
fe auf Blauhelme und Entwicklungshelfer beziehungs-
weise Drohungen, solche Angriffe durchzuführen,
als Kriegsverbrechen gewertet und vor dem IStGH
verhandelt werden können.21 Damit erhöht sich die
Chance, Straftäter zur Rechenschaft ziehen zu kön-
nen, selbst wenn die zuständigen Behörden des Staa-
tes, in dem UN-Personal angegriffen wurde, nicht in
der Lage oder nicht willens sind, dies selbst zu tun.
Gegenwärtig prüft der Chefankläger des IStGH die
Möglichkeit, Anklage zu erheben gegen potenzielle
Straftäter eines im Jahr 2007 verübten Anschlags
auf Angehörige der UNAMID, der hybriden Missi-
on der Afrikanischen Union und der UN in Darfur. 

Bewertung der Reformen 

Die Reformen, die nach den Anschlägen auf das
Hauptquartier der UNAMI in Bagdad eingeleitet wor-
den sind, haben das Sicherheitsmanagementsystem
zweifellos gestärkt. Die Hauptabteilung Sicherheit
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ist finanziell besser ausgestattet und kann mehr Per-
sonal in UN-Mitgliedstaaten entsenden als zuvor
das UNSECOORD. Das DSS konnte zudem seit sei-
ner Gründung sein Leistungsvermögen, was die Ana-
lyse von Bedrohungsszenarien und die Schulung von
UN-Personal betrifft, verbessern. Des Weiteren ist
es mit der Gründung des DSS zumindest in Ansätzen
gelungen, die Koordinierung der in das Sicherheits-
managementsystem eingebundenen UN-Institutionen
und ihre Kooperation miteinander zu stärken. Nicht
zuletzt hat die Weiterentwicklung des Völkerrechts
wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen, Indivi-
duen und Gruppen, die Anschläge auf UN-Personal
planen und durchführen, strafrechtlich zu verfolgen.

Gleichwohl herrscht gerade auch in zahlreichen
Publikationen der UN nach wie vor die Auffassung
vor, dass das reformierte Sicherheitsmanagementsys-
tem, trotz der Neuerungen, noch immer nicht ver-
lässlich für die Sicherheit des UN-Personals sorgt.
Wie die Anschläge von Bagdad haben auch die An-
schläge von Algier vier Jahre später eine Evaluierung
des Systems angestoßen, die etliche nach wie vor be-
stehende Schwächen offen gelegt hat. Einige Schwä-
chen sind auf der Ebene des DSS zu verorten. So ver-
fügt der Leiter des DSS nicht über die ausreichende
Autorität, um auch gegen den Widerstand einzelner
hochrangiger UN-Beamter eine Führungsrolle im Hin-
blick auf eine grundlegende Reform des Sicherheits-
managementsystems einzunehmen. Die Neuordnung
des Systems und vor allem die Integration der ver-
schiedenen beteiligten Institutionen verliefen bislang
schleppend. Hinzu kommt, dass das DSS immer noch
nicht verlässlich über die notwendigen finanziellen
Ressourcen verfügt, um sein Mandat effektiv umset-
zen und beispielsweise ausreichend Schulungen mit
sicherheitsrelevanten Inhalten für UN-Bedienstete
durchführen zu können. 

Andere anhaltende Schwächen des Systems lassen
sich auf der Feldebene verorten und beziehen sich in
erster Linie auf das Unvermögen vieler zuständiger
Beamter, in ihrem Verantwortungsbereich die Sicher-
heit des UN-Personals zuverlässig zu gewährleisten
und die Sicherheitsmindeststandards durchzusetzen.
Aufgrund bürokratischer Schwerfälligkeiten gelingt
es den DOs oft nicht, rasch Verbesserungen der Si-
cherheitsvorkehrungen in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich in die Wege zu leiten. In den Monaten vor den
Anschlägen von Algier etwa wurden Vorschläge des
zuständigen DO im Hinblick auf die Anpassung der
Sicherheitsvorkehrungen an die sich verschlechternde
Sicherheitslage nicht umgesetzt. Außerdem verläuft
die Zusammenarbeit zwischen den DOs und den ih-
nen zugewiesenen Sicherheitsteams und (Chef)Sicher-
heitsberatern, wie der Algier-Fall ebenfalls belegt,
oft nicht reibungslos. Die DOs treten ihre Posten zu-
meist ohne ein klare Vorstellung von ihren Aufga-
ben und ohne eine Schulung im Bereich Mitarbeiter-
Management-Interaktion an und können vielfach ih-

re Autorität nicht geltend machen. Ferner erschwert
die hohe Fluktuation der Mitglieder der Teams die
Herausbildung eines institutionellen Gedächtnisses.
Schließlich gestaltet sich auch die Kooperation zwi-
schen den DOs und anderen Sicherheitsexperten der
UN auf der einen Seite und den zuständigen Behör-
den der Gastländer auf der anderen Seite gerade in
Bezug auf den Austausch von Informationen häufig
schwierig. Gastländer haben ein Interesse daran, von
den UN als sicher eingestuft zu werden und haben
deshalb wenig Anreize, Informationen an die UN wei-
terzugeben, die auf Sicherheitsbedrohungen hinwei-
sen. Die UN haben wiederum ein Interesse an guten
Beziehungen zu den Gastländern. Daher lassen sich

17 Der erste Leiter des DSS war der Brite David Veness. Er trat am 23.

Juni 2008 aufgrund der Anschläge in Algier vom 11. Dezember 2007 zu-

rück, blieb aber im Amt, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Erst am 6.

Mai 2009 wurde der Amerikaner Gregory B. Starr, bis dahin zuständig

für die Sicherheit des amerikanischen diplomatischen Dienstes, zum

neuen Leiter der Abteilung ernannt.

18 Towards a Culture of Security and Accountability, a.a.O. (Anm. 2),

S. 30ff.

19 Das Protokoll findet sich in der Anlage zu UN-Dok. A/RES/60/42 v.

8.12.2005. 

20 Für eine Diskussion der Bedeutung des Fakultativprotokolls siehe

Huw Llewellyn, The Optional Protocol to the 1994 Convention on the

Safety of United Nations and Associated Personnel, International and

Comparative Law Quarterly, 55. Jg., 3/2006, S. 718–728. 

21 Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs v. 17.7.1998,

Art. 8. Auch die kurz nach den Anschlägen von Bagdad angenommene

Resolution 1502 des Sicherheitsrats (v. 26.8.2003) bekräftigt, dass ge-

zielte Angriffe auf Angehörige von Friedens- oder humanitären Mis-

sionen, die im Einklang mit der UN-Charta durchgeführt werden, im

Kontext bewaffneter Konflikte Kriegsverbrechen darstellen. 

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon bei einer Gedenkveranstaltung am 1. September
2008 in Genf zu Ehren der Opfer der Bagdad-Anschläge.                                 UN-Foto: Bertschmann
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UN-Beamte mitunter auf Verhandlungen mit den
Gastländern bezüglich der Bewertung der Sicher-
heitslage ein, anstatt eine solche Bewertung auf der
Grundlage einer objektiven Analyse der Bedrohun-
gen vorzunehmen. Die Folge ist, dass UN-Personal
zuweilen ohne angemessene Schutzvorkehrungen in
Gastländern eingesetzt wird, weil diese trotz erheb-
licher Bedrohungen als relativ sicher eingestuft wer-
den.22

Die Weiterentwicklung des Völkerrechts im Hin-
blick auf Möglichkeiten der nationalen und interna-
tionalen Strafverfolgung der Urheber von Anschlä-
gen auf UN-Personal kann fraglos enorm zur Stär-
kung des Sicherheitsmanagementsystems beitragen.
Ob die Möglichkeiten in naher Zukunft ausgeschöpft
werden können, bleibt jedoch abzuwarten. Das Fa-
kultativprotokoll zur Konvention ist noch nicht in
Kraft getreten. Das Statut des Internationalen Stra-
fegerichtshofs ist in Kraft und, wie oben dargestellt,
befasst sich der Chefankläger bereits mit Angriffen
auf Angehörige der UNAMID. Allerdings ist bislang
nicht absehbar, ob es dem Gericht gelingen wird, das
für eine Verurteilung erforderliche Beweismaterial
zusammenzutragen. Außerdem muss angesichts der
im Vergleich zu seinem umfassenden Mandat gerin-
gen Kapazitäten des Gerichts davon ausgegangen
werden, dass der IStGH nur einige wenige Fälle tat-
sächlich wird an sich ziehen können. Schließlich bleibt
abzuwarten, ob der IStGH eine abschreckende Wir-
kung entfalten wird.  

Anforderungen an die UN 

Trotz der Reformen der vergangenen Jahre können
die Vereinten Nationen noch immer nicht zuverläs-
sig für die Sicherheit ihres Personals sorgen. Freilich
wird absolute Sicherheit immer ein unerreichbares
Ziel bleiben. Anschläge der jüngeren Vergangenheit,
wie die von Algier, haben jedoch deutlich vor Augen
geführt, dass das Sicherheitsmanagementsystem der
UN noch immer gravierende Schwächen aufweist.
Die UN haben die rechtliche und moralische Pflicht,
für die Sicherheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu sorgen. Die Organisation läuft zudem Ge-
fahr, immer öfter ihre Missionen und Programme
nicht effektiv umsetzen zu können, weil die Sicher-
heit ihres Personals gefährdet ist. Es gibt keinen
Grund zur Annahme, dass die UN in naher Zukunft
in einem stabileren Umfeld operieren werden. Im
Gegenteil: der gegenwärtige Trend deutet eher dar-
auf hin, dass die Gefahren weiter zunehmen werden.
Die UN stehen deshalb vor der dringenden Aufgabe,
nicht nur ihr Sicherheitsmanagementsystem zu ver-
bessern, sondern auch ihre Legitimität als interna-
tionale Organisation wiederherzustellen.23

Wie erfolgreich die Bemühungen zur Stärkung des
Sicherheitsmanagementsystems der UN sein werden,
wird maßgeblich davon abhängen, ob es gelingt, die

Handlungsfähigkeit der Hauptabteilung Sicherheit
zu stärken. Es ist deshalb von besonderer Bedeutung,
das DSS mit ausreichend finanziellen Mitteln auszu-
statten, die Zusammenarbeit der im DSS zusammen-
gefassten Institutionen zu verbessern und stärkere
Anreize für die einzelnen Institutionen zur Umset-
zung der vereinbarten Regelungen zu schaffen. Die
UN sollten zudem überdenken, ob das Phasensys-
tem zur Bewertung der Sicherheitslage der Gastlän-
der durch ein flexibleres System ersetzt werden soll-
te, das lokale Faktoren stärker einbezieht und bei den
Gastländern auf größere Zustimmung stößt. Darüber
hinaus sollte sich das UN-Sekretariat um eine besse-
re Kooperation zwischen ihren Sicherheitsexperten
und den relevanten Behörden der Gastländer bemü-
hen. Die UN sollte Anreize für Gastländer schaffen,
insbesondere was den wechselseitigen Austausch von
Information betrifft, enger mit den lokalen zustän-
digen Beamten zu kooperieren. Außerdem sollten
sich die UN stärker darum bemühen, Behörden der
Gastländer beim Aufbau der für die Gewährleistung
der Sicherheit des UN-Personals notwendigen Ka-
pazitäten zu unterstützen.

Letztlich werden die Vereinten Nationen jedoch
nur dann die Sicherheitslage ihres Personals verbes-
sern können, wenn sie es schaffen, ihre Legitimitäts-
krise zu überwinden. Solange die UN von vielen Kri-
tikern als eine Organisation wahrgenommen wird,
die aus New York und Genf gesteuert wird, die In-
teressen des reichen Westens vertritt und sich in ihrem
Handeln von Doppelstandards leiten lässt, wird es
ihr nicht gelingen, verlorene Glaubwürdigkeit zu-
rückzugewinnen. Dies kann nur gelingen, wenn die
UN wieder in stärkerem Maße als eine überparteili-
che Organisation wahrgenommen wird, die ihr Han-
deln ausschließlich an den Grundsätzen der Charta
ausrichtet. Die jüngeren offiziellen UN-Dokumente
beziehungsweise der vom UN-Sekretariat eingesetz-
ten Expertengremien machen deutlich, dass sich die
Organisation des Zusammenhangs zwischen ihrer
Legitimität und der Sicherheit ihres Personals sehr
wohl bewusst ist. Dieses Bewusstsein in konkrete
Maßnahmen zu übersetzen, wird Zeit in Anspruch
nehmen. Der erste Schritt, nämlich die öffentliche
Thematisierung der Legitimitätskrise der UN, ist je-
doch getan.

22 Towards a Culture of Security and Accountability, a.a.O. (Anm. 2),

S. 30ff.; siehe auch Report of the Independent Panel on Accountability,

Executive Summary, http://www.un.org/News/dh/infocus/terro-

rism/Executive_Summary_RIPA.pdf

23 Für konkrete Handlungsempfehlungen siehe Towards a Culture of

Security and Accountability, a.a.O. (Anm. 2), S. 76ff.; siehe auch Safety

and Security of Humanitarian Personnel and Protection of United Na-

tions Personnel, Report of the Secretary-General, UN Doc. A/63/305 v.

18.8.2008, S. 11ff.
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Im Rahmen der Terrorismusbekämpfung trifft der
Sicherheitsrat auch Maßnahmen gegen verdächti-
ge Privatpersonen. Insbesondere das Einfrieren von
Vermögenswerten und die Beschränkung der Be-
wegungsfreiheit haben einschneidende Folgen. Da
die Möglichkeiten, sich gegen diese Individualsank-
tionen zu wehren, beschränkt sind, wird die Unver-
einbarkeit der Sanktionspraxis mit den prozessua-
len Menschenrechten der Betroffenen kritisiert. Der
Sicherheitsrat sollte in Reaktion darauf ein Indivi-
dualbeschwerderecht und ein gerichtliches Verfah-
ren auf Ebene der Vereinten Nationen einführen, in
dem unabhängig und anhand rechtlicher Vorgaben
geprüft wird, ob die Individualsanktionen gegen
die ›Richtigen‹ gerichtet sind.

Bereits heute zeichnet sich der Terrorismus als Geißel
des 21. Jahrhunderts ab. Die Vereinten Nationen
sind prädestiniert, künftige Generationen auch vor
dieser transnationalen Bedrohung zu bewahren, der
durch einzelstaatliche oder bilaterale Maßnahmen
allein nur unzureichend entgegengetreten werden
kann. Soweit der Terrorismus ein Instrument priva-
ter Personen ist, erscheint es nur konsequent, gezielt
gegen diese vorzugehen. Die vom Sicherheitsrat ge-
gen natürliche und juristische Personen sowie sons-
tige Personengruppen verhängten Individualsanktio-
nen haben jedoch erhebliche Kritik hervorgerufen,
die deren Unvereinbarkeit mit den Menschenrech-
ten der Betroffenen rügt und den Ruf der Vereinten
Nationen gefährdet sieht.1 Mit dem Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften (EuGH), der eine EG-
Verordnung zur Umsetzung der Sanktionsresolutio-
nen des Sicherheitsrats für nichtig erklärte, hat die Kri-
tik prominente Unterstützung erhalten. Droht den
Vereinten Nationen ein Legitimationsverlust und
kommt es zu einem Konflikt mit anderen Rechtsord-
nungen? Werden die Mitgliedstaaten dem Sicherheits-
rat die Gefolgschaft verweigern, worunter letztlich die
Effektivität der Terrorismusbekämpfung leidet?

Individuen und die ›Terrorliste‹ 
des Sicherheitsrats

Der Terrorismus beschäftigt die Vereinten Nationen
auf vielfältige Art.2 Dies beginnt mit Diskussionen
über die Auslegung der UN-Charta hinsichtlich des
Gewaltverbots und des Rechts zur Selbstverteidigung,3

umfasst politische Erklärungen,4 Berichte5 und reicht
bis zu einer Vielzahl völkerrechtlicher Verträge, die
mit Unterstützung insbesondere der Generalversamm-
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lung zwischen den Staaten abgeschlossen wurden und
einzelne Aspekte des Terrorismus betreffen.6 Von be-
sonderer Bedeutung ist freilich das Handeln des Si-
cherheitsrats. Unter der Flagge der Terrorismusbe-
kämpfung hat der Sicherheitsrat nicht nur eine Kom-
petenz zur Gesetzgebung gegenüber der Staatenge-
meinschaft an sich gezogen,7 sondern auch einzelne,
des Terrorismus verdächtige Personen und Organi-
sationen ins Visier genommen.8 Bei den gegen sie ver-
hängten Individualsanktionen handelt es sich ideal-
typisch um multilaterale, negative und präventive
Maßnahmen, die durch eine internationale Organi-
sation verhängt werden, abschreckend wirken und –
zumindest de jure – nicht bestrafen, sondern (weite-
res) Unheil verhindern sollen. Allerdings sind diese

Michael Lysander Fremuth

1 Deutliche Kritik übte etwa die Parlamentarische Versammlung

des Europarats in Resolution 1597 v. 23.1.2008.

2 Im Überblick Jasper Finke/Christiane Wandscher, Terrorismusbe-

kämpfung jenseits militärischer Gewalt, Vereinte Nationen (VN), 49.

Jg., 5/2001, S. 168–173; Michael L. Fremuth, Die Bekämpfung des Terro-

rismus als Herausforderung für die Vereinten Nationen in: Sabine Bir-

ken/Michael L. Fremuth/Kerstin Lukner/Thomas Weiler (Hrsg.), Für den

Frieden gerüstet? Die Vereinten Nationen im Spannungsfeld zwischen

staatlicher Souveränität und weltweiter Abrüstung, Schriftenreihe

der DGVN NRW e.V., Bd. 1, Bonn, im Erscheinen.

3 Thomas Bruha/Matthias Bortfeld, Terrorismus und Selbstverteidi-

gung, VN, 49. Jg., 5/2001, S. 161–167. 

4 So etwa die Erklärung des Sicherheitsrats in der Zusammenset-

zung der Außenminister vom 20. Januar 2003, UN-Dok. S/RES/1456 v.

20.1.2003, Anlage, sowie die Erklärungen der Generalversammlung

UN-Dok. A/RES/46/51 v. 9.12.1991; UN-Dok. A/RES/49/60 v. 9.12.1994),

Anlage; UN-Dok. A/RES/51/210 v. 17.12.1996 und UN-Dok. A/RES/61/40

v. 4.12.2006.

5 Bedeutsam der Bericht des Generalsekretärs, Vereint gegen den

Terrorismus: Empfehlungen für eine weltweite Strategie zur Bekämp-

fung des Terrorismus, UN-Dok. A/60/825 v. 27.4.2006.

6 Eine Übersicht der bislang 13 relevanten Konventionen ist abruf-

bar unter: http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml. Die Erar-
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1996, UN Doc. A/63/37, New York 2008.
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the International Community?, Nordic Journal of International Law, 76.
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Personen selbst nicht Adressaten der Resolutionen;
dies sind die Staaten, denen die unmittelbare An-
wendung der erforderlichen Maßnahmen gegenüber
den bezeichneten Privaten obliegt. Des ungeachtet
kann von einer Urheberschaft des Sicherheitsrats ge-
sprochen werden, da die abschließende Bestim-
mung der Adressaten durch ein ihm zuzurechnendes
Nebenorgan, dem ›1267-Sanktionsausschuss‹, erfolgt
und die Mitgliedstaaten grundsätzlich verpflichtet
sind, die entsprechenden Maßnahmen als ›Zwangs-
vollstrecker‹ des Sicherheitsrats umzusetzen.9

Solche auf Art. 39 und 41 UN-Charta gestützten
Individualsanktionen sind keine neue oder auf den
Terrorismus beschränkte Erscheinung,10 haben jedoch
durch das mehrfach modifizierte Taliban/Al-Qaida-
Sanktionsregime besondere Bedeutung erlangt.11 Es
beruht auf einer Reihe von Resolutionen12 und sieht
eine Sanktionstrias vor: Neben der Verhängung von
Reisebeschränkungen und eines Waffenembargos
sind insbesondere die finanziellen Mittel der aufge-
listeten Personen einzufrieren. Dies richtete sich zu-
nächst gegen die Taliban. Nachdem diese den in Re-
solution 1214 vom 8. Dezember 1998 enthaltenen
Forderungen, insbesondere der Aufforderung, die Un-
terstützung von Terroristen einzustellen, nicht nach-
kamen, und zur Durchsetzung des Verlangens der
Auslieferung Osama bin Ladens nahm der Sicher-
heitsrat am 15. Oktober 1999 die Resolution 1267
an. Sie sah ein Flugembargo sowie das Einfrieren fi-
nanzieller Mittel der Taliban vor. Mit den Resolu-
tionen 1333 und 1390 wurden später die Finanz-
sanktionen auf Osama bin Laden sowie Mitglieder
oder Verbündete der Al Qaida, Taliban und von bin
Laden erweitert;13 zugleich wurde ein umfangreiches
Waffenembargo verhängt. 

Der Sicherheitsrat hat mit Resolution 1267 einen
Sanktionsausschuss eingesetzt, dem die Staaten be-
richten müssen und dessen Aufgabe es unter anderem
ist, die Durchsetzung der Sanktionen zu überwachen.14

Insbesondere aber führt der Ausschuss die so ge-
nannte Konsolidierte Liste, auf der jene Personen na-
mentlich aufgeführt sind, gegen die die Sanktionen zu
richten sind. Die erstmals im März 2001 veröffent-
lichte Liste wird fortlaufend aktualisiert und enthält
mittlerweile 507 Eintragungen. 

Insbesondere die Reisebeschränkungen und das
Einfrieren von Konten treffen den Einzelnen hart.
Auch in Reaktion auf vielfältige Kritik hat der Si-
cherheitsrat Ausnahmen aus humanitären Gründen,
die in Resolution 1267 etwa hinsichtlich der Teil-
nahme an der großen Pilgerfahrt, der Haddsch, be-
reits vorgesehen waren, erweitert. So erlaubt insbe-
sondere Resolution 1452 beispielsweise Ausgaben
für Nahrung, Miete und medizinische Behandlungen
sowie Kosten einer Rechtsberatung. In diesen Fällen
muss der Staat dem Sanktionsausschuss die Ausnah-
me anzeigen und kann sie gewähren, sofern nicht in-
nerhalb von drei Tagen eine Ablehnung ergeht. Einer

Erlaubnis des Ausschusses bedarf es, wenn ein Staat
eine nicht näher bezeichnete Ausnahme für außerge-
wöhnliche Ausgaben gewähren möchte. In unterge-
ordneten Bereichen, wie der Erfüllung von Verträgen,
die vor den Sanktionen eingegangen wurden, kann
der Staat autonom über die Ausnahme entscheiden.

Kritik am Sanktionsregime

Die gleichermaßen gebräuchlichen Begriffe der intel-
ligenten oder zielgerichteten Sanktionen bringen den
Vorteil der Individualsanktionen zum Ausdruck: Sie
sind intelligent, weil sie zielgerichtet sind. Anders
als Sanktionen gegen Staaten, die – etwa im Falle ei-
nes Wirtschaftsembargos – die gesamte Bevölkerung,
oftmals mit Ausnahme der wirklich Verantwortli-
chen treffen,15 sollen Individualsanktionen die ›Rich-
tigen‹ treffen.

Diese Zielgerichtetheit wird auch für den Bereich
der Terrorismusbekämpfung allgemein begrüßt.16 Kri-
tisiert wird vielmehr, dass die Sanktionen die Men-
schenrechte der Betroffenen verletzten. Ungeachtet
der kontroversen Diskussion wird hier zunächst un-
terstellt, dass auch der Sicherheitsrat bei der Verhän-
gung von Sanktionen an Menschenrechte und den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden ist.17

Ungeachtet seines weiten Ermessensspielraums im
Rahmen der Friedenssicherung und seines politischen
Charakters käme eine Freistellung davon einer ›Per-
vertierung‹ des UN-Gedankens gleich (vergleiche Prä-
ambel und Art. 1 Abs. 3 der UN-Charta). Zugleich ist
anzuerkennen, dass die Bekämpfung des Terrorismus
ein legitimes Ziel darstellt, das es zu rechtfertigen ver-
mag, Menschenrechte wie das Recht auf Eigentum
und Bewegungsfreiheit einzuschränken. Auch wenn
Terroristen immer Wege finden werden, ihre Taten
zu begehen und es keine absolute Sicherheit gibt, er-
schweren die Maßnahmen – das Reise- und Waffe-
nembargo sowie das Einfrieren der Gelder – zumin-
dest die Begehung terroristischer Taten und sind damit
zu deren Bekämpfung geeignet. Die erwähnten Aus-
nahmen aus humanitären Gründen sind zudem weit
genug gefasst, um eine verhältnismäßige Umsetzung
der Sanktionen im Einzelfall zu ermöglichen. Die Staa-
ten haben die Möglichkeit, das Ziel der Terrorismus-
bekämpfung gegen persönliche Belange der verdäch-
tigen Individuen abzuwägen.18

Die Rechtfertigung dieser Beschränkungen ma-
terieller Menschenrechte setzt voraus, dass die Sank-
tionen tatsächlich die ›Richtigen‹ treffen. Darüber
entscheidet der Sanktionsausschuss, so dass das
Verfahren der Aufnahme in (listing) und Streichung
von (de-listing) der Konsolidierten Liste sowie die
Möglichkeit der aufgeführten Personen, sich gegen
die Nennung in der Liste zu wehren, von entschei-
dender Bedeutung sind. Eben gegen die Verletzung
der prozessualen Menschenrechte der Betroffenen,
insbesondere des Anspruchs auf rechtliches Gehör
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und einen wirksamen Rechtsschutz, richtet sich die
Kritik.19

Nach dem ursprünglichen Verfahren gerieten die
Betroffenen auf bloßen Zuruf von Staaten (oder Or-
ganisationen) auf die Liste, sofern kein Ausschuss-
mitglied der Aufnahme widersprochen hatte. Recht-
liche Standards existierten nicht, und die Betroffenen
wurden weder informiert noch angehört. Zugleich
hatten sie keine Möglichkeit, gegen die Aufnahme un-
mittelbar vorzugehen. Sie blieben auf ihren Heimat-
oder Aufenthaltsstaat angewiesen. Dieser konnte im
Wege diplomatischen Schutzes für die Betroffenen
deren Streichung aus der Liste durch den Sanktions-
ausschuss beantragen. Der Antrag musste mit Infor-
mationen, welche die Betroffenen selbst zu beschaf-
fen hatten, gerechtfertigt werden. Über den Antrag
entschied der Ausschuss im Konsens-Verfahren, das
heißt letztlich entschieden die Sicherheitsratsmitglie-
der über ihre Vertreter im Sanktionsausschuss, wo-
bei schon ein Widerspruch ausreichte, um den Antrag
abzulehnen (non-objection procedure). Es liegt auf der
Hand, dass entsprechende Petitionen des Einzelnen
an seinen Heimatstaat wenig Erfolg versprachen,
wenn dieser Staat die Listenaufnahme vorgeschlagen
hatte und zudem das Verfahren geeignet war, auch
missliebige Personen, die keine Terroristen waren,
auf die Liste und damit womöglich zum Schweigen
zu bringen. Zudem fehlten rechtliche Maßstäbe für
die Entscheidung über den Antrag: das Verfahren
und die Entscheidung waren politischer Natur.

Dieses Verfahren hat nicht zuletzt den Weltgipfel
2005 beschäftigt und zur Aufforderung an den Si-
cherheitsrat geführt, ein faires und klares Verfahren
des ›listing‹ und ›de-listing‹ einzuführen.20 Jener hat
mittlerweile das Verfahren der Aufnahme und Strei-
chung verbessert.21 Mit Resolution 1730 vom 19. De-
zember 2006 hat er eine Koordinierungsstelle (focal
point) innerhalb des Sekretariats für alle Sanktionsre-
gimes und ein Listenstreichungsverfahren mit indivi-
duellem Antragsrecht eingerichtet. Der Einzelne kann
sich nun neben dem Heimat- oder Aufenthaltsstaat
auch direkt an die Koordinierungsstelle wenden, um
eine Streichung seines Namens aus der Liste zu be-
antragen. 

Die Resolution 1735 sorgt im Rahmen des ›listing‹-
Verfahrens für eine Verbesserung in informationeller
Hinsicht. Der Sicherheitsrat verpflichtet den anzei-
genden Staat dazu, im jeweiligen Fall die Gründe
und Umstände des Terrorismusverdachts so detail-
liert wie möglich darzulegen und Verbindungen zu
bestehenden Listeneintragungen aufzuzeigen. Da-
durch soll ermöglicht werden, Personen eindeutiger
als in der Vergangenheit zu identifizieren. Zudem
werden die Staaten aufgefordert, den betroffenen Per-
sonen und Organisationen mitzuteilen, dass sie in die
Liste aufgenommen wurden. Sie müssen sie ferner über
den öffentlich zugänglichen Teil der Begründung, die
Folgen der Aufnahme sowie die Möglichkeit eines

Antrags auf Löschung und die Gewähr humanitärer
Ausnahmen in Kenntnis setzen, nachdem das Sekreta-
riat diese Informationen der jeweiligen Ständigen Ver-
tretung übermittelt hat. Damit verfügt der Betroffe-
ne im Idealfall über die Informationen, die er benö-
tigt, um einen etwaigen Antrag auf Streichung aus
der Liste zu begründen. Auch die Pflicht des Aus-
schusses zur Veröffentlichung einer Zusammenfas-
sung der Gründe für die Auflistung auf der Internet-
seite nach Resolution 1822 schafft weitere Transpa-
renz. Schließlich hat der Sicherheitsrat bereits durch
die Resolution 1617 Anhaltspunkte gegeben, wann
eine Verbindung zu den Taliban/Al Qaida vorliegt
(›associated with‹-Test).

9 Dazu und zu den Schwierigkeiten vgl. Noah Birkhäuser, Sanktio-

nen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gegen Individuen,

Bern 2007, S. 234ff.; Clemens A. Feinäugle, The UN Security Council Al-
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national Institutional Law for the Protection of Individuals?, German

Law Journal, 9. Jg., 11/2008, S. 1514ff.

10 Vertiefend Noah Birkhäuser, a.a.O. (Anm. 9), S. 42ff.

11 Näher zum besonderen Charakter Ian Johnstone, Legislation and

Adjudication in the UN Security Council: Bringing down the Deliberative

Deficit, American Journal of International Law, 102. Jg., 2/2008, S. 295.

12 UN-Dok. S/RES/1267 v. 15.10.1999, Abs. 4; UN-Dok. S/RES/1330 v.

5.12.2000, Abs. 8; UN-Dok. S/RES/1333 v. 19.12.2000, Abs. 5ff.; UN-Dok.

S/Res/1390 v. 16.1.2002, Abs. 2; UN-Dok. S/RES/1526 v. 30.1.2004, Abs. 1;
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22.12.2006, Abs. 1; UN-Dok. S/RES/1822 v. 30.6.2008, Abs. 1.
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Dok. S/RES/1526 v. 30.1.2004 und UN-Dok. S/RES/1735 v. 22.12.2006.
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und Mechanismen. Gefahren und Chancen der Sanktionen des Sicher-

heitsrats, VN, 44. Jg., 3/1996, S. 89–96, hier. S. 89; Boutros Boutros-

Ghali, Supplement to an Agenda for Peace, UN Doc. A/50/60-S/1995/1
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Targeted UN Sanctions: Application of Legal Sources and Procedu-

ral Matters, Nordic Journal of International Law, 72. Jg. 2/2003, 

S. 291–304.

18 Auch der EuGH geht von einer grundsätzlich zulässigen Beschrän-

kung des Eigentumsrechts aus, vgl. EuGH, verb. Rs. C-402/05P und C-

415/05P (Kadi & al Barakaat) Rdnrn. 363–366.

19 Silke Albin, Rechtsschutzlücken bei der Terrorbekämpfung im Völ-

kerrecht, Zeitschrift für Rechtspolitik, 37. Jg., 3/2004, S. 71–73.

20 UN-Dok. A/RES/60/1 v. 16.9.2005, Abs. 109.
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Auch wenn diese Neuerungen eine Verbesserung
der Situation der Betroffenen darstellen und zwei In-
dividuen sowie zwölf juristische Personen von der
Liste gestrichen wurden (Stand: April 2009);22 sie rei-
chen nicht aus, um die grundsätzlichen Bedenken aus-
zuräumen. Zwar handelt es sich bei den Individual-
sanktionen nach überwiegender Auffassung formal
um präventive Beugemaßnahmen,23 so dass bestimm-
te menschenrechtliche Gewährleistungen nicht un-
mittelbar anwendbar sind. Dennoch sind sie aufgrund
der gravierenden Folgen für die Betroffenen und ih-
rer unbestimmten Dauer am Anspruch auf rechtli-
ches Gehör und einen wirksamen Rechtsschutz zu
messen, wobei der präventive Charakter freilich zu
berücksichtigen ist. 

Das Recht, vor Gericht gehört zu werden, setzt
entsprechende Informationen voraus, damit es wirk-
sam ausgeübt werden kann; zugleich muss sich die
Entscheidungsinstanz mit dem Fall ernsthaft ausein-
andersetzen. Im Bereich der Individualsanktionen ist
nicht sichergestellt, dass die Betroffenen die erforder-
lichen Informationen erhalten. Zwar muss der an-
zeigende Staat dem Antrag auf Aufnahme in die Li-
ste möglichst viele Informationen beifügen; er ent-
scheidet jedoch auch darüber, welche Teile der Be-
gründung veröffentlicht und dem Betroffenen mitge-
teilt werden können. Infolge dieser Informationsho-
heit kann der Antrag des Betroffenen auf Streichung
aus der Liste unvollständig sein. 

Sicherlich ein Fortschritt ist die Einrichtung der
Koordinierungsstelle; sie verschafft der Privatper-
son Zugang zur UN-Ebene und macht sie von staat-
licher Willkür unabhängig. Diese Emanzipation er-
fasst indes nur den Antrag auf Streichung aus der Lis-
te, den die Koordinierungsstelle zwar weiterleitet,
über den sie aber nicht selbst entscheidet. Das sich
nun anschließende Listenstreichungsverfahren ent-
spricht weder den Anforderungen des effektiven
Rechtsschutzes, noch gewährt es rechtliches Gehör.
Der Betroffene kann während des gesamten Verfah-
rens weder vorsprechen noch sich verteidigen. Seine
Einflussmöglichkeit erschöpft sich in der Antragstel-
lung. Danach liegt das Zepter zunächst in den Hän-
den des Heimatstaates sowie des anzeigenden Staa-
tes. Empfiehlt einer dieser an der ersten Bewertung
beteiligten Staaten die Streichung, gelangt der An-
trag auf die Tagesordnung des Ausschusses. Lehnt ein
Staat die Streichung ab, wird der Antrag dem Aus-
schuss weitergeleitet. Jene Ausschussmitglieder, die
über Informationen zugunsten einer Streichung ver-
fügen, werden aufgefordert, diese zur Verfügung zu
stellen. Bleibt der Staat aber bei seiner Ablehnung und
empfiehlt kein sonstiger, an der ersten Bewertung
teilnehmende Staat die Streichung, gelangt der An-
trag nicht zur Befassung in den Ausschuss. Falls sich
keiner der untersuchenden Staaten äußert oder um
zusätzliche Zeit zwecks Befassung bittet, wird der
Antrag den übrigen Mitgliedern des Ausschusses vor-

gelegt. Jedes Mitglied kann dann durch die Empfeh-
lung der Streichung den Antrag auf die Tagesordnung
bringen und es wird im Konsens entschieden, so dass
jedem Mitglied ein Veto zusteht. Empfiehlt kein Mit-
glied im Sanktionsausschuss die Streichung, gilt der
Antrag als abgewiesen.24

Bedenklich an diesem Verfahren ist zunächst, dass
der anzeigende Staat über die Weiterleitung des An-
trags an den Ausschuss mitentscheidet, somit Kläger
und Richter zugleich ist. Überhaupt kassiert die Vor-
prüfung den Vorteil des Individualantragsrechts wie-
der. Selbst wenn der Antrag in den Ausschuss ge-
langt, gibt es keine Pflicht zur Befassung mit dem
Fall, vielmehr reicht die bloße Passivität der Staaten
für den Verbleib auf der Liste aus. Nicht die Entschei-
dung über den Verbleib ist rechtfertigungsbedürftig,
vielmehr muss der Betroffene begründen, warum er
die Streichung beantragt. Auch wenn die präventiven
Sanktionen nicht die Feststellung von individueller
Schuld verlangen und daher die für das strafrechtli-
che Verfahren so wesentliche Unschuldsvermutung
nicht gilt, weckt die Auferlegung der Darlegungs-
und Beweislast doch rechtsstaatliche Zweifel. 

Im Übrigen kann das Verfahren weder eine unab-
hängige noch unparteiische Entscheidung garantie-
ren, wie es Mindestanforderungen an ein gerichtli-
ches Verfahren gebieten würden. Zwar hat der Si-
cherheitsrat mit dem ›associated with‹-Test Ansätze
rechtlicher Vorgaben für die Bestimmung, wer auf
die Liste gehört, entwickelt; im Ausschuss entschei-
den mit den Staaten jedoch keine unabhängigen Ak-
teure anhand rein rechtlicher Maßstäbe. Politische
Interessen können hier ausschlaggebend sein und be-
reits ein Veto verhindert eine Entscheidung für die
Streichung aus der Liste. Da der Ausschuss regelmä-
ßig geheim tagt und die Entscheidung nicht begrün-
den muss, ist zudem eine öffentliche Kontrolle nicht
möglich. Auch die Pflicht des Ausschusses, bis Juni
2010 eine Prüfung sämtlicher Eintragungen vorzu-
nehmen, nützt den Betroffenen wenig, denn das Ver-
fahren entspricht dem ›De-listing‹-Verfahren und geht
ebenfalls von einer Vermutung zulasten der aufgelis-
teten Person oder Organisation aus. 

Insgesamt wird das diplomatisch-politische Strei-
chungsverfahren dem Mindeststandard der Verfah-
rensrechte nicht gerecht.25 Für die Betroffenen ist miss-
lich, dass ihnen effektiver Rechtsschutz auch von an-
derer Seite nicht garantiert wird. Die Aufnahme in
die Liste und die Anordnung der Sanktionsverhän-
gung sind Handlungen, die dem Sicherheitsrat und
damit den Vereinten Nationen zuzurechnen sind. Vor
nationalen Gerichten hat eine Klage gegen die Im-
munität genießenden Vereinten Nationen (Art. 105
Abs. 1 UN-Charta) keine Aussicht auf Erfolg, und
vor dem Internationalen Gerichtshof können Pri-
vatpersonen nicht auftreten. Hinsichtlich der kon-
kreten Umsetzung durch die Staaten kommt Rechts-
schutz allerdings sowohl durch die nationalen Ge-
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richte als auch die regionalen völkerrechtlichen Ge-
richte der Menschenrechtspakte in Betracht. Der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte etwa
steht gegen Maßnahmen der Vertragsstaaten zur
Verfügung, kann die nationalen Umsetzungsmaß-
nahmen aber weder aufheben noch den Staat zur
Nichterfüllung seiner völkerrechtlichen Umsetzungs-
pflicht zwingen. Demgegenüber können nationale Ge-
richte Rechtsschutz gewähren und oftmals Umset-
zungsmaßnahmen auch aufheben. Da und soweit
die Maßnahmen jedoch auf verbindlichen Vorga-
ben des Sicherheitsrats beruhen, dürften die Gerichte
sehr zögerlich sein, einer Klage stattzugeben. Dies
nicht zuletzt, um die Erfüllung der völkerrechtlichen
Verpflichtungen des jeweiligen Staates und die An-
erkennung des völkerrechtlichen Vorrangs des UN-
Rechts nicht zu gefährden. Bis dato war keiner Klage
Erfolg beschieden. In dieser Situation war es der
EuGH, der Betroffenen als weißer Ritter im Kamp-
fe für ihr Recht beistand.

Konflikt der Rechtsordnungen

Dass der EuGH angerufen werden und er der Klage
des gelisteten Jassin Abdullah Kadi und der Al Bara-
kaat International Foundation stattgeben konnte,
liegt an folgender Besonderheit:26 Die Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union (EU) bedienten sich der
EU und der Europäischen Gemeinschaft zur Umset-
zung der Sicherheitsratsresolutionen hinsichtlich des
Reise- und Finanzembargos. Dazu erließen sie mit der
Verordnung einen EG-Rechtsakt, der in den Mit-
gliedstaaten unmittelbar anwendbar ist und gegen
den die genannten Personen klagen konnten. Sie sahen
sich in ihrem Eigentumsrecht sowie dem Recht auf
rechtliches Gehör und effektiven Rechtsschutz verletzt.

Das zunächst angerufene Gericht erster Instanz
(EuG) wies die Klage zurück: Anders als bei Sank-
tionen, welche die EU/EG autonom trifft,27 gelte es
bei Maßnahmen, die zwingende Vorgaben des Sicher-
heitsrats umsetzen, den gemeinschaftsrechtlich abge-
sicherten Vorrang des UN-Rechts zu beachten. Eine
Kontrolle der Umsetzungsmaßnahmen durch das EuG
komme einer Kontrolle des Sicherheitsrats gleich, zu
welcher das Gericht nicht befugt sei. Nur eine Ver-
letzung von zwingendem Völkerrecht (ius cogens)
könne das EuG prüfen; eine solche läge aber nicht
vor.28 Diese deutlich zurückgenommene Gerichts-
barkeit des EuG ist für die Betroffenen ohne prakti-
schen Nutzen. Auch die Begründung einer aus dem
Europarecht abgeleiteten, dem Völkerrecht so nicht
bekannten Pflicht zur Ausübung diplomatischen
Schutzes durch den Heimatstaat29 hilft eingedenk des
skizzierten politischen und eben nicht rechtsförmigen
Verfahrens kaum.

In Verteidigung der Autonomie der Rechtsord-
nung der EG und deren Charakters als Rechtsge-
meinschaft hat der in zweiter Instanz angerufene

EuGH30 die Verordnung zur Umsetzung für nichtig
erklärt. Mangels Mitteilung über die belastenden Um-
stände und einer Anhörung der Betroffenen, die eine
Möglichkeit zum Vortrag und zur Verteidigung bie-
ten könnte, seien deren Verfahrensrechte und inso-
weit auch das Recht auf Eigentum durch das Ver-
fahren zum Erlass der Verordnung verletzt; effekti-
ver gerichtlicher Rechtsschutz könne nicht gewährt
werden. Dass die Verordnung der Umsetzung der
Sanktionsvorgaben des Sicherheitsrats diente, hat den
EuGH nicht davon abgehalten, seine Gerichtsbar-
keit auszuüben und die strittige Verordnung zu prü-
fen. Er argumentiert, dass die Sicherheitsresolution
unberührt bliebe, da das Urteil sich auf die Nichtig-
keitserklärung eines EG-Rechtsaktes beschränke. Au-
ßerdem belasse das UN-Recht den Mitgliedstaaten
freie Wahl für die Übernahme der Resolutionen und
damit Umsetzung der Sanktionen. Im Rahmen der
Darlegung, warum eine Nichtjustiziabilität der Ver-
ordnung ausscheide, stellt der Gerichtshof zudem
ausdrücklich fest, dass das Verfahren vor dem Sank-
tionsausschuss die Garantien eines gerichtlichen
Rechtsschutzes offenkundig nicht biete. 

Dass der EuGH die besondere Bedeutung des Si-
cherheitsrats und der Sanktionsumsetzung für die
Wahrung des Weltfriedens betont, kann nicht ka-
schieren, dass er der EG-Rechtsordnung und den dar-
in verankerten Menschenrechten Vorrang vor den
verbindlichen Vorgaben des Sicherheitsrats einräumt.
Auch wenn die Umsetzung den UN-Mitgliedstaaten
freigestellt ist, bleibt die Verpflichtung zur Verhän-
gung von Sanktionen gegen die aufgelisteten Perso-
nen vorbehaltslos bestehen. Die prozessualen Ände-

22 Siehe http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

23 Den präventiven Charakter betont etwa S/RES/1822 v. 30.6.2008;

zweifelnd Larissa van den Herik, The Security Council’s Targeted Sanc-

tions Regimes: In Need of Better Protection of the Individual, Leiden

Journal of International Law, 20. Jg., 4/2007, S. 797–806.

24 Richtlinien des Ausschusses, a.a.O. (Anm. 21), Abs. 7.

25 So die Parlamentarische Versammlung, a.a.O. (Anm. 1), Abs. 6;

ähnlich Clemens A. Feinäulge, Die Terrorlisten des Sicherheitsrates –

Endlich Rechtsschutz des Einzelnen gegen die Vereinten Nationen?,

Zeitschrift für Rechtspolitik, 40. Jg., 3/2007, S. 75–78.

26 Näher dazu Christina Eckes, Sanctions against Individuals – Fighting

Terrorism within the European Legal Order, European Constitutional

Law Review, 4. Jg., 2/2008, S. 205–224. 

27 Zu den verschiedenen Sanktionsregimes im Rahmen der Europäi-

schen Union und der unterschiedlichen Bewertung vgl. Piet Eeckhout,

Community Terrorism Listings, Fundamental Rights, and UN Security

Council Resolutions. In Search of the Right Fit, European Constitutio-

nal Law Review, 3. Jg., 2/2007, S. 183–206.

28 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Rdnrn. 181ff.

29 EuG, Rs. T-253/02 (Ayadi), Rdnrn. 144ff. 

30 EuGH, verb. Rs. C-402/05P und C-415/05P (Kadi & al Barakaat),

Rdnrn. 322ff.
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rungen, die der EuGH anmahnt, implizieren jedoch,
dass ein Terrorverdächtiger im Rahmen eines gericht-
lichen Verfahrens die Verhängung von Sanktionen
durch die EG verhindern kann. Damit wird ein ab-
soluter, indirekt wirkender Vorrang des UN-Rechts
gegenüber dem EG-Recht zurückgewiesen. 

Ferner ist gegenwärtig noch ungeklärt, ob die EU-
Mitgliedstaaten weiterhin unilateral Sanktionen ver-
hängen können oder wegen eines Verstoßes gegen die
EG-Grundrechte daran gehindert sind.31 Angesichts
der integrationsfreundlichen Judikatur des EuGH zum
Anwendungsbereich des Europarechts scheint dies
nicht ausgeschlossen. Ohnehin dürfte das Urteil einen
Anreiz für nationale Gerichte darstellen, die Umset-
zung der Sanktionen kritischer zu prüfen. Schließen
sich aber weitere Gerichte an und heben nationale
Umsetzungsmaßnahmen auf, ist die Effektivität der
Terrorismusbekämpfung deutlich beeinträchtigt. Der
Konflikt zwischen der Völkerrechtsordnung, der EG-
Rechtsordnung und den nationalen Rechtsordnun-
gen mit ihren jeweiligen Ansprüchen auf Vorrang
drohte dann zu eskalieren. Dass für diesen Fall sich
das Resolutionsrecht nicht durchsetzen und bei wei-
teren Urteilen, die im Vorgehen des Sicherheitsrats
eine Verletzung von Menschenrechten erkennen, das
Ansehen der Vereinten Nationen leiden wird, dürfte
eine realistische Einschätzung sein.

Auswege aus dem Dilemma

Glücklich, wer in der Europäischen Union lebt. Die-
sem kann Rechtsschutz durch den EuGH gewährt
werden, der im Rahmen seiner Zuständigkeit ent-
schlossen ist, die Verfahrensrechte der Betroffenen zu
schützen. Glück ist jedoch ein schlechtes Argument
in der internationalen Politik und keines im interna-
tionalen Recht. Die gegenwärtige Situation ist unbe-
friedigend: Beharrt der Sicherheitsrat auf der Umset-
zung der Sanktionen nach dem gegenwärtigen Modell
und folgen die Mitgliedstaaten ihm, verspielen die
Vereinten Nationen ihre Glaubwürdigkeit im Bereich
des Menschenrechtsschutzes. Verweigern sich die
Staaten, leidet die Effektivität der multilateralen Be-
kämpfung des Terrorismus. Dies gilt auch, wenn die
Nachprüfung der Listenaufnahme und -streichung
durch nationale Gerichte in weitem Umfang eröffnet
würde. Eine Vielzahl möglicherweise sich widerspre-
chender Urteile und unterschiedliche rechtsstaatliche
Standards würden die Einheitlichkeit der Terroris-
musbekämpfung gefährden.

Dieses Dilemma kann nur der Sicherheitsrat selbst
lösen. Er muss seine Rolle als Ermittlungsbehörde,
Kläger, Richter und Gesetzgeber überdenken. Nach
der Vorstellung der Gründer waren die Vereinten
Nationen eine staatenzentrierte Organisation; die
Staaten waren mögliche Adressaten von Maßnah-
men, die der Sicherheitsrat zur Friedenssicherung in
Notsituationen ergreift. Jener hat sich von dieser Vor-

stellung jedoch emanzipiert und zwischenzeitlich in
vielen Bereichen staatsähnliche Aufgaben übernom-
men. Je mehr er aber diese Rolle ausfüllt, ›Gesetze‹ er-
lässt und Maßnahmen gegen Privatpersonen trifft,
desto wichtiger wird es, dass der Sicherheitsrat auch
für sich die Verpflichtungen anerkennt, denen die
Staaten unterliegen. Dazu zählt insbesondere der
Schutz der Menschenrechte. Hier gilt es, einen ge-
rechten Ausgleich zwischen dem Ziel einer effekti-
ven Bekämpfung des Terrorismus einerseits und dem
Schutz des Einzelnen andererseits zu schaffen. Da-
für bietet sich an, auf Ebene der Vereinten Nationen
ein Individualbeschwerderecht einzuführen und ein
unabhängiges, gerichtsähnliches Organ, das über die
Aufnahme in und Streichung aus der Liste anhand
des rechtlich bestimmten ›associated with‹-Maßstabs
entscheidet, einzusetzen.32 Der Sicherheitsrat hat nicht
zuletzt mit den Strafgerichtshöfen für das ehemalige
Jugoslawien und für Ruanda bewiesen, dass er die
partielle Völkerrechtssubjektivität von Individuen
anerkennt. Die Möglichkeit von Privaten, unmittel-
bar auf völkerrechtlicher Ebene Rechtsschutz zu su-
chen, wäre auch kein Novum, wie Art. 34 der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention verdeutlicht.
Schließlich hätte die Einsetzung eines solchen Or-
gans dem EuGH wohl die Chance gegeben, die Um-
setzung im Rahmen der EU mit Hilfe der EG unter
Zurücknahme seiner Gerichtsbarkeit zu gestatten.33

Diese Chance, die Effektivität der Terrorismusbe-
kämpfung rechtsstaatlich abzusichern, hat der Si-
cherheitsrat verpasst.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte be-
kundet in ihrer Präambel, dass Frieden nicht gegen
die Menschenrechte und die Herrschaft des Rechts
gewonnen werden kann. Gleiches gilt für die Terro-
rismusbekämpfung.34 Der Sicherheitsrat sollte sich an
diese, von der Generalversammlung vor nunmehr über
60 Jahren gewonnene Erkenntnis erinnern.

31 In diese Richtung denkt bereits Generalanwalt Poiares Maduro,

Schlussanträge in der Rs. C-415/05 P (al Barakaat), Rdnr. 30.

32 Zu den Optionen vgl. auch Simon Chesterman, Berichterstatter

der österreichischen Initiative 2004–2008 über den Sicherheitsrat der

Vereinten Nationen und die Herrschaft des Rechts, UN-Dok. A/63/69-

S/2008/270 v. 7.5.2008, S. 18f.

33 Angedeutet EuGH, verb. Rs. C-402/05P und C-415/05P (Kadi & al

Barakaat), Rdnr. 322; ähnlich Generalanwalt Poiares Maduro, Schluss-

anträge in der Rs. C-415/05 P (al Barakaat), Rdnr. 54. 

34 Die Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung

des Terrorismus, UN-Dok. A/RES/60/288 v. 8.9.2006, bezeichnet die

Wahrung der Menschenrechte und der Rechtstaatlichkeit als einer der

vier Grundlagen des Kampfes gegen den Terrorismus (unter Teil IV);

vgl. dazu auch den Bericht des Generalsekretärs, a.a.O. (Anm. 5), Abs.

110ff. sowie die UN-Dok. A/RES/61/40 v. 4.12.2006.
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Die Piraterie vor der Küste Somalias ist zu einer erns-
ten Bedrohung der internationalen Seeschifffahrt
geworden. Die schwache somalische Übergangs-
Bundesregierung wird von der radikal-islamischen
Miliz al-Shabaab bedroht und kann sich nur dank
der Friedenstruppe der Afrikanischen Union halten.
Diese soll nun von den Vereinten Nationen abge-
löst werden, doch die laufen Gefahr, alte Fehler zu
wiederholen.

Nachdem vor 14 Jahren die letzten Soldaten der Ver-
einten Nationen aus Somalia abzogen, ist das Land
nun wieder zurück auf der Agenda der internationa-
len Gemeinschaft: Erstens wird die Piraterie vor der
Küste Somalias zu einem schwerwiegenden Problem
für die Sicherheit der internationalen Seeschifffahrt
und hat neben den Vereinten Nationen mittlerweile
auch die NATO und die Europäische Union auf den
Plan gerufen. Zweitens verlangen die katastrophale
humanitäre Lage der Bevölkerung, der Abzug der
äthiopischen Besatzungstruppen im Januar 2009 und
die vor schier unlösbaren Aufgaben stehende Frie-
densmission der Afrikanischen Union zum Schutz
der weitgehend machtlosen Übergangs-Bundesregie-
rung nach einem stärkeren Engagement der Verein-
ten Nationen. Die Seeräuberei und die unübersicht-
liche und wechselhafte Sicherheitslage im Süden So-
malias hängen eng miteinander zusammen. Obgleich
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen allein im
Jahr 2008 zehn Resolutionen zu Somalia verabschie-
det hat – und damit mehr als zu jeder anderen Krise
im selben Jahr –, besteht doch keine Einigung darü-
ber, wie dort weiter zu verfahren sei. Sicher scheint
allerdings, dass sich ein erneutes Engagement der
Vereinten Nationen in Somalia abzeichnet. Damit
unterstreicht der Fall Somalias eindrucksvoll, dass
Konflikte und Staatszerfall in vermeintlich randstän-
digen Gebieten auf Dauer nicht ignoriert werden
können.

Die Ausgangslage

Seit nunmehr 18 Jahren hat Somalia keine funktio-
nierende Regierung mehr. Es ist damit das bisher
einzige Land, in dem das Versagen der Regierungs-
institutionen (state failure) zu einem vollständigen
Kollaps des Staates (state collapse) geführt hat, und
es der internationalen Gemeinschaft nicht gelungen
ist, einer neuen Regierung den Weg zu ebnen. Dabei
verstellt der mit Somalia assoziierte Terminus des zer-
fallenen Staates oftmals den Blick auf die tatsächli-
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chen politischen Verhältnisse, die deutlich komple-
xer sind als der Begriff zunächst nahelegt. 

Gegenwärtig ist Somalia in drei Teile geteilt: Das
ehemals britische Protektorat Somaliland im Nord-
westen hat sich im Mai 1991 für unabhängig erklärt,
und obwohl es bisher keine internationale Anerken-
nung erreichen konnte, hat sich dort eine relativ sta-
bile, demokratisch legitimierte Regierung etablieren
können. Der ehemals italienische Teil ist in das halb-
autonome Puntland im Nordosten und den beinahe
vollständig zersplitterten Süden zerfallen. Während
die meisten von Piraten genutzten Stützpunkte in
Puntland liegen, ist die Situation im Süden seit eini-
gen Jahren von einer besonderen Dynamik erfasst
worden, die sich seit dem Rückzug Äthiopiens An-
fang des Jahres 2009 vor allem in zwei Entwicklun-
gen äußert: dem Aufstieg der radikal-islamischen
Miliz al-Shabaab (Arabisch: die Jugend) auf der ei-
nen Seite und der vorsichtigen Annäherung modera-
ter Elemente der ehemaligen Union der Islamischen
Scharia-Gerichte an die, von den Vereinten Natio-
nen und der internationalen Gemeinschaft unter-
stützten, Übergangs-Bundesregierung (Transitional
Federal Government – TFG). Dieser Prozess gipfelte
im Januar 2009 in der Wahl des moderaten Islamis-
ten Scheich Sharif Sheikh Ahmed zum neuen Präsi-
denten der Übergangs-Bundesregierung.

Der Aufstieg 
radikal-islamischer Gruppen

Der Aufstieg radikal-islamischer Bewegungen begann
in Somalia mit dem Zusammenbruch des Staates. In
den neunziger Jahren hatte die Bewegung Al-Ittihad
al-Islamiyaa (Arabisch: Islamische Union) versucht,
in der somalischen Gesellschaft Fuß zu fassen, wur-
de aber im Jahr 1997 von Äthiopien durch Luftan-
griffe zerschlagen, das fortan den Aufstieg radikal-
islamischer Gruppen argwöhnisch beobachtete.1 Mit
der Niederlage Al-Ittihads war das Programm radi-
kaler Islamisten keineswegs beendet, stattdessen zo-
gen viele Islamisten den Schluss, dass die Herrschaft
auf indirektem Wege angestrebt werden müsse. Aus
dieser Bewegung entstand die Union islamischer Ge-
richte (Islamic Courts Union – ICU). Diese Union
war eine Art Dachorganisation für verschiedene Scha-
ria-Gerichte und deren Milizen, die die Scharia zum
Teil sehr unterschiedlich strikt auslegten. Den Ge-
richten gelang es, die Schaffung von Sicherheit mit
dem Rechtssystem der Scharia zu verbinden und so
eine Art von Rechtssicherheit herzustellen. Die Fähig-
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keit der ICU, auf diese Art für Ordnung zu sorgen,
verschaffte ihr Legitimität und begünstigte bis zum
Jahr 2006 ihre rasche Ausbreitung im Süden Soma-
lias. Während sich immer weitere Scharia-Gerichte
der ICU anschlossen, stärkte diese ihre Legitimität
durch eine pansomalische Rhetorik. Dieses Verhal-
ten rief in Äthiopien Befürchtungen wach, die Union
könnte mittelfristig ähnliche Ziele und Strategien ver-
folgen wie Ende der neunziger Jahre die Al-Ittihad.
Besonders die wiederholten Bekundungen aus dem
Führungszirkel, die von Somalis bewohnte, aber zu
Äthiopien gehörende Region Ogaden an Somalia
anschließen zu wollen, verstand Äthiopien als Pro-
vokation. Im Dezember 2006 marschierten daher
äthiopische Truppen in Somalia ein und stürzten die
ICU. 

In den Monaten nach dem Sturz formierte sich
Widerstand gegen die äthiopischen Besatzungstrup-
pen. Dieser war zum einen getragen von der Allianz
zur Wiederbefreiung Somalias (Alliance for the Re-
liberation of Somalia – ARS), die sich im Wesentli-
chen aus Milizen der nun zerschlagenen ICU zusam-
mensetzte. Zum anderen gehörte zum Widerstand
die al-Shabaab, ein besonders radikaler Flügel der

ICU, der zunächst versucht hatte, die äthiopischen
Truppen in einer offenen Konfrontation zu stellen
und dabei hohe Verluste erlitten hatte. Im Laufe der
Jahre 2007 und 2008 fügte al-Shabaab mit aus Irak
übernommenen Taktiken den äthiopischen Besat-
zungstruppen hohe Verluste zu, die Äthiopien im
Januar 2009 schließlich zum Rückzug aus Somalia
bewogen. Durch den Abzug konnte al-Shabaab sei-
ne eigenen geografischen Ziele und politische Agenda
beträchtlich ausweiten. Erstmals wurden am 30. Ok-
tober 2008 zeitgleich Selbstmordanschläge in ganz
Somalia, einschließlich Somalilands, verübt. Dabei
gelang es der Bewegung, Ziele mit hohem Symbol-
charakter zu treffen, wie den somaliländischen Prä-
sidentenpalast, eine diplomatische Niederlassung
Äthiopiens und ein Gebäude des UN-Entwicklungs-
programms (United Nations Development Program-
me – UNDP). Gleichzeitig weitete al-Shabaab den
Kampf auch auf moderate Elemente der ehemaligen
ICU und auf die Friedenstruppe der Afrikanischen
Union in Somalia (AMISOM) aus, die derzeit die ein-
zige Überlebensgarantie für die noch immer schwa-
che Übergangs-Bundesregierung ist.2

Die Übergangs-Bundesinstitutionen 
und der Dschibuti-Prozess

Der Bedeutungszuwachs für die al-Shabaab hängt
auch mit dem vorläufigen Scheitern der Übergangs-
Bundesinstitutionen (Transitional Federal Instituti-
ons – TFIs) zusammen, denen es bisher nicht gelun-
gen ist, eine funktionierende Verwaltung und effizi-
ente Sicherheitsstrukturen zu errichten. Die Über-
gangs-Bundesregierung wurde zwischen 2002 und
2004 im Rahmen des inzwischen 14. Friedenspro-
zesses für Somalia unter der Ägide der Zwischenstaat-
lichen Behörde für Entwicklung (Intergovernmental
Authority on Development – IGAD), außerhalb So-
malias, in Kenia, gebildet. Sie begann sich aber be-
reits kurz nach ihrer Gründung in internen Macht-
kämpfen aufzureiben. Insbesondere das schwierige
Verhältnis zwischen dem langjährigen Präsidenten
der TFG Abdullahi Yusuf Ahmed und den Minis-
terpräsidenten lähmte die Regierungsarbeit und droh-
te immer wieder, den gesamten Friedensprozess zum
Stillstand zu bringen. Die anhaltenden Konflikte in-
nerhalb der Regierung, verstärkten den Eindruck vie-
ler Somalier, dass diese sich vor allem auf eine klien-
telistische Verteilungspolitik konzentrierten und we-
niger auf die Versorgung der Bevölkerung. Als die
Regierung auf Drängen Kenias im Juli 2005 nach
Somalia verlegt wurde, konnte sie, wegen der ange-
spannten Sicherheitslage in Mogadischu, ihren Sitz
zunächst nur in Jawhar, dann in Baidoa einnehmen.3

Dies zeigte allzu deutlich, wie schwach die Regierung
wirklich war. Nachdem die ICU im Juni 2006 Mo-
gadischu eingenommen hatte, kreisten deren Mili-
zen auch den Sitz der Übergangs-Bundesregierung

UN Cartographic Section: No. 3690 Rev. 7, Januar 2007
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in Baidoa ein, die sich nur dank äthiopischen Militär-
schutzes halten konnte. Als die Regierung in Folge
der äthiopischen Invasion endlich nach Mogadischu
ziehen konnte, hatte sie bereits jegliche Unterstüt-
zung in der Bevölkerung verloren. 

Allerdings war unter der Ägide der Vereinten Na-
tionen in Dschibuti ein vorsichtiger Annäherungspro-
zess eingeläutet worden, zwischen der moderaten
Fraktion der Allianz für die Wiederbefreiung Soma-
lias und der Übergangs-Bundesregierung. Dieser Pro-
zess führte zunächst zu einem Waffenstillstand zwi-
schen der Allianz und der Regierung,4 dann zum Rück-
tritt Yusufs im Dezember 2008 und schließlich, nach
einer Erweiterung des Übergangs-Bundesparlaments,
zur Wahl des ehemaligen Anführers der ICU Scheich
Sharif Sheikh Ahmed zum neuen Präsidenten. Die-
ser so genannte Dschibuti-Prozess geht nicht zuletzt
auf die glückliche Hand des Sondergesandten des
UN-Generalsekretärs Ahmedou Ould-Abdallah zu-
rück, der es verstand, die unterschiedlichen Interes-
sen der beteiligten Akteure auszubalancieren. Doch
im Abkommen von Dschibuti und in der Führungs-
rolle der Vereinten Nationen bei dessen Zustande-
kommen liegt auch eines der größten Probleme: Das
Abkommen von Dschibuti ruft nach der baldigen
Bewilligung einer UN-Friedensmission für Somalia,
und die Vereinten Nationen unterstützen die Über-
gangs-Bundesregierung und den Aufbau ihrer Si-
cherheitskräfte und Institutionen, vor allem durch
das UNDP. Dies macht die Arbeit Ould-Abdallahs
noch schwieriger: Die Vereinten Nationen können
nicht auf der einen Seite die Sicherheitskräfte der
Übergangs-Bundesregierung mitaufbauen, ausbilden
und versorgen und sich auf der anderen Seite als neu-
traler Vermittler zwischen den somalischen Kon-
fliktparteien geben.5 Verschärft wird dieses Dilem-
ma durch die gezielten Sanktionen, mit denen der Si-
cherheitsrat versucht, die Oppositionsgruppen zur
Teilnahme am Dschibuti-Prozess zu bewegen.6 Oppo-
sitionsgruppen, wie die al-Shabaab, schlagen auf ih-
re Art zurück: Angehörige humanitärer Hilfsorgani-
sationen, die AMISOM und das UNDP sind bereits
zur Zielscheibe ihrer Angriffe geworden. Im Juli 2008
wurde der höchste Vertreter des UNDP in Somalia
ermordet und allein zwischen Juli 2007 und 2008
starben in Somalia mehr Angehörige von humanitä-
ren Hilfsorganisationen als in jedem anderen Kon-
flikt.7

Piraterie

In den vergangenen Jahren ist Somalia, vor allem
durch die zunehmende Piraterie im Golf von Aden,
bei der es immer wieder zu spektakulären Geiselnah-
men kam, stärker in den Mittelpunkt der internatio-
nalen Aufmerksamkeit gerückt. Die Seeräuberei hat
inzwischen eine Vielzahl internationaler Initiativen
und Missionen auf den Plan gerufen, die zum Teil auf-

einander abgestimmt, zum Teil unabhängig vonein-
ander versuchen, die Übergriffe auf die Handelsschif-
fe unter Kontrolle zu bringen. Der UN-Sicherheitsrat
hatte im Juni 2008 die Piraterie verurteilt und das An-
halten von Schiffen außerhalb der territorialen Ge-
wässer Somalias und die Gefangennahme und Straf-
verfolgung von Piraten ausdrücklich erlaubt. Er hat-
te es den Mitgliedstaaten zudem gestattet, in die Ho-
heitsgewässer Somalias einzudringen.8

Diese Reaktionen sollten aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass das Problem der Piraterie zu einem
gewissen Teil hausgemacht ist. Mit dem endgültigen
Zusammenbruch der staatlichen Strukturen in Soma-
lia im Jahr 1991 endete auch de facto die Kontrolle
des somalischen Staates über die Küstengewässer.
Das entstehende Vakuum wurde von asiatischen und
vor allem europäischen Firmen genutzt, um vor der
Küste Somalias illegal Giftmüll zu verklappen, wäh-
rend gleichzeitig die Fischgründe von asiatischen,
afrikanischen und europäischen Hochseetrawlern
leergefischt wurden.9 Da Letztere keinerlei Quoten
und Auflagen für die Maschenweite der Netze be-

1 Alex de Waal/A. H. Abdel Salam, Africa, Islamism and America’s

›War on Terror‹ after September 11, in: Alex de Waal (Ed.), Islamism and

its Enemies in the Horn of Africa, Bloomington 2004, S. 231–257, hier S. 233.

2 Dustin Dehéz, Stellvertreterkrieg in Somalia, Blätter für deutsche

und Internationale Politik, 52. Jg., 2/2007, S. 221–228.

3 Ausführlich zum Friedensprozess siehe Dustin Dehéz, Crisis Regi-

on Eastern Africa: The Intergovernmental Authority on Development

in an Environment of Latent Conflict, in: Belachew Gebrewold (Ed.),

Africa and Fortress Europe. Threats and Opportunities. Aldershot 2007,

S. 21–35, hier S. 24–28.

4 Das erste Abkommen, das den weiteren Weg ebnete, wurde am

19. August 2008 in Dschibuti unterzeichnet. Der UN-Sicherheitsrat be-

grüßte das so genannte Abkommen von Dschibuti, UN-Dok. S/PRST/

2008/33 v. 4.9.2008. Hinweis: UN-Dokumente, die ins Deutsche über-

setzt wurden, werden mit ›UN-Dok.‹ abgekürzt, UN-Dokumente in

englischer Sprache mit ›UN Doc.‹.

5 Der jüngste Bericht des UN-Generalsekretärs zur Situation in So-

malia beschreibt ausführlich, wie der Aufbau von Sicherheitskräften

für die Übergangs-Bundesregierung unterstützt wird. Report of the

Secretary-General on the Situation in Somalia, UN Doc. S/2009/132 v.

9.3.2009, S. 8. Der Sicherheitsrat hat entsprechende Maßnahmen im

Zusammenhang mit der Sicherheitsektorreform bereits mehrfach au-

torisiert und ausdrücklich seine Unterstützung für die Übergangs-Bun-

desinstitutionen bekräftigt, UN-Dok. S/RES/1801 v. 20.2.2008, S/RES/1814

v. 15.5.2008, S/RES/1831 v. 19.8.2008, und für diese Maßnahmen auch

das Waffenembargo gezielt außer Kraft gesetzt, S/RES/1811 v. 29.4.2008. 

6 UN-Dok. S/RES/1844 v. 20.11.2008.

7 Ausführlich zur Sicherheit des UN-Feldpersonals Monika Heupel,

Schutz für die Beschützer. Die Vereinten Nationen müssen mehr für

die Sicherheit ihres Feldpersonals tun, in diesem Heft, S. 104–110.

8 UN-Dok. S/RES/1816 v. 2.6.2008.

9 Vgl. Martin N. Murphy, Contemporary Piracy and Maritime Terro-

rism. The Threat to International Security, London 2007, S. 29 und

http://www.unep.org/depi/programmes/somalia_final.pdf
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achteten, ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen
für die somalischen Küstendörfer zerstört worden.
Vor diesem Hintergrund begannen einige Somalier,
in der Seeräuberei einen alternativen Broterwerb zu
sehen: Sie verstehen Piraterie weniger als kriminel-
len Akt, sondern vielmehr als eine indirekte Form
der Besteuerung der internationalen Handelsmarine
für die illegale Fischerei. Manche Piratengruppen
sahen sich sogar ausdrücklich als Ersatz für eine so-
malische Marine. In den vergangenen 15 Jahren hat
sich daraus allerdings eine weitere somalische Kriegs-
industrie entwickelt, die sich unter den derzeit herr-
schenden Bedingungen weiter professionalisiert und
ihre Gewinne zu maximieren versucht. Diesen Zu-
sammenhängen nimmt sich der Sicherheitsrat aller-
dings nicht an: Zwar weist er in den entscheidenden
Resolutionen darauf hin, dass die Seeräuberei die Si-
tuation innerhalb Somalias weiter verschlechtert,
doch die illegale Verklappung von Giftmüll und die
illegale Ausbeutung der Fischgründe werden als Pro-
bleme nicht einmal genannt.10

Trotz der gestiegenen Aufmerksamkeit für die Pi-
raterie vor der Küste Somalias und obwohl die Ur-
sachen dafür im Land selbst zu suchen sind, ist das
Interesse für die Lage im Land noch immer gering.
Gerade wegen der Abwesenheit eines Staates, der die
eigenen Küstengewässer und die vor der Küste ver-
kehrende Handelsmarine schützen, aber auch die kri-
minellen Netzwerke und Stützpunkte der Piraten-
gruppen an Land bekämpfen könnte, wird die Pira-
terie am Horn von Afrika ein langfristiges Problem
bleiben.11 Ironischerweise wird dieser Zusammen-
hang durch die jüngere Geschichte Somalias noch
unterstrichen: Als die ICU im Laufe des Jahres 2006
ihre Kontrolle über weite Teile des somalischen Sü-
dens ausweiten konnte, fiel die Piraterie vor der Küs-
te Somalias auf einen Tiefstand. Die ICU hielt die
Seeräuberei für einen Verstoß gegen die Scharia, und
ihre Milizen gingen entschieden gegen die Stützpunk-
te der Piratengruppen vor. Der beste Weg zur Be-
kämpfung der Piraterie ist daher die Förderung staat-
licher Strukturen im Land und die Förderung mari-
timer Kapazitäten der Nachbarländer. Dies hat der
UN-Sicherheitsrat auch in mehreren Resolutionen
anerkannt,12 beides kommt aber trotz der Einsätze
der Europäischen Union und der NATO vor der Küs-
te Somalias gegenwärtig noch zu kurz. 

Hoffnungsträger Vereinte Nationen

Bereits kurz nach der Formierung der Übergangs-
Bundesregierung war deutlich geworden, dass deren
Bestehen in Somalia ohne militärische Unterstüt-
zung von außen nicht sichergestellt werden konnte.
Die IGAD hatte daher im März 2005 entschieden,
mit der Übergangs-Bundesregierung auch eine Frie-
densmission nach Somalia zu entsenden, die IGAD-
Mission in Somalia (IGASOM). Doch aufgrund man-

gelnder militärischer Fähigkeiten der Organisation
und der Zurückhaltung der Mitgliedstaaten kam die-
se nicht zustande. Erst zum Jahreswechsel 2006/2007
erklärte sich die Afrikanische Union (AU) bereit, für
die IGAD einzuspringen und brachte die AMISOM
auf den Weg.13 Bisher haben nur Uganda und Bu-
rundi Truppen nach Somalia entsandt; Kontingente
aus Nigeria, Malawi und Ghana, die eine entspre-
chende Bereitschaft haben erkennen lassen, sind bis-
lang nicht eingetroffen.14 Damit bleibt die AMISOM
mit gegenwärtig 3450 Soldaten deutlich unter der
genehmigten Größe von 8000 Soldaten und kann nur
den Hafen, Flughafen und Regierungssitz der Über-
gangs-Bundesregierung in Mogadischu schützen.

Angesichts der anhaltenden Überforderung der
AU hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
bereits vor einiger Zeit eine Ablösung der AMISOM
durch eine neue UN-Mission erwogen und den Ge-
neralsekretär beauftragt, entsprechende Planungen
einzuleiten.15 Ein erneutes Engagement der Verein-
ten Nationen wäre auch auf einer Linie mit der ver-
stärkten Kooperation zwischen den Vereinten Na-
tionen und der Afrikanischen Union, wobei der UN-
Generalsekretär in seinem jüngsten Bericht zur Zu-
sammenarbeit mit der AU zu recht herausgestellt hat,
dass die Grundlagen der Zusammenarbeit noch bes-
ser definiert werden müssen, die Kooperation zu häu-
fig ad hoc stattfinde und meist mit zu geringen Fi-
nanzmitteln ausgestattet sei.16 Somalia ist dafür ein
gutes Beispiel: Zwar hat die Hauptabteilung Frie-
denssicherungseinsätze der Vereinten Nationen zehn
Experten an den Amtssitz der AU nach Addis Abeba
entsandt, um die Organisation bei der Planung und
Durchführung der AMISOM zu unterstützen. Deren
Einsatz ist jedoch nur kurzfristig zustandegekom-
men und zeitlich begrenzt.17 

Andererseits spielen die Vereinten Nationen eine
wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der AMI-
SOM. So wurde unter der Ägide der UN und einiger
Regionalorganisationen Ende April 2009 zu einer
erfolgreichen Geberkonferenz eingeladen, die mit
213 Millionen US-Dollar mehr Zusagen verbuchte,
als von der Afrikanischen Union zunächst erhofft. Mit
den zugesagten Mitteln soll der Einsatz der AMISOM
für zwölf Monate gesichert und bis zu 16 000 soma-
lische Sicherheitskräfte geschult und trainiert werden.
Doch die Finanzierungszusagen werden kaum Anreiz
für andere afrikanische Staaten sein, Truppen nach
Somalia zu entsenden. Die meisten afrikanischen Re-
gierungen führen als Grund für ihre Zurückhaltung
gar nicht fehlende Finanzmittel an, sondern mangeln-
de logistische Fähigkeiten. Ohne eine voll aufgewach-
sene AMISOM aber fragt sich, trotz der finanziellen
Zusagen für die Ausbildung somalischer Sicherheits-
kräfte, wer diese Ausbildung übernehmen soll.

Als besonders problematisch erweisen sich im Fall
Somalia noch zwei andere Zusammenhänge: Erstens
hebt der UN-Generalsekretär in seinem Bericht zur
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Zusammenarbeit mit der AU zwar ausdrücklich den
Beitrag hervor, den Regionalorganisationen bei der
Stabilisierung von Konflikten in ihrer Nachbarschaft
leisten können, geht dabei aber auf die mögliche Ver-
wicklung der Organisationen in solche Konflikte
nicht ein.18 Regionalorganisationen können in solchen
Situationen als weniger neutral wahrgenommen wer-
den, oder schlimmstenfalls direkt als verlängerter Arm
eines regionalen Hegemons gelten. Die enge Anbin-
dung der Vereinten Nationen an eine Regionalorga-
nisation kann in solchen Konstellationen eine be-
sondere Hypothek für Folgemissionen der UN sein.
Das gilt insbesondere für Somalia, wo die AMISOM
als Stellvertreter äthiopischer Interessen gilt und eine
Folgemission der Vereinten Nationen Gefahr läuft,
sich einen ähnlichen Ruf zu erwerben. 

Das zweite Problem ergibt sich aus der Frage, wel-
ches Mandat eine neue UN-Mission in Somalia be-
kommen soll. Ein simples ›re-hatting‹ der AMISOM
würde nur dazu führen, dass die Vereinten Nationen
noch stärker als bisher als Konfliktpartei wahrgenom-
men würden. Zudem würden die Vermittlungsbemü-
hungen des Sondergesandten Ould-Abdallah gerade
zu dem Zeitpunkt, an dem in der Opposition die mo-
deraten Elemente zunehmend an den Rand gedrängt
werden und im Süden der militärische Widerstand
wächst, zusätzlich erschwert. Der Spagat zwischen
neutralem Vermittler, wie zuletzt im Dschibuti-Pro-
zess, und Friedensmission, die vor allem den Schutz
der Übergangs-Bundesregierung sicherstellen müsste,
kann auch den Vereinten Nationen nicht gelingen.
Eine Veränderung des Mandats wird aber gegenwär-
tig nicht einmal diskutiert.

Ein von der Situation in Somalia unabhängiges Pro-
blem ergibt sich schließlich aus der zunehmenden
Belastung der Vereinten Nationen in der Friedenssi-
cherung: Niemals zuvor hatten die Vereinten Natio-
nen eine so hohe Zahl von Blauhelmen in interna-
tionalen friedensschaffenden Einsätzen. Der Gene-
ralsekretär aber fordert für eine neue UN-Mission in
Somalia 22 500 Soldaten, die auch nur dann genügen
würden, wenn sich die Sicherheitslage im Süden So-
malias deutlich verbesserte.19 Die Vereinten Natio-
nen laufen daher Gefahr, sich mit einer Mission in
Somalia zu übernehmen.

Vor einem weiteren UN-Einsatz – 
›lessons learned‹?

Während sich eine Ablösung der AMISOM durch
die Vereinten Nationen abzeichnet, wird deutlich,
dass es in der internationalen Gemeinschaft und da-
mit auch im Sicherheitsrat keinen Konsens gibt, wie
in Somalia weiter verfahren werden soll. Gerade vor
dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen im
Umgang mit zerfallenen Staaten,20 den Missionen
UNOSOM, UNITAF und UNOSOM-II, den höchst
unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten und

der nur mangelnden Bereitschaft westlicher Staaten,
ein Mandat auch mit eigenen Truppen zu unterstüt-
zen, sollten Fehler aus vergangenen Friedensprozes-
sen nicht wiederholt werden.
1. Die Friedensmissionen der Vereinten Nationen

machten sich Anfang der neunziger Jahre das seit
dem Jahr 1991 de facto unabhängige Somaliland
zum Gegner, indem sie auf einer Beteiligung So-
malilands an einer neu aufzubauenden Regierung
und Verwaltung für Somalia beharrten. Damit
unterstrichen die Vereinten Nationen zwar das
Prinzip der territorialen Integrität afrikanischer
Staaten, ließen aber die Situation in Somalia selbst
außer Acht. Während es in Somaliland weitge-
hend ruhig blieb und keinerlei UN-Truppen in
die Region entsandt wurden, fasste Somalilands
politische Führung die Attitüde der Vereinten Na-
tionen zunehmend als Affront auf. Hier erwies
es sich als besondere Bürde, dass die Vereinten
Nationen nicht in der Lage waren, die Kommu-
nikation mit der Regierung Somalilands aufrecht
zu erhalten. Als im November 1992 der damalige
Sondergesandte des Generalsekretärs Mohamed
Sahnoun von seinem Amt zurücktrat, wurde so-
mit just zu dem Zeitpunkt, als die Vereinten Na-
tionen über die Verlegung von UNOSOM-Trup-
pen in den Nordwesten berieten, die Kommuni-
kation eingestellt. Für einen künftigen Erfolg der

10 UN-Dok. S/RES/1816 v. 2.6.2008, S/RES/1838 v. 7.8.2008, S/RES/1846

v. 2.12.2008 und S/RES/1851 v. 16.12.2008. Zumindest die Regierungen

der Nachbarländer und der erweiterten Region sind sich dieser Zu-

sammenhänge bewusst: Kommuniqué der Internationalen Konferenz

über Seeräuberei vor Somalia, Nairobi, Kenia, 11.12.2008. Der Sicher-

heitsrat hat das Kommuniqué begrüßt, siehe UN-Dok. S/RES/1851 v.

16.12.2008.

11 Murphy, a.a.O. (Anm. 9), S. 41.

12 So fordert der Sicherheitsrat die Förderung der entsprechenden

Kapazitäten in den Nachbarländern Somalias und in der somalischen

Übergangs-Bundesregierung, siehe UN-Dok. S/RES/1816 v. 2.6.2008,

S/RES/1838 v. 7.10.2008 und S/RES/1846 v. 2.12.2008.

13 UN-Dok. S/RES/1725 v. 6.12.2006.

14 Dennoch begrüßte der Sicherheitsrat die Bemühungen der AU

ausdrücklich, siehe UN-Dok. S/RES/1809 v. 16.4.2008, und autorisierte

die Mission nicht nur, sondern forderte die Mitgliedstaaten auch auf,

Truppen zu stellen, UN-Dok. S/RES/1814 v. 5.5.2008 und S/RES/1831 v.

19.8.2008. 

15 UN-Dok. S/RES/1801 v. 20.2.2008.

16 Report of the Secretary-General on the Relationship between the

United Nations and Regional Organizations, in Particular the African

Union, in the Maintenance of International Peace and Security, UN

Doc. S/2008/186 v. 7.4.2008, S. 2 und 7.

17 UN Doc. S/2008/186 v. 7.4.2008, S. 14.

18 UN Doc. S/2008/186 v. 7.4.2008, S. 7.

19 UN Doc. S/2009/132 v. 9.3.2009, S. 11ff.

20 Siehe hierzu Hans-Henrik Holm, Failing Failed States: Who Forgets

the Forgotten? Security Dialogue, 33. Jg., 4/2002, S. 457–471.
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ting‹ der AMISOM
würde nur dazu
führen, dass die
Vereinten Nationen
noch stärker als bis-
her als Konfliktpartei
wahrgenommen
würden.
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Vereinten Nationen in Somalia ist eine Klärung
des völkerrechtlichen Status Somalilands uner-
lässlich. So arbeiten zwar einzelne UN-Organi-
sationen, wie das UNDP, mit der Regierung So-
malilands zusammen und damit auf eine weitere
Konsolidierung des Staates hin. Eine Stärkung
der Übergangs-Bundesregierung im Süden durch
eine erneute Intervention würde jedoch die Fra-
ge nach dem endgültigen Verhältnis zwischen So-
maliland und Somalia nur noch dringlicher auf-
werfen. Da das Land weitgehend unbestritten als
Beispiel eines gelungenen Staatsaufbaus von un-
ten gilt, erscheint es fragwürdig, diese Staatlich-
keit um des Prinzips der territorialen Integrität
des Quasi-Staates Somalia aufs Spiel zu setzen.21

2. Friedensmissionen, gerade wenn sie als friedens-
erhaltende Missionen angelegt sind, zementie-
ren meist den Status quo. Deshalb ist es drin-
gend nötig, die Umrisse einer politischen Lösung
zu formulieren, bevor die Mission entsandt wird.
Dieser Zusammenhang wurde in den Missionen
der neunziger Jahre nicht ausreichend berück-
sichtigt.22 Daher sollten die Vereinten Nationen
auf einem umfassenden politischen Prozess und
einem klaren Fahrplan beharren, bevor die Mis-
sion ihre Arbeit aufnimmt.

3. Vor einer eventuellen Entsendung einer neuen
Mission nach Somalia sollte auch Klarheit über
den Umgang mit der al-Shabaab herrschen. Die
Miliz hat bereits den äthiopischen Besatzungs-
truppen hohe Verluste zugefügt und ihre Angriffe
auf die AMISOM ausgeweitet. Sollten die Verei-
nigten Staaten tatsächlich versuchen, wie derzeit
in Washington diskutiert, die Miliz nach dem Vor-
bild des amerikanischen Vorgehens in Pakistan
mit Drohnen (unbemannten Militärflugzeugen)
zu bekämpfen, würde die UN-Mission unweiger-
lich zum Ziel von Vergeltungsschlägen der al-
Shabaab werden. 

Das Eingreifen der Vereinten Nationen in Somalia
zu Beginn der neunziger Jahre war vor allem huma-
nitären Erwägungen geschuldet. Erstmals definierte
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine hu-
manitäre Notlage als Bedrohung des Weltfriedens
und damit als Grund zur Intervention.23 Gegenwär-
tig sind schätzungsweise 3,5 Millionen Menschen in
Somalia auf Lebensmittelhilfe angewiesen und da-
mit wächst der Handlungsdruck auf die Vereinten
Nationen ebenso wie der Druck, nicht die Fehler zu
wiederholen, die während der vergangenen UNO-
SOM-Missionen gemacht wurden. Denn das Schei-
tern der von den Vereinten Nationen geleiteten Inter-
vention hatte die internationale Friedenssicherung
in eine schwere Krise gestürzt. Zwar hatten die Ver-
einten Nationen mehrere hunderttausend Menschen
vor dem Hungertod bewahren können, den somali-
schen Staat konnten sie aber nicht wieder aufbauen.
Im Gegenteil: die Vereinten Nationen wurden schnell

Konfliktpartei, nachdem sie versuchten, die Milizen
des Warlords Mohammed Farah Aideed zu entwaff-
nen. Nach mehreren Angriffen auf die UNOSOM-
II-Mission und hohen Verlusten unter pakistanischen
Blauhelmen beschlossen die Vereinten Nationen, Ai-
deed zu verhaften; der Versuch endete in der Schlacht
von Mogadischu, in der 18 amerikanische Soldaten
getötet und einige von ihnen, Trophäen gleich,
durch die Straßen geschleift wurden. 

Das Somalia-Debakel markierte das Ende der
›neuen Weltordnung‹24 und führte zum Rückzug der
Vereinigten Staaten aus der aktiven Friedenssiche-
rung. Für die Fähigkeit der Vereinten Nationen, erfol-
greich in Konflikten zu intervenieren, hatte dies ver-
heerende Folgen, wie der ungehinderte Völkermord
in Ruanda im Frühjahr 1994 auf tragische Art deut-
lich machte.25 Im November 1994 beschloss der Si-
cherheitsrat, die UNOSOM-II-Mission zum März
1995 zu beenden.26 Vor dem Hintergrund dieses
Scheiterns und den unklaren Vorstellungen der in-
ternationalen Gemeinschaft über die Zukunft Soma-
lias, sollte einer neuen Mission gegenwärtig mit Skep-
sis begegnet werden.

21 Eine konfliktfreie Unterordnung Somalilands unter Somalia kann

ohnehin nicht mehr erwartet werden. Zur Rolle Somalilands siehe To-

bias Hagmann/Markus V. Höhne, Failed State or Failed Debate? Multiple

Somali Political Orders Within and Beyond the Nation-State, Politorbis,

42. Jg., 1/2007, S. 20–26; Martin Doornbos, State Collapse and Fresh

Starts: Some Critical Reflections, in: Jennifer Milliken (Ed.), State Failure,

Collapse and Reconstruction, Malden and Oxford 2003, S. 45–62 und

zu Quasi-Staaten generell: Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty,

International Relations and the Third World, Cambridge 1990. 

22 Terrence P. Lyons/Ahmed I. Samatar, Somalia. State Collapse, Mul-

tilateral Intervention, and Strategies for Political Reconstruction, Wa-

shington, D.C. 1995, S. 4. Ähnlich argumentiert auch Robert I. Rotberg,

The Lessons of Somalia for the Future of U.S. Foreign Policy, in: Walter

Clarke/Jeffrey Herbst (Eds.), Learning from Somalia. The Lessons of Armed

Humanitarian Intervention, Oxford 1997, S. 229–238.

23 Volker Matthies, Zwischen Rettungsaktion und Entmündigung. Das

Engagement der Vereinten Nationen in Somalia, Vereinte Nationen,

41. Jg., 2/1993, S. 45–51, hier S. 45.

24 Mit  der ›neuen Weltordnung‹ umschrieb der damalige Präsident

George H.W. Bush die Mächtekonstellation nach dem Ende des Kalten

Krieges. In ihm drückte sich vor allem die Hoffnung auf eine koopera-

tivere und effektivere Zusammenarbeit der wichtigsten Mächte der

Welt, vor allem im UN-Sicherheitsrat aus, der durch die Systemkon-

frontation im Kalten Krieg lange als blockiert galt.

25 Im Nachgang zur gescheiterten Intervention unterzeichnete der

damalige amerikanische Präsident Bill Clinton die ›Presidential Decisi-

on Directive‹ 25, mit der sich die Vereinigten Staaten festlegten, nur

noch an internationalen Einsätzen teilzunehmen, wenn das nationale

Interesse Amerikas berührt war. Siehe u.a. Leonie Murray, Somalia and

the ›Body Bag Myth‹ in American Politics, International Politics, 44. Jg.,

5/2007, S. 552–571.

26 UN-Dok. S/RES/954 v. 4.11.1994.
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3. Weltkonferenz gegen Rassismus: 
1. Überprüfungskonferenz 2009
■ Konferenz überschattet von 

Hassrede und Boykotten
■ Abschlussdokument guter 

Kompromiss

Petra Follmar-Otto

(Vgl. auch Christina Meinecke, Grundwerte

Solidarität, Respekt, Toleranz. Ein Rückblick auf

die Weltkonferenz gegen Rassismus in Durban,

VN, 2/2002, S. 94ff.)

Vom 20. bis 24. April 2009 fand in Genf
die Überprüfungskonferenz der Weltkon-
ferenz gegen Rassismus von Durban (Dur-
ban Review Conference – DRC) statt. An
der Konferenz nahmen 147 Staaten, die
Europäische Union und die Afrikanische
Union sowie 315 Nichtregierungsorgani-
sationen und 39 Nationale Menschen-
rechtsinstitutionen teil. Die Konferenz hat-
te zwei wesentliche Ziele: Erstens wollten
die UN-Mitgliedstaaten die Umsetzung je-
ner Verpflichtungen überprüfen, die sie
auf der 3. Weltkonferenz gegen Rassismus
im südafrikanischen Durban im Jahr 2001
eingegangen waren. Die Verpflichtungen
sind in der Erklärung und im Aktionspro-
gramm (Durban Declaration and Pro-
gramme of Action – DDPA) enthalten.
Zweitens sollten weitere Schritte im glo-
balen Kampf gegen Rassismus identifi-
ziert werden. Deutschland entschied sich
gemeinsam mit einigen anderen Staaten –
vor allem aufgrund der angekündigten
Teilnahme des iranischen Staatspräsiden-
ten Mahmud Ahmadinedschad – buch-
stäblich in letzter Minute gegen eine Be-
teiligung an der DRC.

Die Konferenz sollte keine neue, 4.
Weltkonferenz gegen Rassismus sein, son-
dern eine Etappe im Umsetzungsprozess
der Erklärung und des Aktionsprogramms.
Mit der Betonung des Überprüfungscha-
rakters war einerseits Schadensbegrenzung
angestrebt: Angesichts der Instrumenta-
lisierung der Durbaner Konferenz durch

einige Akteure und der antisemitischen
Vorfälle, die das Umfeld der Konferenz
überschattet hatten, sollte ein Wiederauf-
schnüren des damals mühsam erreichten
Kompromisspakets und eine erneute Po-
litisierung vermieden werden. Anderer-
seits empfanden viele Befürworter eines
Boykotts der Überprüfungskonferenz ge-
rade den Bezug auf die Konferenz in Dur-
ban als Ort traumatischer Erfahrungen
als unerträglich. 

Wie schon aus der Durbaner Konfe-
renz kann auch aus der Genfer Überprü-
fungskonferenz 2009 nur eine gemischte
Bilanz gezogen werden. Das Ziel, eine Ins-
trumentalisierung der Konferenz zu ver-
meiden, wurde durch den Auftritt des ira-
nischen Staatspräsidenten, der die Konfe-
renz ungehindert für unerträgliche Be-
schimpfungen gegen Israel missbrauchte,
ad absurdum geführt. Dass es so weit kom-
men konnte, ist jedoch nicht zuletzt auf
politische Fehler Europas und anderer
westlicher Staaten zurückzuführen. Das
Abschlussdokument hingegen stellt als
Ergebnis langwieriger und hartnäckiger
Verhandlungen vor der Konferenz in vie-
lerlei Hinsicht einen Erfolg dar. 

Die Vorgeschichte

Die Auseinandersetzungen um die Gen-
fer Konferenz lassen sich nur schwer ver-
stehen, ohne einen Rückblick auf die ›3.
Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängende Intoleranz‹ im
Jahr 2001 in Durban und die Ereignisse
in ihrem Umfeld. Von einigen Staaten war
damals das Thema Rassismusbekämpfung
benutzt worden, um ausschließlich Israel
anzugreifen. Das parallele Forum der
nichtstaatlichen Organisationen (NGOs)
war von antisemitischen Zwischenfällen
überschattet worden; eine Gruppe von Or-
ganisationen hatte antisemitische Passa-
gen in das Abschlussdokument der NGOs
eingebracht. Deswegen weigerte sich die
damalige Hohe Kommissarin der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte Mary
Robinson, die NGO-Dokumente der of-
fiziellen Konferenz vorzulegen. Für die
Abschlussdokumente der Staatenkonfe-
renz war nach eintägiger Verlängerung
eine Kompromissformulierung bezüglich

des Nahost-Konflikts gefunden worden.
Dennoch bleibt die Nennung des Nahost-
Konflikts als einzigem Regionalkonflikt
unbefriedigend, ebenso wie die unzurei-
chenden Hinweise auf den Antisemitis-
mus in der Erklärung und dem Aktions-
programm. 

Doch in vielen anderen Aspekten muss
das DDPA als bahnbrechendes Dokument
für die weltweite Bekämpfung des Rassis-
mus bewertet werden. So werden Sklave-
rei, Sklavenhandel und Völkermord als
Verbrechen gegen die Menschlichkeit an-
erkannt. Die Bedeutung des Kolonialismus
als rassistischer Praxis und Ursache für
Rassismus und Ungleichheit heute werden
anerkannt. Hervorgehoben werden spe-
zifische Gruppen, die von rassistischen
Diskriminierungen betroffen sind, wie
Menschen afrikanischer Herkunft, indi-
gene Völker sowie Sinti und Roma. Die
Staaten werden aufgefordert, ihre Migra-
tions- und Ordnungspolitik auf rassisti-
sche Gesetze und Praktiken zu überprü-
fen. Nicht zuletzt haben sich die Staaten in
der Erklärung und im Aktionsprogramm
zu praktischen Maßnahmen in allen Berei-
chen von Staat und Gesellschaft verpflich-
tet, die in nationalen Aktionsplänen gegen
Rassismus gebündelt werden sollen. 

Angesichts des symbolischen Konfe-
renzorts in Südafrika, der großen Betei-
ligung von Anti-Rassismus- und Men-
schenrechts-NGOs sowie des ausdrückli-
chen Bezugs auf Sklaverei und Kolonia-
lismus, stellte die Konferenz zudem ein
wichtiges Forum dar, auf dem sich die
Länder des Südens das universale Men-
schenrechtssystem nachträglich aneignen
konnten. 

Auf den Beschluss der Generalver-
sammlung (Resolution 61/149) im De-
zember 2006, eine Überprüfungskonfe-
renz durchzuführen, folgten Zuspitzun-
gen und langwierige Verhandlungen. Es
formierte sich eine Gruppe von Gegnern,
die Lobbying für einen Boykott westli-
cher Staaten betrieb; oft wurde dabei mit
verzerrenden Darstellungen der Durbaner
Konferenz und der Vorbereitungen für
die DRC gearbeitet. In nur zwei Weltre-
gionen – Afrika und Lateinamerika – fan-
den Vorbereitungskonferenzen statt. Aus
Europa gab es hingegen nur schriftliche
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Eingaben zur DRC, die von der Öffent-
lichkeit und den NGOs unbemerkt den
Vereinten Nationen übermittelt wurden.
Aus den verschiedenen Eingaben wurde
durch eine zwischenstaatliche Arbeitsgrup-
pe ein Entwurf für ein Abschlussdoku-
ment erstellt und in wochenlangen Sitzun-
gen verhandelt. Das Dokument enthielt
zunächst hochproblematische Passagen in
Bezug auf Israel sowie zur Diffamierung
von Religionen. Die Befürchtungen der
Boykottbefürworter schienen sich zu be-
wahrheiten. Unter dem Druck der USA
und europäischer Staaten wurde Mitte
März 2009 ein Kompromissdokument er-
arbeitet, das erheblich gekürzt und von
den problematischen Absätzen bereinigt
war. Den Kürzungen fielen auch einige
Passagen zu Sklavenhandel, Kolonialis-
mus und Reparationen zum Opfer, die
ebenfalls den Widerstand des Nordens
hervorgerufen hatten. Über dieses Papier
konnte schließlich nach langem Ringen
am Abend des 17. April 2009, dem Frei-
tag vor Beginn der Konferenz, im Vorbe-
reitungsausschuss der Überprüfungskon-
ferenz Einigkeit erzielt werden. 

Der Konferenzverlauf

Trotz dieser Einigung, die von den EU-
Staaten und weiteren westlichen Staaten
mitgetragen wurde, erklärten am Vor-
abend der Konferenz, neben Deutschland,
auch Australien, Italien, Neuseeland, die
Niederlande und Polen, dass sie an der
Konferenz nicht teilnehmen würden. Als
Grund gaben sie an, man wolle dem ira-
nischen Staatspräsidenten keine Kulisse
für seine Hassreden bieten. Der Ausstieg
wurde von der Hohen Kommissarin für
Menschenrechte Navi Pillay unter Hin-
weis auf den erreichten Kompromiss mit
deutlichen Worten kritisiert: »Ich finde
dies bizarr: Man einigt sich am Freitag-
abend auf den Text und geht dann am
Sonntag raus (aus der Konferenz).« 

Da Ahmadinedschad das einzige auf
der Konferenz anwesende Staatsoberhaupt
war, fiel ihm nach den Regeln für UN-
Konferenzen das Recht als erster Redner
des Ministersegments (High-level Segment)
zu. Begleitet vom Jubel seiner strategisch
im Plenarsaal platzierten Anhänger und
von Tumulten und Protesten seitens eini-
ger jüdischer NGOs, betrat er das Podi-
um. Als die erwarteten Entgleisungen ge-
gen Israel kamen, verließen die Delega-
tionen der EU-Staaten sowie einige NGO-

Vertreter unter Prostest den Saal. Unge-
hindert durch den insgesamt eher schwach
auftretenden Konferenzpräsidenten, den
kenianischen Generalstaatsanwalt Amos
Wako, sprach der iranische Staatspräsi-
dent etwa 30 Minuten – also weit mehr,
als die in den Verfahrensregeln erlaubten
sieben Minuten. Sein Auftritt wurde je-
doch durch den im Anschluss sprechen-
den norwegischen Außenminister Jonas
Gahr Store eindrucksvoll ins Verhältnis
gesetzt. Er stufte die Rede als Anstache-
lung zu Rassenhass und damit als außer-
halb des Rahmens der Konferenz und der
Vereinten Nationen stehend ein. Zugleich
bemerkte er kritisch zum Fernbleiben eu-
ropäischer Staaten: Man dürfe nicht er-
lauben, dass Iran das globale Thema der
Bekämpfung von Rassismus als Geisel
nehme. Das Forum der Vereinten Natio-
nen dürfe man nicht den Extremisten über-
lassen. Am Abend verurteilten sowohl UN-
Generalsekretär Ban Ki-moon als auch die
Hohe Kommissarin Navi Pillay die Rede
Ahmadinedschads mit scharfen Worten.

Nach dem Debakel am Montag wur-
de, für die meisten Beobachter überra-
schend, bereits am nächsten Tag das Ab-
schlussdokument in der Fassung des vom
Vorbereitungsausschuss vorgelegten Ent-
wurfs verabschiedet. Es wurde sowohl im
Hauptausschuss (Main Committee) als
auch in der Plenarversammmlung (Ple-
nary) im Konsens angenommen. Durch die
vorzeitige Annahme des Abschlussdoku-
ments wurde vermieden, dass die Diskus-
sion über den Text im Verlauf der Konfe-
renz wieder eröffnet und der mühsam er-
rungene Konsens wieder gefährdet wurde.
Enttäuschung löste dies jedoch bei vielen
NGOs aus. Bereits die Akkreditierungs-
verfahren waren als intransparent und
schleppend kritisiert worden. Die Verab-
schiedung des Dokuments, bevor über-
haupt der erste NGO-Vertreter im Ple-
num das Wort ergreifen konnte, war nun
ein allzu augenfälliger Beweis dafür, dass
eine Einflussnahme von NGOs auf die Er-
gebnisse der Konferenz nicht mehr mög-
lich war. Vielen NGOs, gerade Betroffe-
nenorganisationen, fehlten hingegen das
Wissen um Abläufe in den Vereinten Na-
tionen und die Ressourcen, um bereits
während der Aushandlung des Entwurfs
Einfluss zu nehmen. Die NGOs kritisier-
ten unter anderem, dass das Kastensys-
tem Indiens nicht als Form von Rassis-
mus thematisiert worden war, die Belan-

ge von Menschen afrikanischer Herkunft
nicht angemessen berücksichtigt worden
seien und Diskriminierung aufgrund se-
xueller Orientierung nicht aufgenom-
men worden war. Kritisiert wurden auch
fehlende Bezüge zu aktuellen Menschen-
rechtsverletzungen, wie in Sudan, Tibet
und Palästina. 

Das Abschlussdokument

»Kein einzelner Staat ist mit dem Doku-
ment vollkommen glücklich, aber gemein-
sam sind die Staaten alle damit glücklich.«
Diese Einschätzung der Hohen Kommis-
sarin für Menschenrechte wurde von vie-
len Staatenvertretern aus den verschiede-
nen Weltregionen geteilt. Nach den schwie-
rigen Verhandlungen und den vielen Ver-
suchen der politischen Instrumentalisie-
rung ist das Abschlussdokument nun klar
als Erfolg zu bewerten. Es gelang nicht
nur, die Nennung Israels und des Nah-
ost-Konflikts als einzigem Regionalkon-
flikt zu verhindern. Wichtig war auch,
dass die Länder der Organisation der isla-
mischen Konferenz sich nicht damit durch-
gesetzt haben, ihr Konzept der Diffamie-
rung von Religionen im Dokument zu ver-
ankern. Dass dieses Konzept nicht Teil
von Rassismusbekämpfung in einem men-
schenrechtlichen Rahmen ist, kann ihnen
in Zukunft im Menschenrechtsrat und in
der Generalversammlung entgegengehal-
ten werden. Darüber hinaus enthält das
Dokument in Abschnitt 5 eine Vielzahl
wichtiger Vorschläge und Anknüpfungs-
punkte für Maßnahmen auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene. Fer-
ner wird der hohe Stellenwert der Mei-
nungsfreiheit für die Bekämpfung von
Rassismus in demokratischen und plura-
listischen Gesellschaften hervorgehoben.
Die Staaten werden aufgerufen, die Gren-
zen der Menschenrechte und des Diskri-
minierungsverbots bei der Terrorismus-
bekämpfung zu achten. Viele der Themen
der DDPA werden wieder aufgenommen
und ergänzt; Konkretisierungen enthal-
ten etwa die Artikel zum Schutz von Mi-
granten in der Hausarbeit und von Op-
fern von Menschenhandel, zu den Rech-
ten indigener Völker sowie zu Maßnah-
men gegen HIV/Aids. Das Dokument for-
dert auch, das ethnische oder religiöse ›Pro-
filing‹ (in etwa: Rasterfahndung) gesetz-
lich zu verbieten. Der Vorschlag der Ho-
hen Kommissarin, eine Rassismus-Beob-
achtungsstelle in ihrem Büro einzurich-
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ten, konnte sich zwar nicht durchsetzen.
Doch erwägt Pillay, eine solche Stelle trotz-
dem einzurichten, finanziert durch frei-
willige Beiträge einzelner Staaten. 

Das Versäumnis Europas

Die schwache diplomatische Vertretung
der Europäischen Union auf der Konfe-
renz hat dazu geführt, dass die EU nicht
im Ministersegment, sondern erst am drit-
ten Tag im allgemeinen Teil durch Schwe-
den das Wort ergreifen konnte: Vier Staa-
ten hatten vorab abgesagt, die Tschechi-
sche Republik stieg am Montag nach dem
Auftritt Ahmadinedschads aus der Kon-
ferenz aus, so dass die EU-Ratspräsident-
schaft nicht mehr vertreten war, und die
übrigen Delegationen waren nicht hoch-
rangig besetzt. Die EU hat sich damit nicht
nur der Chance beraubt, Instrumentali-
sierungen der UN durch Extremisten di-
rekt entgegenzutreten – die Verurteilung
der Rede Ahmadinedschads, nachdem
zwei Tage vergangen waren, klang reich-
lich wohlfeil. Bereits weit im Vorfeld hät-
ten die europäischen Staaten durch das
Abhalten einer regionalen Vorbereitungs-
konferenz beweisen können, dass sie be-
reit sind, im globalen Kampf gegen Ras-
sismus Verantwortung zu übernehmen.
Dies wäre nicht nur vor dem Hintergrund
der historischen Verantwortung Europas
für rassistische Verbrechen angemessen
gewesen, sondern auch angesichts des
Fortbestehens von Rassismus und rassis-
tischer Diskriminierung in den europäi-
schen Gesellschaften von heute. Sie hät-
ten damit den Überprüfungscharakter der
Konferenz stärken können und nicht zu-
letzt auch die in Europa entwickelten re-
gionalen und nationalen Institutionen zur
Bekämpfung des Rassismus herausstel-
len können – etwa die Europäische Kom-
mission gegen Rassismus und Intoleranz
(ECRI) des Europarats, die Grundrechte-
agentur der Europäischen Union sowie
Organe gegen Rassismus und Diskriminie-
rung in verschiedenen Nationalstaaten.

Die Haltung Deutschlands

Die kurzfristige Absage Deutschlands kam
für viele Beobachter überraschend – trotz
der im Vorfeld von verschiedenen Politi-
kerinnen und Politikern, darunter die Bun-
deskanzlerin, der Außenminister und der
Menschenrechtsbeauftragte im Auswär-
tigen Amt, geäußerten Skepsis und der
einseitigen Berichterstattung in Deutsch-

land. In einem Zeitungsinterview gab der
Menschenrechtsbeauftragte Günter Noo-
ke bekannt, Deutschland trage das Ab-
schlussdokument mit. In der offiziellen
UN-Liste der an der Konferenz teilneh-
menden Staaten ist Deutschland aufge-
führt, so dass formal gesehen zwar die
deutsche Delegation physisch nicht bei der
Konferenz anwesend war, aber Deutsch-
land dennoch als Teilnehmerstaat gilt (ob-
wohl es von den anwesenden Staaten als
Boykott-Staat kritisiert wurde). Dass die
Bundesregierung noch einen Weg findet,
das Abschlussdokument ausdrücklich an-
zunehmen, wäre sehr zu wünschen. In
außenpolitischer Hinsicht wäre es wich-
tig, damit das Fernbleiben von der Kon-
ferenz eine Ausnahme in der deutschen
UN- und Menschenrechtspolitik bleibt.
Es wäre aber auch mit Blick auf die deut-
sche Innenpolitik wichtig, welche die Be-
kämpfung des Rassismus noch immer
nicht mit der Priorität betreibt, die den
menschenrechtlichen Verpflichtungen
Deutschlands angemessen wäre.

Abschlussdokument: Outcome Document of the Dur-
ban Review Conference, Genf, 21.4.2009, http://
www.un.org/durbanreview2009/pdf/Durban_Re
view_outcome_document_En.pdf

Menschenrechtsausschuss: 
92. bis 94. Tagung 2008
■ Allgemeine Bemerkung zur 

Individualbeschwerde verabschiedet
■ Rechtsverletzungen im Rahmen der 

Terrorismusbekämpfung in 
Großbritannien und Frankreich

Birgit Schlütter

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Birgit

Schlütter, Menschenrechtsausschuss, 89. bis 91.

Tagung 2007, VN, 5/2008, S. 225ff., fort.)

Der Menschenrechtsausschuss (CCPR) traf
sich im Jahr 2008 zu drei jeweils drei-
wöchigen Tagungen (92. Tagung: 17.3.–
14.4.; 93. Tagung: 7.–25.7. und 94. Ta-
gung: 13.–31.10.2008). Die 18 Expertin-
nen und Experten des Ausschusses tagten
– wie gewohnt – im März/April am Amts-
sitz der Vereinten Nationen in New York
sowie im Juli und Oktober am Genfer

UN-Sitz. Der Ausschuss ist nach Art. 40
des Internationalen Paktes über bürgerli-
che und politische Rechte (kurz: Zivilpakt)
befugt, Staatenberichte über Maßnahmen
und Fortschritte zur Verwirklichung der
im Pakt enthaltenen Menschenrechte zu
prüfen. Der CCPR befasste sich auf den
drei Tagungen mit insgesamt 13 Berichten. 

Im Jahr 2008 traten Papua-Neuguinea,
Samoa und Vanuatu dem Zivilpakt bei,
so dass er nun 163 Vertragsstaaten hat.
111 Staaten haben zudem das I. Fakulta-
tivprotokoll des Paktes, welches Indivi-
dualbeschwerden ermöglicht, ratifiziert.
Neu hinzu kam hier Moldau. Ende 2008
waren auch fünf weitere Staaten dem II.
Fakultativprotokoll, das die Todesstrafe
verbietet, beigetreten. Dies waren Argen-
tinien, Chile, Honduras, Ruanda und Us-
bekistan. Die Zahl der Vertragsstaaten
des II. Protokolls beträgt somit 69. 

Allgemeine Bemerkung

Neben den ihnen vorgelegten Staatenbe-
richten diskutierten die Experten des
CCPR auf ihren Tagungen im Jahr 2008
eine Allgemeine Bemerkung zur Individu-
albeschwerde nach dem I. Fakultativpro-
tokoll. Sie wurde auf der Herbsttagung
des Ausschusses als Allgemeine Bemerkung
Nr. 33 angenommen. Die Bemerkung soll
dem Individualbeschwerdesystem zu mehr
Effektivität verhelfen: die Vertragsstaaten
werden an ihre Verpflichtung erinnert,
die Kompetenz des Ausschusses zur An-
nahme und Entscheidung über Individu-
albeschwerden von Personen unter ihrer
Jurisdiktion nach Art. 1 des Fakultativ-
protokolls anzuerkennen und Privatper-
sonen nicht daran zu hindern, Beschwer-
den vor den Ausschuss zu bringen oder
Vergeltungsmaßnahmen gegen sie zu er-
greifen. Ferner ruft der Ausschuss in der
Allgemeinen Bemerkung ins Bewusstsein,
dass die Beweislast bei einer Individual-
beschwerde grundsätzlich bei dem ›be-
klagten‹ Staat liegt. Die nächste Allgemei-
ne Bemerkung des Ausschusses wird sich
mit dem Recht auf Meinungsfreiheit nach
Art. 19 des Paktes befassen.

Individualbeschwerden

Die Zahl der vom Ausschuss zu behan-
delnden Individualbeschwerden nimmt
stetig zu. Am Ende der 93. Tagung waren
409 Beschwerden beim CCPR anhängig.
Auf seinen Tagungen im Jahr 2008 be-
handelte der Ausschuss insgesamt 31 In-
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dividualbeschwerden. Am Ende der 94.
Tagung hatte der Ausschuss über neun Be-
schwerden entschieden, 14 als unzulässig
abgewiesen, vier für zulässig erachtet und
das Verfahren in vier weiteren Fällen aus-
gesetzt.

Eine Entscheidung, über die der CCPR
auf seiner 94. Tagung befand, betrifft den
Tod zweier philippinischer Menschen-
rechtsaktivisten (Marcellana und Guma-
noy gegen Philippinen). Sie wurden auf
ihrer Rückreise von einer Untersuchungs-
mission in die Region Ost-Mindoro er-
mordet, wo sie unter anderem die mut-
maßliche Entführung dreier Personen
durch die 204. Infanterie-Brigade aufklä-
ren wollten. Ihr Bus war von bewaffne-
ten Personen in der Nähe der Brigade an-
gehalten und alles Foto- und Dokumen-
tationsmaterial der Untersuchungsmissi-
on von den Bewaffneten konfisziert wor-
den. Frau Marcellana und ihr Begleiter
Gumanoy, führende Köpfe einer lokalen
Menschenrechts- und einer Bauernorga-
nisation, wurden von den Bewaffneten an-
gewiesen, aus dem Bus zu steigen. Einen
Tag später fand man ihre Leichen am
Straßenrand. Die beiden Aktivisten wa-
ren erschossen worden. Der CCPR sah in
ihrer Ermordung eine Verletzung des
Rechts auf Leben nach Art. 6 Abs. 1 des
Zivilpakts. Da die philippinischen Behör-
den auch fünf Jahre nach der Tat nie-
manden zur Verantwortung gezogen oder
zumindest eine Untersuchung hinsicht-
lich ihres Todes eingeleitet hätten, sei in
Verbindung mit Art. 6 auch gegen das
Recht auf ein faires Verfahren nach Art.
2 Abs. 3 des Zivilpakts verstoßen worden.
Des Weiteren sei das Recht auf Freiheit
und Sicherheit der Person nach Art. 9 ver-
letzt, da zumindest Frau Marcellana vor
ihrem Tod aufgrund ihrer Tätigkeit be-
droht worden sei und der philippinische
Staat Maßnahmen zum Schutz ihrer Per-
son unterlassen habe. 

Eine rechtlich besonders interessante
Entscheidung des Ausschusses ist die Ent-
scheidung Madoui gegen Algerien. Sie be-
trifft das gewaltsame Verschwindenlassen
eines jungen Algeriers. Der Sohn der Be-
schwerdeführerin war im Mai 1997 bei
einer Razzia eines Marktes von algerischen
Sicherheitsbeamten festgenommen wor-
den. Der Mutter wurde nicht mitgeteilt,
wo ihr Sohn festgehalten wurde und war-
um. Sie nahm daraufhin eine intensive
Suche nach ihrem Sohn auf, wurde bei

den verschiedenen, von ihr aufgesuchten
Institutionen (Polizei, Gefängnisse, Staats-
anwaltschaft) jedoch immer wieder abge-
wiesen. Von einem Staatsanwalt, von dem
sie die Aufklärung des Falles verlangte,
wurde sie bedroht. Der Ausschuss sah in
dem Verschwinden des Sohnes eine Ver-
letzung der Rechte nach Art. 9, 7, 10 und 6
des Paktes. Interessant ist, dass der Aus-
schuss für die Definition des gewaltsamen
Verschwindenlassens Art. 7 (2) (i) des Rö-
mischen Statuts des Internationalen Straf-
gerichtshofs heranzieht. Von den interna-
tionalen Instrumenten, die das gewaltsa-
me Verschwindenlassen behandeln, ent-
hält das Statut eine aktuelle und genaue
Definition des Verbrechens. Der Ausschuss
sah in dem Verschwindenlassen zudem ei-
ne Verletzung des Rechts nach Art. 16 in
Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 des Paktes,
das heißt der rechtlichen Anerkennung
der Person. Dies, so der CCPR, lege neben
Art. 7 (2) (i) des Römischen Statuts auch
Art. 1 Abs. 2 der Erklärung über den
Schutz aller Personen vor dem Verschwin-
denlassen nieder.

92. Tagung

Auf seiner Frühjahrstagung befasste sich
der Ausschuss mit den Staatenberichten
Botswanas, Mazedoniens, Panamas und
Tunesiens.

Botswana hatte dem Ausschuss sei-
nen ersten Bericht vorgelegt. Positiv be-
wertete der CCPR die Erfolge bei der Be-
kämpfung von HIV/Aids sowie die star-
ke demokratische Kultur, die sich in dem
Land entwickelt habe. Besorgnis erregend
seien jedoch die auf Gewohnheitsrecht be-
ruhenden Verheiratungen minderjähriger
Mädchen. Auch würden Vormundschaf-
ten von Männern über junge Mädchen im-
mer noch zugelassen. Das Land solle stär-
ker darauf hinarbeiten, dass derartige
Praktiken vor nationalen Gerichten an-
gefochten werden würden.

Lobend äußerte sich der CCPR zu ei-
nem neuen Gesetz Mazedoniens über Kir-
chen und religiöse Gemeinschaften, das
die Gleichbehandlung religiöser Gruppen
fördert. Allerdings sei die Reichweite ei-
nes anderen neu erlassenen Gesetzes, das
Beteiligten des Bürgerkriegs die Strafe er-
lässt, bedenklich. Der Ausschuss erinnerte
an seine Allgemeine Bemerkung Nr. 20, in
der er darauf hinweist, dass Amnestiegeset-
ze gegen die allgemeine Pflicht der Staa-
ten verstoßen, Menschenrechtsverletzun-

gen, insbesondere Folter und unmensch-
liche Behandlungen, strafrechtlich zu ver-
folgen. Das Land solle dafür Sorge tragen,
dass das Amnestiegesetz nicht Verbrechen
gegen die Menschlichkeit oder Kriegsver-
brechen umfasse. 

Panama habe, so der CCPR zu dessen
drittem Staatenbericht, Fortschritte bei
der Reform des Straf- und des Strafpro-
zessrechts gemacht, die zu einer Verbes-
serung der Rechte von Menschen in Un-
tersuchungshaft geführt hätten. Die Re-
gierung solle jedoch sicherstellen, dass
schwerste Menschenrechtsverbrechen voll-
ständig aufgeklärt werden, insbesondere
solche, die durch die Wahrheitskommis-
sion für die Zeit der Militärdiktatur von
1968 bis 1989 dokumentiert worden sind.
In vielen dieser Fälle sei eine Untersuchung
noch nicht abgeschlossen. 

Hinsichtlich des von Tunesien vorge-
legten Berichts lobte der Ausschuss, dass
der Staat sein Rechtssystem radikal refor-
miert habe, so dass nun auch ein effekti-
verer Schutz der Menschenrechte gewähr-
leistet sei. Nach wie vor bedenklich seien
jedoch Berichte über Folterungen in tu-
nesischen Gefängnissen sowie Einschüch-
terungen von Menschenrechtsaktivisten. 

93. Tagung

Auf seiner Sommertagung in Genf disku-
tierte der CCPR die Berichte Frankreichs,
Großbritanniens, Irlands und San Mari-
nos. Hauptkritikpunkte der Menschen-
rechtspraktiken dieser Länder waren Maß-
nahmen im Rahmen der Terrorismusbe-
kämpfung.

In Bezug auf den vierten Staatenbe-
richt Frankreichs kritisierte der Ausschuss
die Praxis des Landes, Terrorismusver-
dächtigen erst nach 72 Stunden Kontakt
zu einem Anwalt zu erlauben. Auch wer-
de des Terrorismus verdächtigen Gefan-
genen der Kontakt zu einem Verteidiger
erst nach fünf Tagen Untersuchungshaft
gewährt, nachdem die Haft bereits von
einem Richter verlängert worden sei. Der
Ausschuss forderte die Regierung auf, die
Untersuchungshaftzeiten zu verkürzen.
Zudem solle das Land politische und le-
gislative Maßnahmen ergreifen, die Men-
schen mit nordafrikanischem und arabi-
schem Hintergrund mehr Zugang zu und
Mitwirkung in staatlichen Institutionen
ermöglicht. 

Der Ausschuss äußerte sich ebenso be-
sorgt über einige Anti-Terrorismus-Maß-
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nahmen Großbritanniens. Zum Beispiel
sei der Zeitraum, innerhalb dessen des
Terrorismus Verdächtige ohne Anklage
in Haft gehalten werden können, von 14
auf 28 Tage ausgeweitet worden. Ferner
habe die Regierung angekündigt, diese
Zeit auf bis zu 42 Tage auszudehnen. Das
Land solle dafür Sorge tragen, dass Fälle
von Folter und ungeklärte Todesfälle in
Gefängnissen in Afghanistan und Irak voll-
ständig aufgeklärt würden.

Hinsichtlich des Berichts Irlands be-
grüßte der Ausschuss die Einrichtung ei-
ner nationalen Menschenrechtskommissi-
on. Er äußerte jedoch Bedenken über Be-
richte, die verlauten ließen, dass irische
Flughäfen als Transitflughäfen für die Ab-
schiebung von Menschen genutzt wür-
den, die in ihren Heimatländern Folter und
Missbrauch ausgesetzt wären. Besorgnis
erregend sei auch die Tatsache, dass iri-
sche Gesetze bislang nicht festlegten, un-
ter welchen Umständen im Rahmen der
Terrorismusbekämpfung eine Beschrän-
kung der Rechte aus Art. 9 und 14 des
Zivilpakts zugelassen werde (Recht auf
Freiheit der Person und die Unschulds-
vermutung). 

Der Ausschuss begrüßte den BeitrittSan
Marinos zum Übereinkommen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen
und zu dessen Fakultativprotokoll. Er äu-
ßerte jedoch Bedenken hinsichtlich des
Gesetzes Nr. 28, das der Terrorismusbe-
kämpfung und der Bekämpfung des Han-
dels mit illegal erlangten Gütern dient. Der
Umfang der Beschränkungen des Rechts
auf eine Privatsphäre in diesem Gesetz sei
unklar, rügte der CCPR. 

94. Tagung

Auf seiner Herbsttagung in Genf disku-
tierte der CCPR die Berichte Dänemarks,
Japans, Monacos, Nicaraguas und Spa-
niens.

Der CCPR begrüßte die weitreichen-
den legislativen Maßnahmen Dänemarks,
die die Durchsetzung der Rechte des Pak-
tes sicherstellten, so unter anderem ein
Gesetz zur Förderung ethnischer Gleich-
behandlung. Er bedauerte aber, dass die
Flughäfen Dänemarks, wie die Flughäfen
Irlands, als Transitflughäfen für die Ab-
schiebung von Ausländern in Länder ge-
nutzt wurden, wo den abgeschobenen Per-
sonen Folter und Misshandlungen droh-
ten. Der CCPR verlangte dazu ausführliche
Informationen. Ebenso empfahl er die An-

erkennung des Thule-Stammes auf Grön-
land als eigenständige ethnische Gruppe.

In Bezug auf den Bericht Japans be-
grüßte der CCPR den Beitritt des Staates
zum Römischen Statut des Internationa-
len Strafgerichtshofs. Er äußerte sich je-
doch besorgt über die Tatsache, dass Ja-
pan die Zahl der Verbrechen, die mit dem
Tod bestraft werden, noch immer nicht
reduziert habe. Die Anzahl der Exekutio-
nen habe zudem über die Jahre kontinu-
ierlich zugenommen. Ferner solle sich Ja-
pan unmissverständlich für die Verbre-
chen an den ›Trostfrauen‹ entschuldigen,
die noch lebenden Täter bestrafen sowie
Entschädigungen an die noch lebenden
Opfer zahlen.

Der Ausschuss lobte Nicaragua für
die Einrichtung einer Ombudsperson für
Menschenrechtsverletzungen. Gleichzei-
tig kritisierte er aber die Zustände in den
Gefängnissen des Landes. Dort herrsch-
ten oft mangelhafte hygienische Zustände,
es gebe einen Mangel an Trinkwasser, Nah-
rung und medizinischer Versorgung.

Spanien hatte dem CCPR seinen fünf-
ten Staatenbericht übersandt. Die Exper-
ten lobten den nationalen Strategieplan
zur Integration von Immigranten. Besorgt
äußerten sie sich jedoch über die breite
Definition des Terrorismus im spanischen
Strafgesetzbuch, die eine Beschränkung
beziehungsweise Verletzung der Rechte des
Zivilpakts zur Folge hätte.

Rechte des Kindes:
47. bis 49. Tagung 2008 
■ USA legt erstmals Bericht zu 

Protokoll vor
■ Recht auf Bildung auch in 

Notsituationen

Stefanie Lux

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Stefanie Lux

über die 44. bis 46. Tagung 2007, VN, 5/2008, 

S. 227f., fort.)

Während die Zahl der Vertragsstaaten des
Übereinkommens über die Rechte des Kin-
des unverändert bei 193 blieb, nahm die
Zahl der Beitritte zu seinen Fakultativ-
protokollen weiter zu. Bis Ende der 49.

Tagung hatten 122 Staaten das Protokoll
betreffend die Beteiligung von Kindern in
bewaffneten Konflikten ratifiziert; dem
Fakultativprotokoll betreffend Kinderhan-
del, Kinderprostitution und Kinderporno-
graphie waren zum selben Zeitpunkt 128
Staaten beigetreten. Damit nimmt auch
die Arbeitslast des Ausschusses für die
Rechte des Kindes (CRC) weiter zu. Trotz
im Vergleich zu anderen Ausschüssen lan-
ger Tagungszeit arbeiten die Sachverstän-
digen daher weiter im Zwei-Kammer-Sys-
tem. Bei ihren drei Tagungen im Jahr 2008
(47. Tagung: 14.1.–1.2.; 48. Tagung:
19.5.–6.6. und 49. Tagung: 15.9.–3.10.)
prüften sie insgesamt zehn Staatenbe-
richte unter dem Übereinkommen sowie
20 unter den Fakultativprotokollen. 

Das Prüfen von Berichten unter den
Protokollen gab den CRC-Mitgliedern auf
ihrer 48. Tagung erstmals Gelegenheit
zum Dialog mit einer Delegation aus den
Vereinigten Staaten. Die USA sind der ein-
zige UN-Mitgliedstaat, neben Somalia,
der das Übereinkommen nicht ratifiziert
hat. Sie sind jedoch den Fakultativproto-
kollen beigetreten und hatten zu beiden
Protokollen ihren Erstbericht vorgelegt.
Im Folgenden seien beispielhaft die Ab-
schließenden Bemerkungen des CRC zu
den Berichten Deutschlands, Österreichs
und der USA herausgegriffen. Die anderen
Staatenberichte waren vorgelegt worden
von: Großbritannien, Irland, Korea, Ku-
wait, Litauen, den Philippinen, Tansania,
Timor-Leste und Uganda.

Fakultativprotokolle

Bei Prüfung des ersten Berichts Deutsch-
lands unter dem Protokoll betreffend die
Beteiligung von Kindern an bewaffneten
Konflikten, lobte der Ausschuss vor al-
lem die Unterstützung von Projekten zu-
gunsten der Rehabilitation und Wieder-
eingliederung von Kindersoldaten in ver-
schiedenen Konflikt- oder Post-Konflikt-
Staaten. Auch dass die Streitkräfte, ein-
schließlich der Teilnehmer an Friedens-
missionen, über die Bestimmungen des
Protokolls wie auch allgemein über die
Menschenrechte aufgeklärt werden, wur-
de positiv bewertet. 

Der Ausschuss für die Rechte des Kin-
des nahm zur Kenntnis, dass die Alters-
grenze von 17 Jahren für die freiwillige
Verpflichtung zum Wehrdienst nur mit
Einverständnis der Erziehungsberechtig-
ten gilt und diese Rekruten nicht zum
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Fortschritte im Kampf gegen die sexu-
elle Ausbeutung von Kindern verzeichnet
die Dominikanische Republik. Der Aus-
schuss lobte vor allem die Verabschiedung
eines entsprechenden nationalen Aktions-
plans sowie die Verurteilung einiger Tä-
ter. Dennoch zeigte man sich besorgt an-
gesichts Informationen, denen zufolge das
Problem, besonders in Touristengebieten,
weit verbreitet ist. Begrüßt wurden vom
Ausschuss für die Rechte des Kindes die
eindeutigen Fortschritte im Bildungsbe-
reich, wie etwa die Einführung eines ko-
stenlosen Vorschuljahrs für alle Kinder. Es
bleibe jedoch viel zu tun, vor allem im
Hinblick auf die hohen Abbruchraten –
nur 60 Prozent der Kinder beenden die
grundlegende achtjährige Schulausbildung
– sowie im Hinblick auf mangelnde Aus-
bildungsplätze. Kritisch äußerten sich die
Sachverständigen auch zur Diskriminie-
rung von Kindern aus Haiti, besonders
beim Zugang zu Bildung sowie Gesund-
heits- und Sozialdiensten.

Trotz erfreulicher Entwicklungen in
Timor-Leste, wie etwa der Einführung ei-
nes erweiterten Impfprogramms und der
Erarbeitung einer Ernährungsstrategie,
seien das hohe Maß an Mangelernährung
von Kindern und die extrem hohe Kinder-
und Müttersterblichkeit Anlass zu äußers-
ter Besorgnis, so der Ausschuss für die
Rechte des Kindes. Seine Mitglieder lob-
ten, dass die Katastrophenhilfe nach den
Ereignissen von 1999 zu höheren Ein-
schulungsraten geführt habe – vor allem
von Kindern, die in Armut und in ländli-
chen Gegenden leben. Auch die Förde-
rung des Sportes in und außerhalb der
Schule wurde positiv angemerkt. Bemän-
gelt wurde im Bildungsbereich hingegen,
dass ein großer Teil der Sechs- bis Elfjäh-
rigen nicht die Schule besuche und dass
grundlegende Unterrichtsmaterialien fehl-
ten. Große Besorgnis zeigte der CRC auch
angesichts von Berichten über die ernie-
drigende Behandlung von Kindern durch
Polizisten und Gefängnispersonal.

48. Tagung

Auf der Sommertagung wurden die Be-
richte Bulgariens, Eritreas, Georgiens, Ser-
biens und Sierra Leones behandelt.

Informationskampagnen zum Thema
Straßenkinder und die Ausarbeitung ei-
ner nationalen Strategie zum Schutz ihrer
Rechte begrüßte der CRC bei Prüfung des
Berichts aus Bulgarien. Dennoch sei die

den Jahren 2003 und 2004 in Afghanis-
tan und Irak noch nicht angewendet wor-
den waren. Besorgt zeigten sich die Sach-
verständigen über Berichte, denen zufolge
Rekrutierer gezielt Kinder ethnischer Min-
derheiten oder aus armen Familien an-
werben, unzulässig Druck ausüben und
die Eltern erst am Ende des Werbungspro-
zesses einbeziehen. 

Sorge äußerten die Ausschussmitglie-
der auch angesichts der großen Zahl von
Kindern in amerikanischer Gefangenschaft
in Afghanistan und Irak. In den Gefäng-
nissen gebe es zwar Bildungsprogramme,
aber nicht alle minderjährigen Häftlinge
hätten Zugang zu ihnen. Auch rechtlicher
Beistand und psychologische Betreuung
seien nur unzureichend gewährleistet. Äu-
ßerst kritisch zeigte sich der Ausschuss an-
gesichts von Berichten über grausame, un-
menschliche und erniedrigende Behand-
lung von Kindern in Gefangenschaft in
Afghanistan, Irak und Kuba. In der Ein-
richtung in Guantanamo Bay auf Kuba
wurden Kinder über mehrere Jahre fest-
gehalten. Dabei wurden die Kindersolda-
ten nicht als Opfer, sondern als »unge-
setzliche feindliche Kombattanten« ein-
gestuft.

Der Tag der Allgemeinen Diskussion
während der 49. Tagung widmete sich
dem Recht auf Bildung in Notsituationen,
wie Kriegen oder Naturkatastrophen. Der
Ausschuss wies nachdrücklich darauf hin,
dass das Recht auf Bildung ein unveräu-
ßerliches Recht ist, das auch während Not-
situationen im vollen Umfang gültig ist.
Zugang zu Bildung muss für alle Kinder
während der Krise wie auch in der Wie-
deraufbauphase gewährleistet werden.
Von Krieg oder Katastrophen betroffene
Kinder gehören laut CRC zu den am meis-
ten gefährdeten und marginalisierten Grup-
pen der Welt. Zugang zu Bildung sei nicht
nur ein Recht dieser Kinder, sondern kön-
ne auch die schweren psychosozialen Aus-
wirkungen von Kriegen und Katastrophen
mildern, indem den Kindern ein Eindruck
von Normalität und Stabilität vermittelt
wird. Abschließend forderten die Aus-
schussmitglieder die Staaten dazu auf, Bil-
dung in ihren Plänen für den Katastro-
phenfall zu berücksichtigen.

47. Tagung

Auf der Frühjahrstagung wurden die Be-
richte der Dominikanischen Republik und
Timor-Lestes behandelt.

Dienst an der Waffe eingeteilt werden
dürfen. Die Sachverständigen wiesen je-
doch darauf hin, dass die Mehrheit der
Vertragsstaaten des Protokolls die freiwil-
lige Einberufung von Kindern nicht er-
laubt. Sie empfahlen Deutschland, das
Mindestalter für die Einziehung zum
Wehrdienst auf 18 Jahre zu erhöhen. Po-
sitiv bewertet wurden Änderungen des
Kinder- und Jugendhilfe- sowie des Auf-
enthaltsgesetzes. Durch die Änderungen
wird die Einberufung als Kindersoldat
nun als Form der Verfolgung anerkannt,
aufgrund derer der Flüchtlingsstatus zu-
erkannt werden kann. Der Zugang für
unbegleitete asylsuchende Kinder oder
Flüchtlingskinder, die im Ausland in Kon-
flikte verwickelt waren, zu Fachkräften,
die ihnen bei ihrer physischen und psy-
chologischen Rehabilitation und sozialen
Wiedereingliederung helfen können, sei
aber ungenügend. 

Bezüglich des Protokolls zu Kinderhan-
del, Kinderprostitution und Kinderporno-
graphie lobte der Ausschuss die Durchfüh-
rung von Aufklärungskampagnen zu se-
xueller Ausbeutung von Kindern sowie
Fortbildungslehrgänge für Richter und
Staatsanwälte zu den Themen sexuelle
Misshandlung und Kinderhandel in Ös-
terreich. Insgesamt fehle jedoch ein Pro-
gramm, das alle Aspekte der Prävention,
der Gesundung und Wiedereingliederung
umfasst. Positiv bewertet wurden Neue-
rungen im Strafrecht, etwa die Anhebung
des Strafmaßes für Sexualdelikte. Es seien
jedoch noch nicht alle Taten, die Strafta-
ten gegen Kinder sind, entsprechend der
Definition gemäß Art. 2 und 3 des Proto-
kolls unter Strafe gestellt. Kritisch äußer-
te man sich auch zum Sextourismus von
Österreichern in anderen Ländern sowie
zum Umstand, dass manche minderjähri-
ge Opfer von Prostitution eher als Täter,
denn als Opfer behandelt werden.

Die Vereinigten Staaten wurden bei
der Prüfung ihres Erstberichts unter dem
Fakultativprotokoll betreffend die Betei-
ligung von Kindern an bewaffneten Kon-
flikten für die Unterstützung von Projek-
ten zur Wiedereingliederung von Kinder-
soldaten gelobt. Der Ausschuss für die
Rechte des Kindes nahm die geänderten
Richtlinien, nach denen eine direkte Betei-
ligung Unter-18-Jähriger an den Kampf-
handlungen vermieden wird, zur Kennt-
nis. Er drückte jedoch sein großes Bedau-
ern darüber aus, dass diese Richtlinien in
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Zahl der auf der Straße lebenden Kinder
– in der Mehrheit Roma – weiterhin zu
hoch. Trotz seines Lobes über die Bereit-
stellung kostenloser Bücher und Mahl-
zeiten für bedürftige Kinder in den Schu-
len, zeigte sich der Ausschuss äußerst be-
sorgt über die hohen Abbruchraten. Ein
Viertel der Kinder in ländlichen Gegen-
den beendet nicht die 8. Klasse. Kritisch
äußerten sich die Sachverständigen auch
zum recht hohen Anteil der Bevölkerung,
der in Armut und sozialer Isolation lebe.
Dies betreffe insbesondere Kinder unter
15 Jahren, türkische Kinder sowie Roma-
Kinder.

Zwar lobte man die Anstrengungen der
Regierung Eritreas, gegen weibliche Ge-
nitalverstümmlung vorzugehen. Der Aus-
schuss brachte jedoch erneut seine tiefe
Besorgnis über die fortgesetzte Anwen-
dung der Praxis zum Ausdruck. Weiter-
hin seien 90 Prozent der Mädchen be-
troffen. Einige Mängel stellte der Aus-
schuss für die Rechte des Kindes hinsicht-
lich der Jugendgerichtsbarkeit in Eritrea
fest. Ein kinderfreundliches System exis-
tiere nicht; Kinder zwischen 15 und 17
Jahren werden als Erwachsene behandelt,
und Kinder werden in der Untersuchungs-
haft nicht von erwachsenen Insassen ge-
trennt. Der Ausschuss begrüßte die Fest-
setzung des Mindestalters für die Einzie-
hung in die Streitkräfte auf 18 Jahre, zeig-
te sich jedoch äußerst besorgt angesichts
von Berichten über Zwangsrekrutierun-
gen Minderjähriger und deren Misshand-
lung. Ähnlich deutlich äußerte man sich
angesichts von Informationen, dass Kin-
der grausamer und erniedrigender Be-
handlung und sogar Folter durch Militär
und Polizei ausgesetzt seien. 

Erfreut zeigten sich die Ausschussmit-
glieder über die ausgesprochen gute wirt-
schaftliche Entwicklung in Georgien. Lei-
der, so ihre Kritik, sei Armut unter Kin-
dern immer noch weit verbreitet, wie sich
zum Beispiel am schlechten Zugang zu
Wasser, Sanitäranlagen und Wohnraum
ablesen lasse. Generell gebe es im Hinblick
auf den Lebensstandard zu große Unter-
schiede zwischen Kindern, abhängig un-
ter anderem vom Wohnort, der Größe der
Familie oder dem Status als Flüchtling
oder Binnenvertriebener. Irritiert zeigte
sich der Ausschuss angesichts der Entschei-
dung der Regierung, die Strafmündigkeit
von 14 auf 12 Jahre zu senken. Besorgnis
äußerte man zudem über die eher schlech-

te Qualität der Schulbildung und die man-
gelhafte Ausstattung von Schulen, wenn
auch die Erhöhung der entsprechenden
Haushaltsmittel Besserung verheiße.

Bestürzt zeigte sich der CRC angesichts
von Berichten über die Behandlung von
behinderten Kindern in einigen Pflegeein-
richtungen in Serbien. In den Augen der
Sachverständigen könnten einige der Prak-
tiken, wie Festbinden und Isolierung der
Kinder, als grobe Misshandlung oder so-
gar Folter eingestuft werden. Erste Maß-
nahmen des Staates gegen die Zustände
wurden begrüßt. Der Ausschuss lobte auch
Neuerungen im Jugendstrafrecht und Be-
mühungen um eine bessere Wiederein-
gliederung jugendlicher Straftäter. Den-
noch sei die Jugendgerichtsbarkeit noch
nicht sehr effizient: Es fehle vor allem an
Jugendrichtern und Sozialarbeitern. Die
Fortschritte im Bildungsbereich – etwa
der Rückgang des Analphabetismus und
die Ausweitung des Vorschulunterrichts
– wurden von den Sachverständigen ge-
lobt. Kritisiert wurden hingegen der ge-
ringe Bildungsetat, hohe Abbruchraten
und die verbreitete Gewalt in Schulen.

Sierra Leone hat ein neues Gesetz zum
Schutz der Kinderrechte verabschiedet,
das zur Freude des Ausschusses auch ei-
nige seiner Empfehlungen zum Erstbe-
richt des Staates berücksichtigt. Das Ge-
setz verbietet beispielsweise schädliche tra-
ditionelle Praktiken. Der Ausschuss be-
mängelte jedoch, dass weibliche Genital-
verstümmlung nicht explizit genannt wur-
de; die weite Verbreitung dieser Praxis
bleibe besorgniserregend. Das entschlos-
sene Vorgehen gegen Kinderarbeit wur-
de begrüßt, insbesondere die Einführung
der Schulpflicht und entsprechende Infor-
mationskampagnen. Negativ bewertete
man jedoch, dass Kinderarbeit weiterhin
sehr verbreitet ist und viele Kinder im
Bergbau eingesetzt werden. Zwar habe
sich der Zugang zu Gesundheitsdiensten
seit dem Ende des Bürgerkriegs 2002 stark
verbessert, dennoch zählten die Klein-
kind- und Müttersterblichkeitsraten wei-
terhin zu den höchsten der Welt.

49. Tagung

Auf der Herbsttagung behandelte der Aus-
schuss die Berichte Bhutans, Dschibutis
und Großbritanniens.

Der Ausschuss für die Rechte des Kin-
des lobte Neuerungen in der Verfassung
des Königreichs Bhutan, insbesondere im

Hinblick auf den darin garantierten un-
entgeltlichen Zugang zu grundlegenden
Gesundheitsdiensten sowie den kosten-
freien Schulbesuch bis zur 10. Klasse. In
der Praxis würden viele Schulen jedoch
weiterhin informelle Beiträge erheben,
warnte der Ausschuss. Auch fehle es an
ausgebildeten medizinischen Fachkräften.
Kritisch bewerteten die Sachverständigen
zudem, dass laut Verfassung nur Kinder
von beiden bhutanischen Elternteilen die
Staatsbürgerschaft des Landes erhalten –
dies könne zu einer höheren Zahl staa-
tenloser Kinder führen. 

Den verstärkten Bemühungen der Re-
gierung von Dschibuti, weibliche Genital-
verstümmlung zu unterbinden, zollte der
Ausschuss für die Rechte des Kindes An-
erkennung. Er zeigte sich jedoch ernst-
haft besorgt darüber, dass die Praxis wei-
terhin in großen Teilen des Landes durch-
geführt werde und jene, die die Verstümm-
lungen vornehmen, noch nicht strafrecht-
lich verfolgt würden. Lobend äußerte man
sich auch zu den Anstrengungen im Ge-
sundheits- und Bildungsbereich: dem Ein-
satz von mehr Haushaltsmitteln, dem Bau
von Schulen und Gesundheitszentren so-
wie Informationskampagnen für die Ein-
schulung von Mädchen. Dennoch liege
aufgrund der großen Armut vieles im Ar-
gen. So bleibe die Kindersterblichkeits-
rate – trotz leichten Rückgangs – eine der
höchsten der Welt und die Mangelernäh-
rung habe sogar zugenommen, merkten
die Sachverständigen an. Die Hälfte der
Bevölkerung leide an Nahrungsmittel-
knappheit.

Über den Anstieg der Ausgaben für Kin-
der in Großbritannien äußerte sich der
Ausschuss positiv, vor allem die hohen
Investitionen in Spielplätze wurden her-
vorgehoben. Dennoch seien die Ausga-
ben im Allgemeinen nicht ausreichend,
um Ungleichheiten aufzuheben. Als be-
sorgniserregend stufte der Ausschuss für
die Rechte des Kindes das allgemeine Kli-
ma der Intoleranz und der Kinderfeind-
lichkeit ein. Alarmiert sei man auch an-
gesichts der hohen Prävalenz von Gewalt
gegen Kinder sowie Missbrauch und Ver-
nachlässigung von Kindern; eine landes-
weite Strategie gegen dieses Phänomen
fehle weiterhin. Skepsis äußerten die Sach-
verständigen im Hinblick auf die Tatsa-
che, dass Polizeibeamte auch gegen Kin-
der Taser (Elektroschockwaffen) einset-
zen dürfen.
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Flüchtlinge

In den Regionalvertretungen
des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen
(UNHCR) hat es im Frühjahr
2009 einen Postentausch ge-
geben. Der Österreicher Gott-
fried Köfner wechselte zum 1.
Januar 2009 vom Büro in Ber-
lin an die Vertretung in Buda-
pest. Dort ist er zuständig für
Zentraleuropa (Bulgarien, Po-
len, Rumänien, die Slowakei,
Slowenien, die Tschechische
Republik und Ungarn). Der 55-
jährige Köfner hatte die Lei-
tung der Berliner Vertretung
seit Dezember 2005 innegehabt
(Vgl. Personalien, VN, 1–2/
2006, S. 66). Zuvor hatte er
sechs Jahre die UNHCR-Ver-
tretung in Wien geleitet. Im
Gegenzug wechselte sein bis da-
hin in Budapest stationierter
Landsmann Michael Linden-
bauer Anfang Mai 2009 nach
Berlin, um den Hohen Flücht-
lingskommissar in Deutsch-
land und Österreich zu vertre-
ten. Der 50-jährige promovier-
te Jurist begann seine Karriere
beim UNHCR im Jahr 1984
in Wien. Danach folgten Sta-
tionen in Hongkong, Irland,
Myanmar, Sri Lanka und Su-
dan.

Friedenssicherung

William (Bill) Jefferson Clin-
ton übernimmt zum zweiten
Mal ein Ehrenamt für die Ver-
einten Nationen. UN-General-
sekretär Ban Ki-moon ernann-
te am 19. Mai 2009 den ehe-
maligen amerikanischen Präsi-
denten zu seinem Sonderge-
sandten für Haiti. Clintons
Aufgabe wird sein, den haitia-
nischen Institutionen beim
sozialen und wirtschaftlichen
Wiederaufbau ihres Landes zu
helfen, unter anderem durch

die Vermittlung von Partner-
schaften mit der Privatwirt-
schaft, zivilgesellschaftlichen
Organisationen und Gebern.
Haiti, das als ärmstes Land der
westlichen Hemisphäre gilt,
war im Jahr 2008 von zwei
Hurrikans und zwei Tropen-
stürmen heimgesucht worden
und litt im besonderen Maße
an den hohen Erdöl- und Nah-
rungsmittelpreisen. Clintons
Erfahrungen mit dem Karibik-
staat reichen bis in seine erste
Amtszeit als Präsident zurück,
als er 1994 Truppen nach Port-
au-Prince schickte, um die Mi-
litärdiktatur zu beenden. Im
März 2009 hatte er gemein-
sam mit dem UN-Generalse-
kretär die Insel besucht, um die
internationale Aufmerksam-
keit auf die schwierige Lage
dort zu lenken. Doch Clinton
hat auch Erfahrungen mit der
internationalen Katastrophen-
hilfe. So war er im Nachgang
des verheerenden Tsunamis im
Indischen Ozean vom 26. De-
zember 2004 zum Sonderge-
sandten des UN-Generalsekre-
tärs für den Wiederaufbau in
den von der Katastrophe be-
troffenen Ländern ernannt
worden (Vgl. Personalien, VN,
3/2005, S. 109).

Die Schwedin Karin Landgren
wurde im Februar 2009 von
UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon zu seiner Beauftragten
und Leiterin der Mission der
Vereinten Nationen in Nepal
(UNMIN) ernannt. Sie löst Ian
Martin ab, der das Amt von
Februar 2007 an bekleidet
hatte (Vgl. Personalien, VN,
2/2007, S. 80). Das Mandat
der Mission wurde mit Resolu-
tion 1864 des UN-Sicherheits-
rats bis Juli 2009 verlängert.
Landgren ist bereits seit Sep-
tember 2008 in Nepal und hat-
te das Amt der stellvertreten-
den Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs inne. Zuvor
hat die 51-jährige Politikwis-
senschaftlerin und Juristin lan-
ge Zeit für den Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten
Nationen gearbeitet, unter an-
derem in Bosnien-Herzegowi-
na, Eritrea, Indien und Somalia.

Joseph Mutaboba aus Ruan-
da wurde vom UN-Generalse-
kretär am 3. Februar 2009 zu
seinem Beauftragten sowie zum
Leiter des Büros der Vereinten
Nationen zur Unterstützung
der Friedenskonsolidierung in
Guinea-Bissau (UNOGBIS) er-
nannt. Der langjährige Diplo-
mat war zuletzt Sonderge-
sandter des Präsidenten Ruan-
das für die Region der Großen
Seen. Von 1999 bis 2001 be-
kleidete der 59-Jährige  das Amt
des Ständigen Vertreters bei den
Vereinten Nationen. Als Leiter
des UNOGBIS ist er nun be-
auftragt, eng mit nationalen,
regionalen und internationalen
Partnern zusammenzuarbeiten,
um nachhaltige Lösungen für
die vielfältigen Probleme des
Landes, insbesondere im Si-
cherheitssektor, in der Justiz
oder bei der Jugendarbeitslo-
sigkeit, zu finden. Gegenwärtig
befindet sich das Land in einer

kritischen Phase: Anfang März
2009 waren der Präsident João
Bernardo Vieira und der Stabs-
chef der Streitkräfte Tagme Na
Waie ermordet worden. Eine
der Hauptaufgaben des neuen
Beauftragten wird daher sein,
die für den 28. Juni 2009 an-
gesetzte Präsidentschaftswahl
unterstützend zu begleiten.

Der UN-Sicherheitsrat begrüß-
te und erklärte sich einverstan-
den, dass der Lenkungsaus-
schuss des Rates für die Um-
setzung des Friedens in Bosni-
en-Herzegowina am 13. März
2009 Valentin Inzko zum Ho-
hen Beauftragten für Bosnien-
Herzegowina ernannt hat. Der
Österreicher mit slowenischen
Wurzeln soll die Umsetzung
des Friedensvertrags von Day-
ton überwachen. Vor Amts-
übernahme als Hoher Beauf-
tragter war der studierte Ju-
rist, Slawist und Balkan-Exper-
te seit 2005 Botschafter seines
Landes in Slowenien. Seine di-
plomatische Karriere begann
Inzko im Jahr 1974. Neben
Posten an der Ständigen Ver-
tretung Österreichs bei den
Vereinten Nationen in New
York und an der Botschaft in
Sarajevo war er von Beginn an
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auch für die Vereinten Natio-
nen tätig, unter anderem als
Stellvertretender Direktor des
Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen (UNDP)
in der Mongolei. 

Kinder

Marta Santos Pais aus Portu-
gal wurde am 1. Mai 2009 von
UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon zur ersten Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs zu
Gewalt gegen Kinder im Ran-
ge einer Beigeordneten Gene-
ralsekretärin ernannt. Ban Ki-
moon war damit der Auffor-
derung der UN-Generalver-
sammlung nachgekommen, die
im Dezember 2007 die Einrich-
tung des Amtes für drei Jahre
beschlossen hatte. Santos Pais
wird ihre Arbeit in einem ei-
genen Büro am UN-Amtssitz
aufnehmen, das durch freiwil-
lige Beiträge finanziert und von
UNICEF administrativ unter-
stützt wird. Santos Pais enga-
giert sich seit knapp 30 Jahren
im Bereich Menschenrechte
und setzt sich für die Kinder-
rechte ein. Von 1991 bis 1997
war sie Berichterstatterin im
UN-Ausschuss für die Rechte
des Kindes. Santos Pais war
außerdem maßgeblich an der
Ausarbeitung der Kinderrechts-
konvention und der beiden da-
zugehörigen Fakultativproto-
kolle beteiligt. Im Jahr 1997
nahm sie als Direktorin der
Abteilung Evaluierung, Politik
und Planung des Kinderhilfs-
werks (UNICEF) ihre Arbeit
auf. 

Sekretariat

Am 15. Mai 2009 ernannte
UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon den Deutschen Franz
Baumann zum Beigeordneten
Generalsekretär der Vereinten
Nationen für die Generalver-
sammlung und das Konferenz-
management. Baumann be-
gann seine Karriere bei den

Vereinten Nationen im Jahr
1980 als Beigeordneter Sach-
verständiger für UNDP und
die UNIDO in Nigeria. Seine
erste Stelle im UN-Sekretariat
am Amtssitz in New York trat
er 1985 als Verwaltungsrefe-
rent in der Hauptabteilung
Management an. Seitdem war
er als leitender Referent in
verschiedenen Abteilungen des
UN-Sekretariats tätig, so in der
Hauptabteilung Friedenssiche-
rungseinsätze, im Exekutivbü-
ro des Generalsekretärs und in
der Hauptabteilung General-
versammlung und Konferenz-
management. Von November
2002 bis 2004 war der 56-jähri-
ge promovierte Politikwissen-
schaftler Verwaltungsdirektor
des Büros der Vereinten Natio-
nen in Wien (UNOV) und des
Büros der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung (UNODC). Im
Jahr 2004 stieg er zum Stell-
vertretenden Generaldirektor
von UNOV auf und im No-
vember 2006 zum kommissa-
rischen Stellvertretenden Exe-
kutivdirektor. Baumann löst
den Äthiopier Yohannes Men-
gesha ab, der das Amt des Bei-
geordneten Generalsekretärs
seit Mai 2006 innegehabt hatte.

Der Amerikaner Gregory B.
Starr wurde am 6. Mai 2009
von UN-Generalsekretär Ban

Ki-moon zum Untergeneralse-
kretär für Sicherheit und Lei-
ter der Hauptabteilung Sicher-
heit im UN-Sekretariat ernannt
und folgt dem Briten David
Veness. Nach den Anschlägen
auf UN-Gebäude in Algier (Al-
gerien) im Dezember 2007 war
Veness bereits im Juni 2008
von seinem Amt zurückgetre-
ten. Auf Bitten Bans blieb er im
Amt, bis eine Nachfolge gefun-
den wurde. Starr war seit dem
Jahr 1980 im Sicherheitsbe-
reich des amerikanischen Au-
ßenministeriums tätig. Er ent-
wickelte Sicherheitsstandards
und war an der Formulierung
sicherheitspolitischer Leitlinien
und der Umsetzung von Pro-
grammen, unter anderem am
UN-Amtssitz, wesentlich be-
teiligt. Auf seinem letzten Pos-
ten war der 59-Jährige verant-
wortlich für alle internationa-
len und nationalen Sicherheits-
programme der Vereinigten
Staaten, wie etwa für die Si-
cherheitsmaßnahmen der 285
amerikanischen Botschaften
weltweit.

Am 17. April 2009 ernannte
Ban Ki-moon den Amerikaner
Anthony Banbury zum Beige-
ordneten Generalsekretär für
die Unterstützung der Feldein-
sätze. In diesem Amt, das er
von seiner Landsfrau Jane Holl
Lute übernahm (Vgl. Perso-

nalien, VN, 6/2008, S. 278),
wird er verantwortlich sein,
Maßnahmen und Strategien
unter Berücksichtigung aller Be-
reiche der Feldeinsätze zu ent-
wickeln und diese anzuleiten.
Als Stellvertreter wird er eng
mit der Untergeneralsekretärin
der Hauptabteilung Unterstüt-
zung der Feldeinsätze Susan
Malcorra zusammenarbeiten
(Vgl. Personalien, VN, 2/2008,
S. 86). Banbury bringt 20 Jahre
Erfahrung in den Bereichen
Politik, Friedenssicherung und
Management mit. Zuletzt war
er von 2003 an Regionaldirek-
tor des Welternährungspro-
gramms in Asien gewesen. 

Ban Ki-moon ernannte den
Österreicher Thomas Stelzer
am 8. Februar 2009 zum Bei-
geordneten Generalsekretär für
Politikkoordinierung und in-
terinstitutionelle Angelegenhei-
ten der Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale Ange-
legenheiten (DESA). Gleichzei-
tig übernimmt Stelzer das Amt
des Sekretärs des Koordinie-
rungsrats der Leiter der Orga-
nisationen des Systems der Ver-
einten Nationen (CEB). Der
53-Jährige bekleidete zahlrei-
che diplomatische und inter-
nationale Posten. Zuletzt war
er von August 2001 an Ständi-
ger Vertreter Österreichs bei
den in Wien ansässigen inter-
nationalen Organisationen.
Der promovierte Rechtswis-
senschaftler begann seine di-
plomatische Laufbahn im ös-
terreichischen Bundesministe-
rium für auswärtige Angele-
genheiten. Von 1990 bis 1994
war er Gesandter Botschaftsrat
in der Österreichischen Ver-
tretung bei den Vereinten Na-
tionen in New York. Neben
seiner diplomatischen Lauf-
bahn war Stelzer Dozent für
Multilateralismus an der Uni-
versität Wien. 

Zusammengestellt von Monique
Lehmann und Anja Papenfuß.
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Internationale Organisationen sind relativ unflexible
Institutionen in einer dynamischen Welt. Sie werden
in bestimmten Situationen von einzelnen Staatengrup-
pen mit bestimmten Interessen für begrenzte Zwecke
ins Leben gerufen. Ihre Geburtsurkunde ist jeweils ein
multilateraler Vertrag. Darin wird ihr Auftrag meist
eng umschrieben, ihr Handlungsspielraum völker-
rechtlich eingezäunt, ihr Entscheidungsverfahren sat-
zungsgemäß festgezurrt, ihre Wirkungs- und Entfal-
tungsmöglichkeit durch knapp bemessene Ressourcen
eingeschränkt. Eifersüchtig wachen die Mitgliedstaa-
ten darüber, dass ihr Geschöpf keinen autonomen
Eigenwillen entwickelt. 

In eigentümlichem Gegensatz zu dem engen Kor-
sett, das ihnen auf den Leib geschneidert ist, steht die
Tatsache, dass internationale Organisationen bei ih-
rer Gründung mit einem zeitlich unbegrenzten Man-
dat ausgestattet werden. Sie sind gleichsam für die
Ewigkeit geschaffen. Tatsächlich kommt es äußerst
selten vor, dass eine internationale Organisation auf-
gelöst wird und ersatzlos verschwindet (wie etwa der
Warschauer Pakt 1991 anlässlich der Auflösung der
ihn tragenden Staatengruppe). Viel häufiger ist die um-
gekehrte Entwicklung zu beobachten: Eine interna-
tionale Organisation, ursprünglich ein Zweckverband
einer kleinen Staatengruppe, wächst durch Beitritt
weiterer Staaten, gelegentlich auch durch Zerfall und
Zellteilung einzelner Mitgliedstaaten, immer weiter
an, bis sie schließlich einen Großteil der Staatenwelt
umfasst, also tendenziell bis zur Universalität der
Vereinten Nationen anschwillt. Der Austritt oder
Ausschluss eines Mitgliedstaats findet nur vereinzelt
statt. Dem externen Wachstum der Organisation
durch neue Mitglieder entspricht in vielen Fällen ein
internes Wachstum durch Übertragung zusätzlicher
Aufgaben und Zuständigkeiten seitens der Mitglie-
der. 

Aus diesen gegenläufigen Entwicklungstendenzen
– mangelnde Eigenständigkeit und geringe Flexibili-
tät der rechtlichen und institutionellen Rahmenbe-
dingungen bei gleichzeitigem Zuwachs an Verant-
wortlichkeiten und entscheidungsberechtigten Mit-
gliedern in einer sich wandelnden Staatenwelt – er-
gibt sich für viele internationale Organisationen ein
paradoxes Dilemma. Je erfolgreicher sie sind in der
Erfüllung ihres ursprünglichen Daseinszwecks, des-
to größer ist der Zuwachs von Mitgliedern und Auf-
gaben; je mehr Mitglieder und Aufgaben der Orga-
nisation zuwachsen, desto größer wird der Anpas-
sungsdruck und desto schwieriger die Anpassungs-

leistung im vorgegebenen institutionellen Rahmen.
Das Dilemma verschärft sich im Verlauf der Zeit, je
weiter die Organisation sich von ihrer Gründungssi-
tuation entfernt. Bei den Vereinten Nationen und an-
deren internationalen Organisationen, etwa dem In-
ternationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der
Welthandelsorganisation, ist dies seit längerem zu
beobachten. Es öffnet sich eine Schere zwischen den
wachsenden Ansprüchen und Anforderungen, die an
die internationalen Organisationen gestellt werden,
und ihren unzureichenden, stagnierenden Ressour-
cen. In dieser Situation ist es üblich, unabhängige Gut-
achtergremien von hohem Ansehen einzuberufen, um
den bedrängten Organisationen neue Ressourcen (wie
Zukunftsvisionen, Finanzmittel, funktionale Kom-
petenzen, öffentliche Aufmerksamkeit oder politische
Legitimität) zu verschaffen.

Auch die Internationale Atomenergie-Organisa-
tion (International Atomic Energy Agency – IAEA),
eine 1957 gegründete, den Vereinten Nationen ange-
schlossene Organisation mit Sitz in Wien, die heute
von 146 Mitgliedstaaten getragen wird, hat im 50.
Jahr ihres Bestehens diesen Weg gewählt. Die Orga-
nisation hat gemäß ihrem Statut das Ziel, »in der
ganzen Welt den Beitrag der Atomenergie zum Frie-
den, zur Gesundheit und zum Wohlstand zu beschleu-
nigen und zu vergrößern«. Dieses Ziel ist längst nicht
mehr so unumstritten wie vor einem halben Jahr-
hundert. Die zentrale Aufgabe der IAEA wird heute
eher darin gesehen, die Einhaltung des Vertrags über
die Nichtverbreitung von Kernwaffen (Nichtverbrei-
tungs-Vertrag, Atomwaffensperrvertrag) zu überwa-
chen. Doch in einer Zeit, in der die Welt immer noch
unter dem Schock von Tschernobyl steht, der Aus-
bau der Atomenergie fast überall auf der Welt stag-
niert, einige Länder wie Deutschland gar ganz ›aus-
steigen‹ wollen, während die nukleare Abrüstung
lahmt, einzelne Staaten wie Iran und Nordkorea nach
der Bombe greifen, ein nuklearer Schwarzmarkt auf-
gedeckt wird, vagabundierendes Kernmaterial für Un-
ruhe sorgt  und der Nichtverbreitungs-Vertrag selbst
in seinem Bestand gefährdet erscheint – in einer sol-
chen Situation sieht auch die IAEA ihre Rolle viel-
fältigen Anfechtungen ausgesetzt. Vor diesem Hin-
tergrund wurde im Frühjahr 2007 ein 18-köpfiges
Gremium unter Vorsitz von Ernesto Zedillo, dem
früheren Staatspräsidenten Mexikos, vom IAEA-Ge-
neraldirektor Mohamed El-Baradei beauftragt, Rah-
menbedingungen für eine erfolgreiche Tätigkeit der
Atombehörde vor dem Horizont des Jahres 2020 zu
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definieren. Die Kommission, bestehend aus erfahre-
nen und angesehenen Experten (ehemaligen Regie-
rungschefs, Fachministern, Diplomaten, Wissen-
schaftlern und Managern) aus 18 Mitgliedsländern,
darunter auch der frühere deutsche UN-Diplomat
Karl Theodor Paschke, präsentierte im Mai 2008
ihren Abschlussbericht. Das kompakte Dokument
skizziert wahrscheinliche Entwicklungslinien der in-
ternationalen Nuklearpolitik in den nächsten zwölf
bis 15 Jahren und benennt Voraussetzungen, unter de-
nen die IAEA eine zentrale Rolle für die »internatio-
nale Friedens- und Wohlstandsordnung« spielen kann.

Für den betrachteten Zeitraum wurde als wichtigste
Rahmenbedingung ein weltweit wachsender Ener-
giebedarf angenommen, der aus ökonomischen, öko-
logischen und demografischen Gründen einen mar-
kanten Anstieg der Kernenergienutzung in vielen Län-
dern mit sich bringen dürfte. Nicht alle Kommissi-
onsmitglieder mochten diese Perspektive willkom-
men heißen. Alle waren sich jedoch einig, dass mit
der weiteren Verbreitung der Nukleartechnologie drei
schwerwiegende Probleme verbunden sein würden:
erstens die Gefahr kerntechnischer Unfälle, zwei-
tens die Gefahr der Proliferation von Kernwaffen im
Staatensystem und drittens die Gefahr des Zugriffs
krimineller oder terroristischer Akteure auf nuklea-
re Spaltstoffe. Diese drei Gefahren, betont der Be-
richt, seien transnationaler Natur, sie bedrohten die
gesamte Menschheit, und wenngleich die Gefahren-
abwehr zuvörderst in der Verantwortung einzelner
Staaten liege, sei sie effektiv nur durch internationale
Kommunikation, Kooperation und Koordination zu
leisten. Die IAEA sei die berufene Instanz, diese Auf-
gaben auf globaler Ebene wahrzunehmen, zu bündeln
und voranzubringen. Als hochprofessionelle, unpar-
teiische, allseits anerkannte und respektierte Fach-
behörde habe sie die erforderliche Erfahrung, Statur
und Kompetenz. Wo es der IAEA an Durchsetzungs-
kraft fehle, müssten die Mitgliedstaaten ihr den Rü-
cken stärken. Wo ihr Instrumentarium unzureichend
sei, müssten der Organisation neue Mittel zugeführt,
neue Befugnisse übertragen, neue Eingriffsmöglich-
keiten eingeräumt werden. ›Stärkung der IAEA‹ lau-
tet in vielfacher Variation die Losung, mit der die
Zedillo-Kommission ihr Arbeitsergebnis resümiert.

Mit einer Fülle von programmatischen Forderun-
gen und Empfehlungen erläutert der Bericht, wie die
IAEA in den kommenden Jahren den drei genannten
Gefahrenquellen begegnen soll. Bei der friedlichen
Nutzung der Kernenergie soll die Organisation die
internationale Zusammenarbeit vorantreiben, den
Technologieaustausch namentlich mit Entwicklungs-
ländern fördern, für die Vereinbarung und Überwa-
chung strenger kerntechnischer Sicherheitsstandards
sorgen, bei eventuellen Störfällen helfend einsprin-
gen, die nukleare Brennstoffversorgung gewährleis-
ten, gleichzeitig aber konsequent darauf hinwirken,
dass sensitive Anlagen des Brennstoffkreislaufs (An-

reicherung, Wiederaufarbeitung, Entsorgung) mög-
lichst nicht in nationaler Eigenregie, sondern in mul-
tinationalen Verbundsystemen betrieben werden, um
industrielle und sicherheitstechnische Kapazitäten zu
optimieren und inhärenten Proliferationsrisiken vor-
zubeugen. Nichtenergetische Anwendungen der Kern-
technik (zum Beispiel bei der Wasseraufbereitung,
Schädlingsbekämpfung, medizinischen Diagnostik
und Therapie) sollen vor allem den Entwicklungslän-
dern zugute kommen.

Bei der Bekämpfung der Proliferation von Kern-
waffen steht die weitere Verbesserung der IAEA-Si-
cherungskontrollen (safeguards) im Vordergrund,
mit denen der militärische Missbrauch ziviler Kern-
technik verhütet werden soll. Das Zusatzprotokoll
von 1997, das den Inspektoren der Wiener Behörde
einen umfassenden Einblick in die nuklearen Aktivi-
täten der Mitgliedstaaten gewährt, muss nach Auf-
fassung der Kommission zum obligatorischen Min-
deststandard der Sicherungskontrollen erhoben wer-
den. Noch weiter reichende Maßgaben der Transpa-
renz, Informationsbeschaffung und Überwachung
durch die IAEA sollen angestrebt werden, um zuver-
lässige Risikoprofile zu erstellen und die zwischen-
staatliche Vertrauensbildung zu fördern. Sanktions-
drohungen des UN-Sicherheitsrats sollen illoyale Mit-
glieder der Staatengemeinschaft davon abschrecken,
aus ihren vertraglichen Verpflichtungen auszubrechen.
Gleichzeitig werden die Kernwaffenstaaten eindring-
lich ermahnt, durch signifikante Abrüstungsschritte
ihren Teil zur Balance des nuklearen Nichtverbrei-
tungsregimes beizutragen. (Gegen die letztgenannten
Forderungen haben sich einige Kommissionsmitglie-
der allerdings ausdrücklich verwahrt, da sie den Zu-
ständigkeitsbereich der IAEA überschreiten.) 

Bei der Bekämpfung krimineller und terroristischer
Aktivitäten im Nuklearbereich sieht die Kommission
vielfältigen Handlungsbedarf: verbesserter Schutz
kerntechnischer Anlagen und Materialien, Verhütung
des unkontrollierten Abflusses sensitiver Technolo-
gie, Unterbindung des Nuklearschmuggels und Aus-
schaltung illegaler Netzwerke. Der IAEA werden da-
bei mehrere zentrale Funktionen zugewiesen: Sie soll
einschlägige Informationen sammeln, auswerten und
vermitteln, Sicherheitsanforderungen definieren und
ihre Umsetzung überprüfen, Spezialisten ausbilden
und anleiten, Abwehrstrategien gegen nukleare Sa-
botage ausarbeiten und koordinieren, forensische
Dienste anbieten und gegebenenfalls bei Nuklearka-
tastrophen helfen. Gleichzeitig muss sie ihr eigenes
wissenschaftlich-technisches Profil schärfen, um mit
den Modernisierungsschüben der innovativsten Staa-
ten und ihrer Widersacher Schritt zu halten. 

All dies kostet Geld, viel Geld – erheblich mehr,
als der IAEA gegenwärtig zur Verfügung steht. Die
Kommission weist in ihrem Bericht nachdrücklich
darauf hin, dass die skizzierten Herausforderungen
mit dem bisherigen Budget nicht zu bewältigen sind.
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Der Organisation mit ihren 2300 Mitarbeitern wird
seit vielen Jahren von ihren Mitgliedstaaten faktisch
ein Nullwachstum verordnet. Zum Preis von 294
Millionen Euro im Haushaltsjahr 2009 ist sie – ange-
sichts ihrer vielfältigen Aufgaben und ihrer Bedeu-
tung für die internationale Sicherheit – immer noch
ein Schnäppchen. Es erscheint deshalb durchaus maß-
voll, wenn die Zedillo-Kommission bis 2020 eine
Verdoppelung des regulären Budgetvolumens vor-
schlägt.  

Eine kritische Würdigung des Berichts muss zu-
nächst feststellen, dass er viele treffende Bemerkun-
gen enthält, viele wichtige Empfehlungen formuliert
und viele richtige Schlussfolgerungen zieht. Nichts da-
von ist falsch – doch auch nichts wirklich neu. Das
sollte nicht überraschen, denn die Kommission nennt
sich zwar ›unabhängig‹ (ihr Bericht beginnt mit den
Worten: »Diese Kommission ist völlig unabhängig«),
was formal zutrifft, obwohl ihre Mitglieder vom Auf-
traggeber, dem IAEA-Generaldirektor, selbst ausge-
wählt und berufen wurden. Die Kommissionäre ha-
ben nicht nach Weisung der IAEA oder ihrer Regie-
rungen geurteilt, sondern als unabhängige Personen,
allerdings Personen, die den eigenen Regierungen und
auch der IAEA durchaus nahe stehen. 13 dieser 18
Experten kommen aus Staaten, die im Zeitraum der
Kommissionstätigkeit im Gouverneursrat, dem obers-
ten Lenkungsgremium der IAEA, vertreten waren,
darunter zehn ständige Mitglieder (bei denen es sich
laut Statut um solche Staaten handelt, »die in der
Technik der Atomenergie einschließlich der Produk-
tion von Ausgangsmaterial am weitesten fortgeschrit-
ten sind«). Dies ist nicht weiter schlimm, bürgt es
doch für den Sachverstand und das Ansehen der Kom-
mission. Es dämpft indessen ein wenig die Aura der
Unabhängigkeit. Der Generaldirektor hat einen Be-
richt bestellt und bekommen, was er wollte.

Akzeptiert man, dass es sich hierbei um ein legiti-
mes und nicht unübliches Verfahren der Selbstbe-
stätigung und Selbstvergewisserung in bürokratischen
Großbetrieben handelt, das auch aus anderen inter-
nationalen Organisationen wohlbekannt ist, so bleibt
doch ein gewisses Unbehagen zurück. An wen rich-
tet sich ein solcher Bericht eigentlich? (Die boshafte
Antwort könnte lauten: Natürlich in erster Linie an
die mehr als 100 übrigen Mitgliedstaaten der IAEA,
die selten oder nie in den erlauchten Gouverneursrat
›ihrer‹ Organisation gewählt werden.) Und: Wie steht
es mit der Umsetzung der programmatischen Forde-
rungen und Empfehlungen der Kommission?

Das Mantra »Stärkung der IAEA« klingt seltsam
vertraut. Wer länger zugehört hat, weiß, dass es seit
vielen Jahren ertönt – meistens dann besonders dring-
lich, wenn die Unvollkommenheit der internationa-
len Nuklearordnung wieder einmal mit Händen zu
greifen ist. Anscheinend steckt dahinter der Glaube,
dass eine »starke« IAEA diese Ordnung vervollkomm-
nen oder gar erzwingen könnte.

Es fällt auf, dass der Zedillo-Bericht viele Proble-
me erörtert, manche aber überhaupt nicht oder nur
beiläufig. Wäre eine stärkere IAEA etwa in der La-
ge, die in etlichen Ländern schier aussichtslos ver-
fahrene innenpolitische Konfrontation über friedli-
che Kernenergienutzung (Reaktorsicherheit, Entsor-
gung, alternative Energiekonzepte) zu überwinden
oder zu überspielen? Könnte sie eine Internationali-
sierung sensitiver Nuklearanlagen herbeiführen,
wenn einzelne Länder partout darauf beharren, die-
se in nationaler Eigenregie zu betreiben? Könnte sie
das Misstrauen gegen ihre Sicherungskontrollen aus-
räumen, die manchen Regierungen zu tief in nationa-
le Souveränitätsrechte eingreifen, anderen aber nicht
tief genug? Könnte sie eine nukleare Abrüstung ein-
leiten, an der manche interessiert sind, andere aber
nicht, oder eine nukleare Aufrüstung verhindern, für
die das Gleiche gilt? Könnte sie widerspenstige Staa-
ten disziplinieren, die sich nicht an die Regeln des nu-
klearen Nichtverbreitungsregimes halten? Könnte sie
verschärfte Exportkontrollen verlangen oder strik-
tere Sicherungsmaßnahmen verfügen, wenn in eini-
gen Staaten dafür der nötige politische Wille, in ande-
ren die administrative Fähigkeit fehlt? Könnte sie sich
auf solche Streitfragen überhaupt einlassen, ohne ih-
re wissenschaftlich-technische Professionalität aufs
Spiel zu setzen?

Indem er zu solchen Fragen schweigt, unterstreicht
der Bericht der Zedillo-Kommission erneut, was er
eigentlich verschweigen will: dass eine internationa-
le Organisation nicht die Ordnung ersetzen kann, die
sie bewahren soll. Nicht die IAEA ist dringend re-
formbedürftig (und tatsächlich steht auf dem Re-
zept, das ihr verschrieben wird, überdeutlich zu le-
sen: »Weiter so, und jetzt erst recht!«), sondern die
internationale Nuklearordnung, von der in dem Be-
richt so oft die Rede ist. Für diese Ordnung ist aber
nicht die IAEA verantwortlich, sondern die Staaten-
gemeinschaft selbst. Und die ist in Nuklearfragen
höchst uneins. In einer nuklearpolitisch fragmentier-
ten Welt kann eine internationale Organisation nicht
mehr leisten als ihren Mitgliedern recht ist.

Am Ende möchte man gern wissen, was ein sol-
cher Bericht eigentlich bewirkt. Die IAEA hat den
Bericht der Zedillo-Kommission im Mai 2008 ver-
öffentlicht. Es wäre nicht uninteressant zu erfah-
ren, was seitdem innerhalb oder außerhalb der Wie-
ner Atombehörde geschehen ist, um seinen Forde-
rungen und Empfehlungen Nachdruck zu verlei-
hen. Wenig oder nichts, wird man wohl sagen müs-
sen. Schließlich zielte die Kommission auf einen
weiten und ziemlich fernen Horizont – »2020 and
beyond«. Lange vor Ablauf dieser Periode dürfte je-
doch erkennbar geworden sein, ob die IAEA die
ordnungspolitische Rolle spielen kann, die ihr die-
ser Bericht zugedacht hat. Möglichkeiten und Gren-
zen des Multilateralismus in der Nuklearpolitik
werden daran zu messen sein.
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Joachim Hütter

Die Schutzverantwortung richtig anwenden

Auf dem Weltgipfel 2005 verabschiedeten die ver-
sammelten Staats- und Regierungschefs der Verein-
ten Nationen ein umfangreiches Dokument, in dem
sie unter anderem erklärten: 

»Jeder einzelne Staat hat die Verantwortung für
den Schutz seiner Bevölkerung vor Völkermord,
Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit. (...) Wir akzep-
tieren diese Verantwortung und werden im Ein-
klang damit handeln (...).« Und weiter: »Die in-
ternationale Gemeinschaft hat durch die Vereinten
Nationen auch die Pflicht, geeignete diplomatische,
humanitäre und andere friedliche Mittel nach den
Kapiteln VI und VIII der Charta einzusetzen, um
beim Schutz der Bevölkerung vor Völkermord,
Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit behilflich zu sein.
In diesem Zusammenhang sind wir bereit, im Ein-
zelfall und in Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Regionalorganisationen rechtzeitig und ent-
schieden kollektive Maßnahmen über den Sicher-
heitsrat im Einklang mit der Charta, namentlich
Kapitel VII, zu ergreifen, falls friedliche Mittel sich
als unzureichend erweisen und die nationalen Be-
hörden offenkundig dabei versagen, ihre Bevölke-
rung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer
Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit zu schützen. (...)«. (UN-Dok. A/RES/60/1 v.
16.9.2005, Abs. 138 und 139). 

Gareth Evans, ehemaliges australisches Kabinettsmit-
glied und langjähriger Präsident der ›International
Crisis Group‹, ist einer der geistigen Väter dieser Er-
klärung. Als einer der beiden Vorsitzenden der von
der kanadischen Regierung eingesetzten und finan-
zierten ›Internationalen Kommission zu Interventi-
on und Staatensouveränität‹ hatte er maßgeblichen
Anteil an der Entwicklung eines Konzepts, das dazu
beitragen sollte, die Fronten in der umstrittenen Fra-
ge der so genannten humanitären Intervention zu
überwinden. Das Ergebnis war die ›Schutzverantwor-
tung‹ (responsibility to protect), ein Ansatz, der die
bisherige Betrachtungsweise vom Kopf auf die Füße
stellte. An die erste Stelle trat der Anspruch einer Be-
völkerung auf Schutz. Statt auf die staatlichen Sou-
veränitätsrechte wurde der Schwerpunkt auf die da-
mit einhergehenden Pflichten gelegt, und aus dem
Recht auf Intervention wurde eine der staatlichen
Verantwortung nachgeordnete kollektive Verantwor-
tung. Was die Formen der Intervention anlangt, setz-
te die Kommission den Akzent auf Vorbeugung und

friedliche Hilfeleistung. Für den Fall, dass ein mili-
tärisches Eingreifen notwendig werden sollte, wur-
de die Kompetenz des UN-Sicherheitsrats betont.

Evans war auch Mitglied der Ende 2003 vom
UN-Generalsekretär berufenen Hochrangigen Grup-
pe für Bedrohungen, Herausforderungen und Wan-
del, die das Konzept der Schutzverantwortung in
ihrem Bericht übernahm (UN-Dok. A/59/565 v.
2.12.2004, Abs. 203). Es fand schließlich Eingang
in den Bericht des Generalsekretärs ›In größerer Frei-
heit‹ vom 21. März 2005, der wiederum eine Vorla-
ge für das Gipfeltreffen im September war.

Im ersten, kürzeren Teil seines Buches skizziert
Evans die Genese des Konzepts und setzt sich mit Ein-
wänden der Kritiker auseinander, ebenso wie mit Ver-
suchen der Befürworter, seine Anwendung übermä-
ßig auszuweiten (etwa im Zusammenhang mit dem
Kampf gegen Aids) oder für eigene Zwecke in An-
spruch zu nehmen (im Krieg gegen Irak). Der weit-
aus längere zweite Teil handelt davon, was Evans die
»Operationalisierung« des Konzepts nennt, also die
Umsetzung in praktisches Handeln. In drei Kapiteln
befasst er sich mit Fragen der Vorbeugung, der Re-
aktion während einer Krise und dem Wiederaufbau
danach. In weiteren Kapiteln folgt ein Überblick über
die relevanten internationalen Akteure, also die Ver-
einten Nationen und andere Organisationen, sowie
die Probleme bei der Bereitstellung der erforderlichen
zivilen und militärischen Kapazitäten. 

Evans gibt hier einen Überblick über die ganze
Bandbreite der derzeit eingesetzten Instrumente, von
diplomatischen Vermittlungsbemühungen über mehr-
dimensionale Friedensoperationen der Vereinten Na-
tionen bis hin zu Maßnahmen zur nachhaltigen Sta-
bilisierung durch den Wiederaufbau, beziehungswei-
se die Reform staatlicher Strukturen, etwa im Rechts-
wesen oder bei Polizei und Streitkräften. Der Autor
referiert hier überwiegend und behält seine Meinung
über die Effektivität dieser oder jener Maßnahme für
sich. Wie er als Präsident der ›International Crisis
Group‹ nur zu gut weiß, ist es ja nicht so, als führten
solche Bemühungen alsbald zum Erfolg. Um ein Bei-
spiel zu nennen: Auch die beste Anleitung für Rich-
ter und Anwälte bleibt in ihrem Nutzen begrenzt in
einer Gesellschaft, die Blutsbande im Zweifelsfall über
das Gesetz stellt, und in der es sich Gerichte kaum
leisten können, sich über die Wünsche mächtiger
Politiker hinwegzusetzen oder Geschenke (meist ver-
bunden mit einer stillschweigenden Drohung) abzu-
lehnen. Es ist von Fall zu Fall schwer abzuschätzen,
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wie lange es dauern wird (Dekaden? Generationen?)
bis Rechtsstaatlichkeit die Oberhand gewinnt. 

Zwei weitere Kapitel über die internationalen Ak-
teure und die Bereitstellung von zivilen und militäri-
schen Einsatzkräften lesen sich fast wie ein Kompen-
dium der Grenzen internationaler Organisationen und
der Schwierigkeiten, die beim Aufbau ausreichender
Kapazitäten zu überwinden sind. Evans schließt mit
einem Kapitel über die Notwendigkeit, politischen
Willen zu mobilisieren, und den Bedarf an engagier-
ter politischer Führung. Er nennt in diesem Zusam-
menhang Namen von Franklin Delano Roosevelt bis
Nelson Mandela; von den UN-Generalsekretären er-
wähnt er nur Dag Hammarskjöld.

Ekkehard Strauss, Mitarbeiter im New Yorker
Verbindungsbüro des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte, behandelt in
seinem konzisen Band weitgehend dieselben Themen.
Im Hinblick darauf, dass die Hochrangige Gruppe
die Schutzverantwortung eine »sich herausbildende
Norm« genannt hatte, geht Strauss zunächst der Fra-
ge nach, ob eine neue völkerrechtliche Norm der
Schutzverantwortung zweckmäßig und wünschens-
wert sei. Er kommt zu dem Ergebnis, dass sie wenig
Mehrwert zu den schon bestehenden Normen schaf-
fen würde, als da sind die Konvention über die Ver-
hütung und Bestrafung des Völkermordes, die Haager
Abkommen, die Genfer Abkommen und ihre Zusatz-
protokolle. Nützlicher sei die Schutzverantwortung
als politisches Konzept, um den schon bestehenden
Normen mehr Geltung zu verschaffen. Letztlich, so
hofft er, würde die dem Konzept implizite Möglich-
keit der militärischen Intervention abschreckend
wirken, so dass die Intervention selbst nicht mehr
nötig sein würde. 

In einem zweiten Schritt befasst sich Strauss mit
der institutionellen Praxis hinsichtlich der Schutzver-
antwortung. Hierunter subsumiert er Verweise in Be-
schlüssen unterschiedlicher Qualität, Stellungnahmen
von Delegierten in der Generalversammlung und in-
terne Prozesse im Sekretariat. Daraus lassen sich kaum
tragfähige Schlüsse ziehen, und Strauss tut das auch
nicht. Auch die ausdrückliche Bekräftigung der
Schutzverantwortung durch den Sicherheitsrat be-
sagt ja keineswegs, dass sich dessen Mitglieder im
konkreten Fall auf ein wirksames Eingreifen verstän-
digen werden. 

Ähnlich wie Evans räumt Strauss der Frage der
Umsetzung des Konzepts in die Praxis einigen Raum
ein. Dennoch ist dieser Abschnitt zu kurz, um die Din-
ge mehr als nur zu skizzieren. Hier ist man bei Evans
besser bedient. Es fällt übrigens auf, dass beide der
Kommission für Friedenskonsolidierung ein bis zwei
Seiten widmen, aber nicht der Weltbank, die auf dem-
selben Feld tätig ist und weitaus mehr Mittel einset-
zen kann. 

Strauss findet, dass ein gemeinsames Ethos hin-
sichtlich der Schutzverantwortung entwickelt wer-

den müsse, und erwartet vom UN-Generalsekretär,
genauer: von Ban Ki-moon, dabei die Führung zu
übernehmen. Dieses Ethos müsse sich von nationalen
Interessen ebenso abheben wie von dem Idealismus
der Menschenrechte und dem Wunsch nach Frieden
für alle. Es müsse zielorientiert sein. Zugleich soll-
ten die Abteilungen und Organisationen der Verein-
ten Nationen unter Führung des Generalsekretärs ih-
re Hausaufgaben machen und Instrumente entwi-
ckeln, die speziell für die Prävention oder Beendi-
gung von Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit und ethnische Säube-
rungen geeignet sind.

Die Antwort auf die im Buchtitel gestellte Frage ist
also: Des Kaisers neue Kleider müssen erst noch ge-
schneidert werden, und Ban Ki-moon und sein Team
sollen sie entwerfen.

Strauss’ hohe Erwartungen an seinen Generalse-
kretär sind ein Beispiel dafür, welchen Widerhall das
Konzept der Schutzverantwortung nicht nur in den
Köpfen, sondern auch in den Herzen vieler gefun-
den hat. Die offizielle Annahme durch die General-
versammlung auf höchster Ebene zeigte, dass sich
eben doch etwas bewegen lässt, wenn man es geschickt
genug anfängt. Gleichwohl sollte man darüber nicht
aus den Augen verlieren, dass dieses Konzept kein
einziges der Probleme löst, die Anlass dazu gaben, es
zu entwickeln: Weder würde der vom Sicherheitsrat
nicht autorisierte Luftkrieg gegen Serbien im Jahr
1999 durch das Prinzip der Schutzverantwortung
legalisiert, noch kann man einen uneinigen Sicher-
heitsrat dazu zwingen, sich zu einigen. Die damalige
Berufung auf einen Notstand stützt sich auf eine Gü-
terabwägung, die sich schwer objektivieren lässt; die
Wahrheit ist bekanntlich das erste Kriegsopfer. Über-
dies sind politische Begriffe urheberrechtlich nicht ge-
schützt und lassen sich leicht zweckentfremden (die
amerikanische Regierung unter Ronald Reagan nann-
te eine Interkontinentalrakete ›Peacekeeper‹). 

Aber viel wahrscheinlicher als Missbrauch und
schädlicher für die Glaubwürdigkeit der Vereinten
Nationen ist Nichtanwendung oder eine halbherzi-
ge oder politischen Einschränkungen unterliegende
Anwendung mit von vornherein geringer Aussicht
auf Erfolg. In seinem ersten Jahresbericht im Sommer
1982, verfasst von Brian Urquhart, erinnerte der da-
malige UN-Generalsekretär Javier Pérez de Cuéllar
die Mitglieder des Sicherheitsrats daran, dass sie die
politische Verantwortung dafür trügen, dass die Be-
schlüsse des Rates auch verwirklicht würden, insbe-
sondere jene, denen sie selbst zugestimmt hatten. Mit
anderen Worten, es genügt nicht, dem Generalse-
kretär einen Auftrag zu geben und dann die Hände
in den Schoß zu legen. Dies bleibt aktuell, und man
wird mit Interesse verfolgen, wie die Regierungen
und Parlamente der UN-Mitglieder ihrer innerstaatli-
chen und internationalen Schutzverantwortung nach-
kommen werden.
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Buchbesprechungen

Micha Brumlik

In der Weltgesellschaft Politik machen

Mit Christoph Zöpels ›Politik mit 9 Milliarden Men-
schen in Einer Weltgesellschaft‹ liegt nun das Werk
eines Autors vor, der als langjähriger Parlamentarier
und Minister sowohl dem sozialen System der Poli-
tik als auch dem System der Wissenschaft angehört.
In dem mehr als 600 Seiten langen, gut lesbaren Buch
stellt Zöpel eine ausufernde und verzweigte sozial-
wissenschaftliche Debatte überzeugend und vollstän-
dig dar, um dann allerdings bestreitbare politische
Konsequenzen aus ihr zu ziehen.

In dem aus drei Teilen bestehenden Buch führt der
Autor die Leserschaft zunächst kompetent, umfas-
send und jederzeit nachvollziehbar in ›Politisches Den-
ken in der Weltgesellschaft‹ ein, in einen Denkansatz,
der vor mehr als 20 Jahren der Bielefelder Soziologe
Niklas Luhman begründet hat. Damit ist das Para-
digma des so genannten methodologischen Nationa-
lismus, wonach ›Gesellschaften‹ genau jene Gebilde
sind, die territorial begrenzt, von ihren herrschenden
Eliten mit einer bestimmten Identität bedacht und im
Rahmen eines eigenen Rechtssystems regiert werden,
überwunden. Stellt man indes mit Luhmann von
räumlichen Metaphern auf die fundamentale Gege-
benheit von Kommunikation ab, dann zeigt sich, dass
es seit der Entdeckung der letzten schriftlosen Kul-
turen Papua-Neuguineas nur noch eine Menschheit
und nur noch eine Gesellschaft gibt, wenngleich die
Art und Weise, wie sich diese zwischen allen Men-
schen bestehenden Kommunikationen funktional aus-
differenziert und zu sozialen Systemen stabilisiert ha-
ben, denkbar unterschiedlich ist. Gleichwohl: Gesell-
schaft ist dann nicht mehr mit ›Nation‹ oder ›Staat‹
gleichzusetzen, weshalb sich aber umso drängender
die Frage stellt, wie – und ob überhaupt – im Rah-
men der Weltgesellschaft noch effektiv politisch ge-
handelt werden kann.

Dieser Frage geht Zöpel im zweiten Teil nach, der
dem ›Politischen System der Weltgesellschaft zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts‹ gewidmet ist. Dieser Teil
überzeugt vor allem dadurch, dass darin die abstrak-
ten Begriffe der Soziologie um handfeste empirische
Daten aus Wohlfahrtsindizes, Bevölkerungsstatisti-
ken und Gesundheitsübersichten ergänzt werden. Auf
jeden Fall wird hier sinnfällig, dass die ›Weltgesell-
schaft‹ nicht nur ein soziologisches Konstrukt, son-
dern eine gut belegte empirische Realität ist.

Wie in diesem komplexen Rahmen politisch zu
handeln ist, ist zunächst eine Frage der leitenden
Grundsätze und der institutionellen Gegebenheiten.
Dem gilt der dritte Teil des Buches, ›Politisches Han-

deln in der Weltgesellschaft‹. Hinsichtlich der Insti-
tutionen entfaltet der Autor eindringlich das dichte
Geflecht bereits bestehender internationaler Rechts-
systeme, an denen sich auch nationalstaatliche Ak-
teure zu orientieren haben. Die Frage der leitenden
Grundsätze wird von Zöpel einleuchtend mit zwei
Postulaten beantwortet: Mit dem Postulat universa-
ler menschlicher Sicherheit und dem Postulat gesell-
schaftlicher Nachhaltigkeit. Ein demokratisches Prin-
zip wird hier nicht eigens aufgestellt; vielmehr be-
hauptet Zöpel in einer abgeschwächten Form des
ansonsten von ihm heftig kritisierten außenpoliti-
schen Realismus, dass demokratische Teilhabe und
soziale Integration quasi sachlogische Konsequenzen
aus gewährter Sicherheit und Nachhaltigkeit seien.
Das ist allemal diskutierbar – das normative Ziel ei-
ner Weltdemokratie, das heißt eines globalen inte-
grierten Systems, in dem alle Menschen gleiche
Rechte und Pflichten haben, bleibt das Ziel – der
Autor sieht es als eine konkrete Utopie an.

Die politischen Konsequenzen, die der politische
Praktiker aus alledem zieht, haben es dann durchaus
in sich: Nicht nur schlägt er vor, dass die Bundesre-
publik auf einen möglichen Sitz im UN-Sicherheits-
rat zugunsten eines Sitzes der Europäischen Union
verzichtet und sich die Bundeswehr nicht mehr am
NATO-Einsatz in Afghanistan beteiligt, sondern dass
gar ein Teil der militärischen Fähigkeiten der Bundes-
wehr direkt dem UN-Generalsekretär unterstellt wird.
Mag dies noch realistisch sein, so entsprechen doch
andere Überlegungen, etwa dass Staaten wie Austra-
lien und Kanada in einer »Welt-Raumordnung (..)
Nachhaltigkeitsausgleichsräume« sein könnten, die
eine Masseneinwanderung aus zu dicht besiedelten
Räumen aufnehmen könnten, dem Prinzip eines welt-
gesellschaftlichen Denkens nicht; hier drängt sich der
Eindruck auf, dass am Schreibtisch sinniert wird, oh-
ne dass die politischen Gegebenheiten in anderen Län-
dern wirklich zur Kenntnis genommen werden. 

Gleichwohl: mit diesem Buch liegt ein Werk vor,
das eine politisch interessierte Öffentlichkeit und Po-
litiker selbst auf die Höhe einer sozialwissenschaftli-
chen Debatte führt, die sie kennen sollten, wenn sie
in Zukunft verantwortlich handeln wollen. Umge-
kehrt sollten Sozialwissenschafter, Politologen und
Globalhistoriker die Lektüre nicht scheuen, können
sie doch an einem Buch wie diesem kontrollieren, wel-
chen Weg ihre Überlegungen gehen, wenn sie aus dem
System der Wissenschaft in das System der politi-
schen Entscheidungsfindung eingebracht werden.

Christoph Zöpel

Politik mit 9
Milliarden
Menschen in Einer
Weltgesellschaft.
Eine Orientierung in
Worten und Zahlen

Berlin: vorwärts
buch Verlag 2008
635 S., 29,95 Euro
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Dokumente

Seit dem Jahrgang 2006 werden in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN

nur noch besonders wichtige deutschsprachige Dokumente des Si-
cherheitsrats, der Generalversammlung und anderer Organe der Ver-
einten Nationen im Volltext abgedruckt. Stattdessen wird eine Liste
der im zurückliegenden Zeitraum verabschiedeten Resolutionen und
Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats sowie ausgesuch-
ter Resolutionen der Generalversammlung oder anderer Organe
mit einer kurzen Inhaltsangabe und den (etwaigen) Abstimmungs-
ergebnissen abgedruckt. Zu finden sind diese Dokumente über die
Website des Deutschen Übersetzungsdienstes: http://www. un.org/

Dokumente der Vereinten Nationen
Depts/german oder über das allgemeine elektronische Dokumen-
tenarchiv der Vereinten Nationen (Official Document System – ODS)
unter: http://documents.un.org. (Zu den Recherchemöglichkeiten
siehe: Monika Torrey, Der Deutsche Übersetzungsdienst der UN.
Ein Leitfaden für die Dokumentenrecherche, VN 1–2/2006, S. 72f.) 

In der folgenden Übersicht sind die Resolutionen und die Erklä-
rungen des Präsidenten des Sicherheitsrats von Januar bis Mai 2009
aufgeführt. Die Dokumente sind alphabetisch nach Ländern, Regio-
nen oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik erfolgt die Auf-
listung chronologisch (das älteste Dokument zuerst).

Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Afghanistan S/RES/1868(2009) 25.3.2009 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Hilfsmission der Vereinten
Nationen in Afghanistan (UNAMA) bis zum 23. März 2010 zu verlängern. Er
beschließt ferner, dass die UNAMA und der Sonderbeauftragte des General-
sekretärs im Rahmen ihres Mandats und geleitet von dem Grundsatz, die af-
ghanische Eigenverantwortung und Führung zu stärken, die internationalen
zivilen Maßnahmen weiterhin leiten werden. Er unterstreicht, wie wichtig
die bevorstehenden Präsidentschafts- und Provinzratswahlen für die de-
mokratische Entwicklung Afghanistans sind, und fordert, dass alles darange-
setzt wird, um die Sicherheit der Wahlen zu gewährleisten.

Einstimmige
Annahme

Afrika S/PRST/2009/3 18.3.2009 Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Resolution 1809(2008), in der er die Not-
wendigkeit anerkennt, die Berechenbarkeit, Nachhaltigkeit und Flexibilität
der Finanzierung der Regionalorganisationen zu erhöhen, wenn diese im
Rahmen eines Mandats der Vereinten Nationen Friedenssicherungsmaß-
nahmen durchführen. Er begrüßt die von der Gruppe der Afrikanischen Union
(AU) und den UN unternommenen Anstrengungen bei der Erstellung eines
Berichts über die Modalitäten zur Unterstützung der Friedenssicherungs-
einsätze der AU (A/63/666-S/2008/813) und ersucht den Generalsekretär,
bis zum 18. September 2009 einen Bericht vorzulegen, in dem er prakti-
sche Wege aufzeigt, wie die AU wirksam unterstützt werden kann. Der Rat
unterstreicht, wie wichtig die Durchführung des Zehnjahresprogramms
zum Aufbau von Kapazitäten für die AU auf dem Gebiet von Frieden und Si-
cherheit ist, insbesondere die Herstellung der Einsatzbereitschaft der Verfü-
gungsbereiten Truppe der Afrikanischen Union und die Inbetriebnahme des
Kontinentalen Frühwarnsystems.

S/PRST/2009/11 5.5.2009 Der Sicherheitsrat bekundet seine tiefe Besorgnis darüber, dass es in eini-
gen wenigen afrikanischen Ländern wieder zu verfassungswidrigen Regie-
rungswechseln gekommen ist. Er äußert seine Besorgnis über die Gewalt, die
mit solchen Ereignissen einhergehen kann, sowie über die nachteiligen Aus-
wirkungen auf das wirtschaftliche und soziale Wohl der Bevölkerung und die
Entwicklung der betroffenen Länder. Der Rat begrüßt die von der Afrikani-
schen Union und subregionalen Organisationen ergriffenen Maßnahmen
zur Verhütung von verfassungswidrigen Regierungswechseln.

Ehemaliges 
Jugoslawien

S/RES/1869(2009) 25.3.2009 Der Sicherheitsrat begrüßt es und erklärt sich damit einverstanden, dass
der Lenkungsausschuss des Rates für die Umsetzung des Friedens am 13.
März 2009 Valentin Inzko in Nachfolge von Miroslav Lajcák zum Hohen Be-
auftragten bestimmt hat.

Einstimmige
Annahme

Guinea-Bissau S/PRST/2009/6 9.4.2009 Der Sicherheitsrat begrüßt die Vereidigung von Raimundo Pereira als Inte-
rimspräsident Guinea-Bissaus und nimmt mit Befriedigung davon Kennt-
nis, dass sich die neue Führung verpflichtet hat, nach der Ermordung des Prä-
sidenten João Bernardo Vieira und des Stabschefs der Streitkräfte Tagme Na
Waie die verfassungsmäßige Ordnung aufrechtzuerhalten und den nationa-
len Konsens über den Übergang und den Wahlprozess zu vertiefen. Er be-
grüßt die Ansetzung der Präsidentschaftswahl für den 28. Juni 2009.
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Dokumente

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Haiti S/PRST/2009/4 6.4.2009 Der Sicherheitsrat nimmt mit Besorgnis von den Herausforderungen auf
dem Gebiet der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung Kenntnis, da
sich der Lebensstandard der meisten Haitianer erheblich verschlechtert
hat. Er fordert die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti
(MINUSTAH) und das Landesteam der Vereinten Nationen auf, sich noch
stärker mit der Regierung Haitis und den internationalen und regionalen
Partnern abzustimmen und dabei zu berücksichtigen, dass die Träger-
schaft und die Hauptverantwortung bei der Regierung und dem Volk lie-
gen. Der Rat legt den Institutionen Haitis eindringlich nahe, sich verstärkt
um die Befriedigung der Grundbedürfnisse der haitianischen Bevölkerung
zu bemühen und zur Förderung des Dialogs, der Rechtsstaatlichkeit und
guter Regierungsführung zusammenzuarbeiten.

Humanitäres
Völkerrecht

S/PRST/2009/1,
(Anlage)

14.1.2009 Der Sicherheitsrat verabschiedet das in der Anlage zu dieser Erklärung sei-
nes Präsidenten enthaltene aktualisierte Aide-mémoire, um neuen Ent-
wicklungen auf dem Gebiet des Schutzes von Zivilpersonen in bewaffne-
ten Konflikten Rechnung zu tragen. Er verweist erneut auf die Bedeutung
des Aide-mémoire als eines praktischen Instruments, das es gestattet,
zentrale Schutzfragen insbesondere im Rahmen der Beratungen über Frie-
denssicherungsmandate besser zu analysieren. Der Rat betont ferner, dass
die darin enthaltenen Konzepte regelmäßiger und konsequenter, unter Be-
rücksichtigung der besonderen Umstände einer jeden Konfliktsituation,
angewandt werden müssen. Das Dokument ist das Ergebnis von Konsul-
tationen zwischen dem Sicherheitsrat und dem Amt für die Koordinierung
humanitärer Angelegenheiten (OCHA) sowie zwischen dem Amt und den
zuständigen Hauptabteilungen und Organisationen der Vereinten Natio-
nen und anderen maßgeblichen humanitären Organisationen.

Kinder S/PRST/2009/9 29.4.2009 Der Sicherheitsrat betont im Zusammenhang auf Kinder und bewaffnete
Konflikte sowie die Achtung des sonstigen anwendbaren Völkerrechts zum
Schutz der von bewaffneten Konflikten betroffenen Kinder, wie wichtig es
ist, eine breit angelegte Strategie der Konfliktprävention zu verfolgen, die
die Ursachen bewaffneter Konflikte in umfassender Weise angeht, um die
Situation von Kindern auf lange Sicht zu verbessern, namentlich durch För-
derung der nachhaltigen Entwicklung, Armutsbekämpfung, nationale Aus-
söhnung, gute Regierungsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie
die Achtung und den Schutz der Menschenrechte. Er bittet den Generalse-
kretär, gegebenenfalls die Anstrengungen zur Herstellung der vollen Ka-
pazität des Überwachungs- und Berichterstattungsmechanismus zu ver-
stärken, um eine rasche Kampagnenarbeit und eine wirksame Reaktion auf
alle Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern zu er-
möglichen. Er ersucht ihn ferner, seiner Arbeitsgruppe für Kinder und bewaff-
nete Konflikte zusätzliche administrative Unterstützung zu gewähren.

Konflikt-
prävention

S/PRST/2009/8 21.4.2009 Der Sicherheitsrat unterstreicht seine Absicht, in allen Stadien eines Kon-
fliktzyklus eingeschaltet zu bleiben und nach Möglichkeiten zu suchen,
um die Vermittlung als wichtiges Mittel zur friedlichen Beilegung von
Streitigkeiten, nach Möglichkeit bevor sie in Gewalt eskalieren, stärker zu
fördern. Er unterstreicht die Notwendigkeit, Vermittlungsprozesse zu ge-
stalten, die an den tieferen Ursachen von Konflikten ansetzen. Der Rat be-
tont, dass die Hauptverantwortung für die friedliche Beilegung von Strei-
tigkeiten bei den Konfliktparteien liegt. Der Rat fordert ferner das Sekretariat
nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit allen Partnern dafür zu sorgen,
dass auf allen Ebenen gut ausgebildete, erfahrene Vermittlungsexperten
unterschiedlicher geografischer Herkunft bereitstehen und Frauen in an-
gemessenem Umfang auf Entscheidungspositionen als hochrangige Ver-
mittlerinnen und im Rahmen der Vermittlerteams ernannt werden.

Massenver-
nichtungs-
waffen

S/PRST/2009/7 13.4.2009 Der Sicherheitsrat verurteilt den am 5. April 2009 durchgeführten Start ei-
nes Flugkörpers durch die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK), der
unter Verstoß gegen die Resolution 1718(2006) des Sicherheitsrats erfolg-
te. Er erklärt erneut, dass die DVRK ihre Verpflichtungen danach vollständig
einhalten muss und verlangt, dass die DVRK keinen weiteren Start durch-
führt. Der Rat unterstützt die Sechs-Parteien-Gespräche, fordert ihre bal-
dige Wiederaufnahme und legt allen Teilnehmern eindringlich nahe, ihre
Anstrengungen zur vollständigen Umsetzung der von China, der DVRK, Ja-
pan, der Republik Korea, der Russischen Föderation und den Vereinigten Staa-
ten herausgegebenen Gemeinsamen Erklärung vom 19. September 2005 und
ihrer darauf folgenden Konsensdokumente zu verstärken, um auf friedliche
Weise die verifizierbare Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel
herbeizuführen und den Frieden und die Stabilität auf der koreanischen Hal-
binsel und in Nordostasien zu wahren.
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Dokumente

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Nahost S/PRST/2009/14 11.5.2009 Der Sicherheitsrat betont die Dringlichkeit der Herbeiführung eines um-
fassenden Friedens im Nahen Osten auf der Grundlage eines ständigen
Bekenntnisses zu gegenseitiger Anerkennung, Gewaltfreiheit, dem Ende
von Aufstachelung und Terror sowie zu der Zwei-Staaten-Lösung. Er for-
dert alle  Parteien auf, ihre Verpflichtungen aus dem Ergebnisorientierten
Fahrplan zu erfüllen. Der Rat fordert ferner alle Staaten und internationalen
Organisationen auf, die palästinensische Regierung zu unterstützen, die
den Grundsätzen des Quartetts und der Arabischen Friedensinitiative ver-
pflichtet ist und die Verpflichtungen der Palästinensischen Befreiungsor-
ganisation achtet. Er unterstützt den Vorschlag der Russischen Föderation,
eine internationale Konferenz über den Nahost-Friedensprozess einzube-
rufen, die im Jahr 2009 in Moskau stattfinden soll.

Nepal S/PRST/2009/12 5.5.2009 Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis über die derzeitige politische
Krise in Nepal und unterstreicht die dringende Notwendigkeit, dass die
Regierung Nepals und alle politischen Parteien auch weiterhin in einem
Geist des Kompromisses zusammenarbeiten. Er bekräftigt seine volle Un-
terstützung für die Mission der Vereinten Nationen in Nepal (UNMIN) und
fordert die Regierung Nepals erneut auf, auch weiterhin die erforderlichen
Beschlüsse zu fassen, um die entsprechenden Voraussetzungen für den
Abschluss der Tätigkeit der UNMIN bis zum Ende des derzeitigen Mandats
zu schaffen. Der Rat erinnert zudem an die Zusage der Regierung Nepals, die
in den Sammellagern befindlichen Minderjährigen freizulassen, und for-
dert die Regierung auf, diese Zusage im Einklang mit dem Völkerrecht ein-
zuhalten.

Westsahara S/RES/1871(2009) 30.4.2009 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Na-
tionen für das Referendum in Westsahara (MINURSO) bis zum 30. April
2010 zu verlängern. Er fordert die Parteien auf, die Verhandlungen unter der
Schirmherrschaft des Generalsekretärs ohne Vorbedingungen und in redli-
cher Absicht unter Berücksichtigung der seit 2006 unternommenen Anstren-
gungen und der späteren Entwicklungen fortzusetzen, mit dem Ziel, eine ge-
rechte, dauerhafte und für beide Seiten annehmbare politische Lösung her-
beizuführen, die die Selbstbestimmung des Volkes von Westsahara im
Rahmen von Regelungen vorsieht.

Einstimmige
Annahme

Zentralafrika-
nische Republik

S/PRST/2009/5 7.4.2009 Der Sicherheitsrat verlangt, dass alle bewaffneten Gruppen, insbesonde-
re diejenigen, die in letzter Zeit im Norden der Zentralafrikanischen Repu-
blik operieren, die Gewalt sowie die Einziehung und den Einsatz von Kin-
dern sofort einstellen. Er begrüßt die von der Zentralafrikanischen Wirt-
schafts- und Währungsgemeinschaft (CEMAC) am 30. Januar 2009 gege-
bene Zusage, zur Finanzierung des Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und
Wiedereingliederungsprozesses beizutragen. Er begrüßt die Empfehlung
des Generalsekretärs (S/2009/128), ein Integriertes Büro der Vereinten
Nationen für die Friedenskonsolidierung in der Zentralafrikanischen Re-
publik (BINUCA) in Nachfolge des derzeitigen Büros der Vereinten Natio-
nen zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung (BONUCA) einzurich-
ten. Der Rat ersucht den Generalsekretär, namentlich durch die frühzeiti-
ge Entsendung des neuen Sonderbeauftragten und seines Stellvertreters
dafür zu sorgen, dass der Übergang zu dem neuen integrierten Büro rei-
bungslos und möglichst bald erfolgt.

Zentralafrika-
nische Republik
(Tschad)

S/PRST/2009/13 8.5.2009 Der Sicherheitsrat verurteilt die neuerlichen militärischen Übergriffe von
außen kommender tschadischer bewaffneter Gruppen im Osten Tschads
und betont, dass jeder Versuch einer gewaltsamen Destabilisierung des  Lan-
des nicht hinnehmbar ist. Er verlangt, dass die bewaffneten Rebellengruppen
die Gewalt sofort einstellen, und fordert alle Parteien auf, den Dialog im
Rahmen des Abkommens von Sirte vom 25. Oktober 2007 wieder aufzu-
nehmen. Der Rat bekundet ferner seine tiefe Besorgnis über die von der Akti-
vität der bewaffneten Gruppen ausgehende unmittelbare Bedrohung für die
Sicherheit der Zivilbevölkerung und die Durchführung humanitärer Einsätze.
Er fordert alle Parteien auf, ihre Verpflichtungen nach dem humanitärem Völ-
kerrecht einzuhalten.

Zypern S/PRST/2009/10 30.4.2009 Der Sicherheitsrat lobt die Führer der griechisch-zyprischen und der tür-
kisch-zyprischen Volksgruppe für deren politische Führungsstärke und be-
grüßt die bisher in den umfassenden Verhandlungen erzielten Fortschritte
sowie die gemeinsamen Erklärungen. Der Rat fordert die Führer mit allem
Nachdruck auf, die Verhandlungsdynamik zu verstärken, um sicherzustel-
len, dass diese Gelegenheit zur Herbeiführung einer umfassenden Regelung,
die auf einer beide Volksgruppen einschließenden bizonalen Föderation und
auf politischer Gleichberechtigung beruht, wie in den einschlägigen Resolu-
tionen des Sicherheitsrats dargelegt, in vollem Umfang genutzt wird.
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Übersichten | Wiederkehrende Gedenkanlässe

Wiederkehrende Gedenkanlässe sowie laufende und 
künftige Jahre und Jahrzehnte der Vereinten Nationen

Internationale Tage
Januar

27. Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust
Februar

20. Welttag der sozialen Gerechtigkeit
21. Internationaler Tag der Muttersprache (UNESCO)

März
8.a Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden (Internationaler Frauentag)
21. Internationaler Tag für die Beseitigung der Rassendiskriminierung
22. Weltwassertag
23. Welttag der Meteorologie (WMO)
25. Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels

April
2. Welttag der Aufklärung über Autismus
4. Internationaler Tag zur Aufklärung über die Minengefahr und zur Unterstützung von Antiminenprogrammen
7. Weltgesundheitstag (WHO)

23. Welttag des Buches und des Urheberrechts (UNESCO)
25. Welt-Malaria-Tagb (WHO)

Mai
3. Welttag der Pressefreiheit

8./9. Tage des Gedenkens und der Versöhnung zu Ehren aller Opfer des Zweiten Weltkriegs
15. Internationaler Tag der Familie 
17. – Weltfernmeldetag (ITU)

– Welttag der Informationsgesellschaft
21. Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung
22. Internationaler Tag der biologischen Vielfalt
29. Internationaler Tag der Friedenssicherungskräfte der Vereinten Nationen
31. Weltnichtrauchertag (WHO)

Juni
4. Internationaler Tag der Kinder, die unschuldig zu Aggressionsopfern geworden sind
5. Welt-Umwelttag

17. Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre
20. Weltflüchtlingstag
23. Tag des öffentlichen Dienstes
26. – Internationaler Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr 

– Internationaler Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Opfer der Folter
Juli

Internationaler Tag der Genossenschaften (erster Samstag im Juli)
11. Weltbevölkerungstag (UNDP/UNFPA)

August
9.c Internationaler Tag der indigenen Bevölkerungen der Welt

12. Internationaler Tag der Jugend
23. Internationaler Tag des Gedenkens an den Sklavenhandel und seine Abschaffung (UNESCO)

September
8. Weltalphabetisierungstag (UNESCO)

15. Internationaler Tag der Demokratie
16. Internationaler Tag für die Erhaltung der Ozonschicht
21. Internationaler Friedenstag
27. Welttourismustag (UNWTO)

Weltschifffahrtstag (IMO) (ein Tag in der letzten Septemberwoche)
Oktober

1. Internationaler Tag der älteren Menschen
2. Internationaler Tag der Gewaltlosigkeit
5. Welttag der Lehrer (UNESCO)

Welttag des Wohn- und Siedlungswesens (Habitat-Tag)  (erster Montag im Oktober)
Internationaler Tag der Katastrophenvorbeugung (zweiter Mittwoch im Oktober)

9. Weltposttag (UPU)
10. Welttag für psychische Gesundheit (WHO)
15. Internationaler Tag der Frauen in ländlichen Gebieten
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16. Welternährungstag
17. Internationaler Tag für die Beseitigung der Armut
24. – Tag der Vereinten Nationen

– Welttag der Information über Entwicklungsfragen
November

6. Internationaler Tag für die Verhütung der Ausbeutung der Umwelt in Kriegen und bewaffneten Konflikten
14. Weltdiabetestag
16. Internationaler Tag der Toleranz

Weltgedenktag für die Straßenverkehrsopfer  (dritter Sonntag im November)
20.a – Weltkindertagd

– Tag der Industrialisierung Afrikas
21. Welttag des Fernsehens
25. Internationaler Tag für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen
29. Internationaler Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk

Dezember
1. Welt-Aids-Tag (WHO)
2. Internationaler Tag für die Abschaffung der Sklaverei
3. Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen
5. Internationaler Tag der Freiwilligen für wirtschaftliche und soziale Entwicklunge

7. Tag der Internationalen Zivilluftfahrt
9. Internationaler Tag gegen die Korruption

10. Tag der Menschenrechte
11. Internationaler Tag der Berge
18. Internationaler Tag der Migranten
19. Tag der Vereinten Nationen für die Süd-Süd-Zusammenarbeit
20. Internationaler Tag der menschlichen Solidarität

Internationale Wochen
Woche der Solidarität mit den gegen Rassismus und Rassendiskriminierung kämpfenden Völkern (Beginn 21. März)
Woche der Solidarität mit den Völkern der Gebiete ohne Selbstregierung (Beginn 25. Mai)
Internationale Weltraumwoche (Beginn 4. Oktober)
Abrüstungswoche (Beginn 24. Oktober)
Internationale Woche der Wissenschaft und des Friedens (Woche, in die jeweils der 11. November fällt)

Internationale Jahre
2008 Internationales Jahr des Menschenrechtslernens  (seit 10. Dezember 2008 für ein Jahr)
2009 Internationales Jahr der Aussöhnung

Internationales Jahr der Naturfasern
Internationales Jahr der Astronomie

2010 Internationales Jahr der biologischen Vielfalt
Internationales Jahr zur Annäherung der Kulturen

2011 Internationales Jahr der Wälder
Internationales Jahr der Chemie

Internationale Jahrzehnte
2001–2010 Internationale Dekade für eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der Welt

Zweite Internationale Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus
Dekade zur Zurückdrängung der Malaria in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika

2003–2012 Alphabetisierungsdekade der Vereinten Nationen ›Bildung für alle‹
2005–2014 Dekade der Vereinten Nationen ›Bildung für eine nachhaltige Entwicklung‹

Zweite Internationale Dekade der indigenen Bevölkerungen der Welt
2005–2015 Internationale Aktionsdekade ›Wasser – Quelle des Lebens‹
2006–2016 Dekade für die Wiederherstellung und die nachhaltige Entwicklung der betroffenen Regionenf

2008–2017 Zweite Internationale Dekade für die Beseitigung der Armut
2010–2020 Dekade der Vereinten Nationen für Wüsten und der Bekämpfung der Wüstenbildung

a keine generell gültige kalendermäßige Festlegung
b als internationaler Tag vorgeschlagen und zur freiwilligen Entscheidung
c nur während der Internationalen Dekade der indigenen Bevölkerungen der Welt
d wird in Deutschland am 20. September begangen
e wird in Deutschland als ›Tag des Ehrenamts‹ begangen
f bezieht sich auf die Tschernobyl-Katastrophe
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English Abstracts

Eric Rosand pp. 99–103

Implementation of the UN Global 
Counter-Terrorism Strategy: The Role of the United Nations

The September 2006 UN Global Counter-Terrorism Strategy
broadened political support for UN counter-terrorism efforts
by reflecting the buy-in and the consensus of the entire UN
membership rather than just the Security Council. Coordina-
ted, strategic, and sustained engagement by different parts of
the UN system with states and other stakeholder—something
the UN has struggled to realize, particularly since its counter-
terrorism activities mushroomed in the aftermath of 9/11—is
now needed to help countries strengthen their counter-terro-
rism capacities and thus be able to implement the Strategy. In
order to maximize the UN’s role over the long-term, existing
mechanisms may need to be adapted. This could involve the
creation of a unified counter-terrorism office or department
within the UN Secretariat, the placement of counter-terrorism
officers within relevant UN countries or regional teams, and
the appointment of a UN High Commissioner for counter-ter-
rorism to spearhead the UN system’s counter-terrorism pro-
gram and provide more strategic direction to its Strategy im-
plementation work.  

Monika Heupel                     pp. 104–110

Guarding the Guardians. The United Nations Has to Do
More to Ensure the Safety of its Personnel in the Field

In the past two decades, military and civilian UN personnel in
the field have increasingly fallen victim to criminal and tar-
geted violence. The spectacular terrorist attacks against UN
premises and personnel in Baghdad  in 2003 and Algiers in
2007 have triggered reforms of the UN security-management
system. The United Nations has made efforts to better coor-
dinate the various bodies that form part of the system and to
facilitate cooperation between UN agencies and public aut-
horities of host countries. It also contributed to the develop-
ment of public international law in an attempt to strengthen
the legal conditions necessary to hold perpetrators accoun-
table. Noticeable improvements notwithstanding, the efforts
have so far failed to assure that the United Nations can effec-
tively live up to its legal and moral responsibility to guarantee
the security of its personnel. The organization must therefore
intensify its reform efforts and develop a holistic approach
that addresses both the symptoms and the root causes of the
rising level of violence against UN personnel.

Michael Lysander Fremuth pp. 111–116

Individuals in the Cross Lines of the Security Council.
On the UN Security Council’s Terror List, White Knights 
and Missed Chances

As international terrorism has become a cross-border threat to
the international community, smart and targeted sanctions have
emerged as one way of combating it. UN member states have to
implement and enforce sanctions against individuals on the so-
called ‘consolidated list,’ which is issued by the Security Council’s
Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee. Individuals on
this list face serious consequences, and yet the procedure of li-
sting and delisting falls short of granting the minimum proce-
dural rights under international human rights law. This might
tarnish the UN’s reputation and provoke member states to refu-
se the enforcement of sanctions. The European Court of Justice,
adopting the role of a white knight, is willing to grant procedu-
ral rights where the Security Council missed the chance of deli-
vering. To ensure the effectiveness of the fight against interna-
tional terrorism and respecting human rights at the same time,
the Security Council should set up an independent and impartial
body to assure that listing and delisting procedures comply with
legal standards. Additionally, listed people must be guaranteed
the right to file individual complaints. If the Security Council
acts in conformity to the legal procedures of its Member States,
it also needs to respect the corresponding restrictions binding
upon them. In the long run, terrorism cannot be defeated with-
out respecting and fostering human rights.   

Dustin Dehéz pp. 117–122

The United Nations in Somalia. Failure or Recommencement?

Somalia has once again found its way to the top of the interna-
tional agenda: Piracy off the country’s coast is escalating, the Is-
lamic group al-Shabaab has considerably expanded its influence
in Southern Somalia, and the Transitional Federal Government,
though under fresh leadership, appears to be as weak as ever.
Following the Ethiopian withdrawal from Somalia, the Transi-
tional Federal Government’s security now depends on a weak
and understaffed African Union Mission in Somalia (AMISOM).
Against this backdrop, the creation of a new UN peacekeeping
mission is likely later this year. For such an engagement to suc-
ceed, previous failures will have to be avoided and a coherent
policy needs to be formulated. However, inconsistencies are al-
ready surfacing and the United Nations might have failed to
learn the right lessons from past mistakes.

German Review on the United Nations | Abstracts
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The UN and Terrorism
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